
Landtag von Baden-Württemberg
17. Wahlperiode

Drucksache 17 / 3730

1

Beschlussempfehlungen und Berichte
des Petitionsausschusses

zu verschiedenen Eingaben

Ausgegeben: 14.12.2022

 1. 17/529 Schulwesen KM
 2. 17/556 Schulwesen KM
 3. 17/1269 Gnadensachen JuM
 4. 17/945 Gesundheitswesen SM
 5. 17/1466 Ausländer- und  
  Asylrecht JuM
 6. 17/834 Beamtenrecht FM
 7. 17/1471 Beschwerden über Be- 
  hörden (Dienstaufsicht) VM
 8. 17/1015 Verkehr VM
 9. 17/1242 Verkehr VM
10. 17/1274 Wasserwirtschaft und  
  Wasserrecht UM
11. 17/47 Verkehr VM
12. 17/280 Steuersachen FM
13. 17/1397 Gesundheitswesen SM

14. 16/1946 Bausachen MLW
15. 17/1231 Energie UM
16. 17/1386 Wasserwirtschaft und  
  Wasserrecht UM
17. 17/1363 Belange von Menschen  
  mit Behinderung SM
18. 17/1405 Ausländer- und  
  Asylrecht JuM
19. 16/4871 Verkehr VM
20. 17/1043 Verkehr VM
21. 17/1128 Sozialversicherung SM
22. 17/1235 Ausländer- und  
  Asylrecht JuM
23. 17/1262 Bausachen MLW
24. 17/1331 Lehrer KM
25. 17/1426 Justizvollzug JuM
26. 17/1549 Steuersachen FM
27. 17/1243 Steuersachen FM
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bis zur Ausrufung der sogenannten Alarmstufe am  
17. November 2021 im Klassenzimmer oder Betreu-
ungsraum nur noch eine Maske tragen, wenn sie sich 
im Raum bewegten. Saßen oder standen die Kinder, 
ohne sich fort zu bewegen, galt für sie keine Masken-
pflicht. Für bestimmte Schülerinnen und Schüler galt 
grundsätzlich keine Maskenpflicht im Klassenzimmer, 
nämlich für die Schülerinnen und Schüler der Grund-
schulen, Sonderpädagogischen Bildungs- und Bera-
tungszentren mit dem Förderschwerpunkt geistige Ent-
wicklung, Sonderpädagogischen Bildungs- und Bera-
tungszentren mit anderen Förderschwerpunkten mit 
dem Bildungsgang geistige Entwicklung, Grundstufen 
der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungs-
zentren, und für Kinder in Grundschulförderklassen. 

Unabhängig davon galt die Maskenpflicht weiterhin 
auf den Begegnungsflächen wie Fluren, Treppenhäu-
ser, Lehrerzimmer etc. Seit der Ausrufung der Alarm-
stufe am 17. November 2021 war die Maskenpflicht 
im Klassenzimmer oder Betreuungsraum für die Dau-
er und Geltung der Alarmstufen wieder in Kraft getre-
ten. Seit dem 24. November 2021 galt die Alarmstufe 
II. Diese Rückfalloption wurde zur Sicherung der Ge-
sundheit und des Präsenzbetriebs eingeführt. Ebenso 
trat die Maskenpflicht nach Ende der Alarmstufen für 
eine Klasse oder Gruppe, in der ein Infektionsfall auf-
getreten ist, für die Dauer von fünf Schultagen wieder 
in Kraft. 

Die Rechtmäßigkeit der Maskenpflicht an Schulen 
wurde wiederholt durch Entscheidung des Verwal-
tungsgerichtshofs Baden-Württemberg bestätigt.

Seit Änderung des Infektionsschutzgesetzes durch den 
Bundesgesetzgeber im März 2022 ist die rechtliche 
Grundlage für eine grundsätzliche landesweite Mas-
kenpflicht in Schulen und Grundschulförderklassen 
weggefallen. Seit dem 3. April 2022 bestand keine 
Pflicht mehr, eine Maske zu tragen. Nach dem derzeit 
geltenden Infektionsschutzgesetz können die Länder 
Regelungen erlassen, um die Funktionsfähigkeit des 
Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen In-
frastruktur zu gewährleisten. Hierzu kann auch eine 
Maskenpflicht in Schulen ab dem fünften Schuljahr 
sowie eine Testpflicht in Schulen und Kindertagesein-
richtungen gehören.

Beschlussempfehlung:

Soweit die Maskenpflicht im April 2022 
aufgehoben wurde, wird die Petition für er-
ledigt erklärt. Im Übrigen kann der Petition 
nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Achterberg

2.  Petition 17/556 betr. Masken- und Testpflicht an 
Grundschulen

Die Petentin spricht sich in ihrer Eingabe vom Sep-
tember 2021 gegen die generelle Verpflichtung von 

1. Petition 17/529 betr. Maskenpflicht an Schulen

Die Petentin bittet in ihrer Eingabe vom September 
2021 mit Verweis auf Regelungen in Schweden, die 
Maskenpflicht wegen Corona für alle Schülerinnen 
und Schüler bis Klasse 10 abzuschaffen. Die Petentin 
begründet ihr Anliegen damit, dass die Kinder unter 
dieser Maßnahme litten und führt an, dass in Schwe-
den die Schülerinnen und Schüler keine Masken tragen 
mussten und dort daher die Kinder-Psychiatrien nicht 
überfüllt seien.

Die Prüfung der Petition ergab das Folgende:

Nach § 32 des Infektionsschutzgesetzes des Bundes 
(IfSG) werden die Landesregierungen ermächtigt, un-
ter den Voraussetzungen, die für Maßnahmen nach den 
§§ 28, 28a und 29 bis 31 IfSG maßgebend sind, auch 
durch Rechtsverordnungen entsprechende Gebote und 
Verbote zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 
zu erlassen. In Baden-Württemberg sind in der Ver-
ordnung des Ministeriums für Kultus, Jugend und 
Sport über den Schulbetrieb unter Pandemiebedingun-
gen – Corona-Verordnung Schule (CoronaVO Schule) 
die entsprechenden Maßnahmen für den Schulbetrieb 
unter Pandemiebedingungen geregelt. Baden-Württem-
berg hatte zum Beginn des Schuljahres 2021/2022 eine 
inzidenzunabhängige Pflicht zum Tragen einer medizi-
nischen Maske in den Schulen in öffentlicher und 
freier Trägerschaft sowie den Betreuungsangeboten 
der verlässlichen Grundschule, flexiblen Nachmit-
tagsbetreuung, sowie Horten an den Schulen durch 
entsprechende Verankerung in der CoronaVO Schule 
eingeführt.
Ziel dieser Maßnahme war es zunächst, das durch 
Fernreisen in den Sommerferien erhöhte Risiko der 
Einschleppung von Infektionen mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2, vor allem auch der Delta-Variante oder 
anderer Mutationen zu minimieren. Die Verpflichtung 
zum Tragen einer medizinischen Maske stellt eine sehr 
wirksame Schutzmaßnahme dar, da die Übertragung 
des Coronavirus SARS-CoV-2 hauptsächlich über 
Tröpfchen und Aerosole aus dem Nasen-Rachenraum 
erfolgt und diese Tröpfchen und Aerosole nach dem 
gegenwärtigen Stand der medizinischen Erkenntnisse 
jedenfalls zum Teil von einer medizinischen Maske 
an der Ausbreitung gehindert werden können. Die 
Maskenpflicht, die inzidenzunabhängige Testpflicht 
sowie das Einhalten der Hygienemaßnahmen waren 
wesentliche flankierende Maßnahmen zum Infekti-
onsschutz an Schulen, um Regelunterricht unter Pan-
demiebedingungen und damit sicheren Präsenzunter-
richt für Schülerinnen und Schüler und das Personal 
zu ermöglichen.
Die für den Schulbetrieb getroffenen Maßnahmen 
werden ständig auf Basis des aktuellen Infektionsge-
schehens auf ihre Geeignetheit und Verhältnismäßig-
keit überprüft. In Abwägung der Vor- und Nachteile 
des Tragens einer medizinischen Maske und unter Be-
rücksichtigung der Infektionszahlen Anfang/Mitte Ok-
tober 2021 hatte sich die Landesregierung entschieden, 
die Maskenpflicht an Schulen zum 18. Oktober 2021 
wieder zu lockern: Schülerinnen und Schüler mussten 
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bracht werden durch eine an der Schule oder von ei-
nem Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der Coro-
navirus-Testverordnung (z. B. Arztpraxen, Apothe-
ken) durchgeführten Testung. Der Nachweis konnte 
von Grundschülerinnen und Grundschülern auch durch 
eine Eigenbescheinigung der Erziehungsberechtigten 
erbracht werden, sofern nach Entscheidung der Schul-
leitung die Testung nicht in der Organisationshoheit 
der Schule durchgeführt wurde. 

Die Testpflicht für Personen, die keinen Impf- oder 
Genesenennachweis vorlegen konnten, war eine ge-
eignete Maßnahme, um trotz des nach wie vor aktiven 
Infektionsgeschehens einen Präsenzunterricht zu er-
möglichen. Testen ist nach Angaben des Robert 
Koch-Instituts essenzieller Bestandteil einer umfas-
senden Pandemiebekämpfungsstrategie. Es ist Grund-
lage für die zeitnahe Erkennung und Behandlung von 
Infektionen, für die Unterbrechung von Infektionsket-
ten und für einen Schutz vor weiterer Überlastung un-
seres Gesundheitssystems. Von der schulischen Test-
pflicht nicht umfasst waren immunisierte Personen, 
da von ihnen ein deutlich geringeres Gefährdungspo-
tenzial ausgeht. 

Die Landesregierung ist verpflichtet, die Wirksam-
keit und Verhältnismäßigkeit der gültigen Maßnah-
men zum Infektionsschutz an Schulen auf Basis des 
aktuellen Infektionsgeschehens stets zu überprüfen. 
Soweit geboten und erforderlich, werden diese Maß-
nahmen entsprechend angepasst oder gegebenenfalls 
aufgehoben.

Seit Änderung des Infektionsschutzgesetzes durch 
den Bundesgesetzgeber im März 2022 ist die recht-
liche Grundlage für eine grundsätzliche landesweite 
Maskenpflicht in Schulen und Grundschulförderklas-
sen weggefallen. Seit dem 3. April 2022 bestand kei-
ne Pflicht mehr, eine Maske zu tragen. Nach dem der-
zeit geltenden Infektionsschutzgesetz können die Län-
der Regelungen erlassen, um die Funktionsfähigkeit 
des Gesundheitssystems oder der sonstigen kritischen 
Infrastruktur zu gewährleisten. Hierzu kann auch eine 
Maskenpflicht in Schulen ab dem fünften Schuljahr 
sowie eine Testpflicht in Schulen und Kindertagesein-
richtungen gehören.

Beschlussempfehlung:

Soweit die Maskenpflicht im April 2022 
aufgehoben wurde, wird die Petition für er-
ledigt erklärt. Im Übrigen kann der Petition 
nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Achterberg

3. Petition 17/1269 betr. Gnadensache

Der Petent wurde durch Urteil des Amtsgerichts vom 
14. Juli 2021, rechtskräftig seit 22. Juli 2022, wegen 
Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Tatein-
heit mit tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte, 

Schülerinnen und Schülern an Grundschulen aus, eine 
medizinische Maske im Unterricht zu tragen. Eine 
Maske im Flur könne allerdings getragen werden. 
Ferner kritisiert die Petentin die Verpflichtung von 
Grundschülerinnen und Grundschülern, sich dreimal 
in der Woche auf das Coronavirus SARS-CoV-2 tes-
ten zu lassen. 

Die Prüfung der Petition ergab das Folgende: 

Nach den zum Zeitpunkt der Einlegung der Petition 
geltenden Bestimmungen bestand in den Schulen 
generell die Pflicht zum Tragen einer medizinischen 
Maske. Zuvor war an den Schulen die Verpflichtung, 
eine medizinische Maske zu tragen, aufgrund des 
damaligen Infektionsgeschehens zunächst gelockert 
worden. 
Nach der Verordnung des Ministeriums für Kultus, 
Jugend und Sport über den Schulbetrieb unter Pan-
demiebedingungen (CoronaVO Schule) bestand wäh-
rend der Basis- und der Warnstufe die durchgängige 
Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske nur 
noch außerhalb der Unterrichts- und Betreuungsräu-
me. Innerhalb der Unterrichts- und Betreuungsräume 
wurden vorsichtige Lockerungen der Maskenpflicht 
für die Schülerinnen und Schüler am Platz ermöglicht. 
Sobald sie sich aber im Raum fortbewegten, galt die 
Pflicht zum Tragen der Maske. 
Seit dem Eintritt in die Alarmstufe am 17. November 
2021 galt die Maskenpflicht in Unterrichts- und Be-
treuungsräumen wieder grundsätzlich für alle anwe-
senden Personen. Mit dieser Bestimmung wurde der 
allgemein erhöhten Infektionsgefahr in diesem Zeit-
raum Rechnung getragen. Die uneingeschränkte Mas-
kenpflicht in Unterrichts- und Betreuungsräumen galt 
gemäß § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 Corona-Ver-
ordnung auch für die Dauer der Alarmstufe II, die am  
24. November 2021 ausgerufen wurde.
Da die Übertragung des Virus SARS-CoV-2 haupt-
sächlich über Tröpfchen und Aerosole aus dem Na-
sen-Rachenraum erfolgt und diese Tröpfchen und 
Aerosole nach dem gegenwärtigen Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse jedenfalls zum Teil von einer 
medizinischen Maske an der Ausbreitung gehindert 
werden können, stellt die Verpflichtung zum Tra-
gen einer medizinischen Maske eine sehr wirksame 
Schutzmaßnahme dar. Ausnahmen von dieser Ver-
pflichtung galten beispielsweise für Schülerinnen und 
Schüler, die glaubhaft machen konnten, dass ihnen 
das Tragen einer medizinischen Maske aus gesund-
heitlichen, sonstigen zwingenden oder ähnlich ge-
wichtigen und unabweisbaren Gründen nicht möglich 
oder nicht zumutbar ist. 
Zu den ferner von der Petentin angesprochenen Tes-
tungen ist Folgendes anzumerken: Nach den zum 
Zeitpunkt der Einlegung der Petition geltenden Vor-
schriften bestand an Schulen ein Zutritts- und Teil-
nahmeverbot für Schülerinnen und Schüler, die weder 
einen Nachweis über dreimal wöchentlich durchge-
führte Schnelltests bzw. zwei PCR-Tests pro Woche, 
noch einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen 
konnten. Ein Testnachweis konnte beispielsweise er-
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des Geschädigten in der Absicht an sich, diese in der 
Folge für sich zu verwenden. Überdies steckte er zu-
nächst unbemerkt das Smartphone des Geschädigten 
im Wert von 700 Euro in seine Jackeninnentasche, 
was der Geschädigte aber kurz darauf bemerkte. Als 
der Geschädigte den Petenten daraufhin aufforderte, 
sein Handy zurückzugeben, kam es zu einer Rangelei, 
wobei es dem Petenten darauf ankam, im Besitz der 
Beute zu bleiben.
Das Amtsgericht verhängte für diese Tat eine Frei-
heits strafe von einem Jahr. 

2. Stand und Verlauf der Strafvollstreckung

Der Petent befindet sich im Hinblick auf die der Ver-
urteilung des Amtsgerichts vom 14. Juli 2021 zugrun-
deliegenden Taten seit dem 22. März 2021 in Haft. Die 
Hälfte der verhängten Strafen war am 22. Juni 2022 
erreicht, zwei Drittel werden am 5. November 2022 
verbüßt sein. Das Strafende ist auf den 7. August 2023 
notiert.
Am 27. August 2021 stellte der Petent einen Antrag 
auf Entlassung aus der Haft, da bei ihm Darmkrebs 
 diagnostiziert worden sei. Die Staatsanwaltschaft 
lehnte diesen Antrag am 5. September 2021 ab, nach-
dem die zuständige Justizvollzugsanstalt mitgeteilt 
hatte, dass die operative Therapie bereits am 3. Sep-
tember 2021 erfolgt sei und die postoperative Nach-
behandlung im Justizvollzugskrankenhaus durchge-
führt werden könne.
Mit Beschluss vom 20. Mai 2022, rechtskräftig seit 
2. Juni 2022, lehnte das Landgericht eine Aussetzung 
der verhängten Freiheitsstrafen zum Halbstrafenzeit-
punkt ab. 
Am 2. August 2022 sah die Staatsanwaltschaft nach  
§ 456a Absatz 1 der Strafprozessordnung (StPO) zum 
Zeitpunkt der tatsächlichen Abschiebung des Verur-
teilten von der weiteren Vollstreckung ab, nachdem 
das Regierungspräsidium am 22. Februar 2022 eine 
Ausweisungsverfügung erlassen hatte.

3. Petitionsvorbringen

Der Petent trägt vor, der bei ihm festgestellte Krebs 
schreite immer weiter fort. Damit er seine Familie 
noch einmal sehen könne, bitte er um Entlassung aus 
der Haft.

4. Bewertung

Für eine sofortige Entlassung des Petenten aus der 
Haft liegen keine stichhaltigen Gründe vor. Der wei-
teren Vollstreckung der verhängten Freiheitsstrafe ste-
hen keine gesetzlichen Hinderungsgründe entgegen. 
Es besteht auch kein Anlass für eine Unterbrechung 
der Strafvollstreckung wegen Vollzugsuntauglichkeit. 
Der Anstaltsarzt der Justizvollzugsanstalt hat insoweit 
am 25. Juli 2022 ausgeführt, dass sich der Petent der-
zeit im Stadium der Krebs-Nachsorge befinde und 
kein Rückfall bzw. Wiederauftreten von Tumoren fest-
gestellt werden konnte. Weder ist demnach eine nahe 
Lebensgefahr zu besorgen (§ 455 Absatz 4 Nummer 2 

zwei Fällen der Körperverletzung und zwei Fällen 
der Beleidigung unter Einbeziehung der Strafen aus 
einem Urteil des Amtsgerichts vom 29. Oktober 2020 
wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbe-
schädigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem 
Jahr und drei Monaten sowie zusätzlich wegen räube-
rischen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von einem 
Jahr verurteilt. Er verbüßt die Freiheitsstrafen derzeit 
in der Justizvollzugsanstalt.

Mit seiner Petition bittet der Petent um Entlassung aus 
der Haft.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

1. Tat und Verurteilung 

Der Verurteilung des Amtsgerichts vom 14. Juli 2021 
lag folgender Sachverhalt zugrunde:

a) Der bereits mehrfach, unter anderem wegen Dieb-
stahls, Körperverletzung und versuchter Körperver-
letzung vorbestrafte Petent traf am frühen Abend des 
10. Oktober 2020 in angetrunkenem Zustand auf zwei 
als solche erkennbare Polizeibeamte, die zur Klärung 
einer vom Petenten begangenen Sachbeschädigung 
herbeigerufen worden waren. In der Folge störte der 
Petent die Aufklärungsarbeiten der Beamten mehr-
fach, sodass diese dem Petenten einen Platzverweis 
erteilten. Der Petent leistete der als rechtmäßig er-
kannten Anordnung keine Folge, sondern bezeichne-
te die Beamten als Rassisten und beleidigte sie. Die 
Beamten kündigten dem Petenten daraufhin an, ihn in 
Gewahrsam zu nehmen, woraufhin dieser den Beam-
ten drohte, sie umzubringen.

Die beiden Beamten erklärten dem Petenten nun die 
Ingewahrsamnahme und versuchten, ihn mittels ein-
facher körperlicher Gewalt festzunehmen. Der Petent 
entriss sich zunächst dem Zugriff und schlug einem 
Beamten mit der geballten Faust ins Gesicht, wo-
durch der Beamte, wie vom Petenten zumindest bil-
ligend in Kauf genommen, erhebliche Schmerzen an 
Unterkiefer, Kopf und Nacken erlitt. Nachdem es den 
Beamten gelungen war, den Petenten auf den Boden 
zu bringen, trat der Petent gezielt gegen Bein und Rü-
cken der Beamten, wodurch diese nicht unerhebliche 
Schmerzen erlitten.

Das Amtsgericht verhängte für diese Tat unter Einbe-
ziehung der Einzelstrafen aus dem Urteil des Amtsge-
richts vom 29. Oktober 2020 eine Gesamtfreiheitsstrafe 
von einem Jahr und drei Monaten. Der Verurteilung 
vom 29. Oktober 2020 lag zugrunde, dass der Petent 
am 28. Januar 2020 gegen 5:00 Uhr in einer Asylbe-
werberunterkunft den Geschädigten ohne rechtferti-
genden Grund mit einer Glasflasche auf den Kopf 
schlug, wodurch der Geschädigte, wie vom Petenten 
zumindest billigend in Kauf genommen, eine Platz-
wunde unterhalb des Auges erlitt. Ferner trat der Pe-
tent am 15. August 2020 eine aus Holz bestehende 
Tür seiner Unterkunft ein, wodurch diese zerstört wur-
de und ein Schaden von 500 Euro entstand.

b) Am 20. März 2021 nahm der Petent im Wartebe-
reich einer Bahnhofshalle unbemerkt die EC-Karte 
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dung erfolgt zunächst von der Ärztin bzw. vom Arzt 
an das Gesundheitsamt. Dieses ist nach § 11 Absatz 4 
IfSG verpflichtet, die gemeldeten Verdachtsfälle der 
zuständigen Landesbehörde sowie der zuständigen 
Bundesbehörde, dem PEI, im Einklang mit den Be-
stimmungen des Datenschutzes in pseudonymisierter 
Form zu melden.

Die beim PEI eingehenden Meldungen werden dort 
analysiert, um die Sicherheit der Impfstoffe zu über-
wachen. Durch entsprechende Verdachtsmeldungen 
können nach der Zulassung von Impfstoffen auch sel-
tene Nebenwirkungen entdeckt werden, die im Rah-
men des Zulassungsverfahrens aus systematischen 
Gründen nicht erfasst werden können.

Für Personen, die aufgrund einer Schutzimpfung eine 
gesundheitliche Schädigung erlitten haben, besteht 
nach § 60 Infektionsschutzgesetz Anspruch auf Ent-
schädigung. Diese kann bei den Versorgungsämtern 
der Landkreisverwaltungen beantragt werden, sofern 
die geschilderte Symptomatik nach ärztlicher Ein-
schätzung auf eine Impfung zurückzuführen ist.

Impfkomplikation bzw. Impfunverträglichkeit werden 
im ICD-10-Code zur Abrechnung in der vertragsärzt-
lichen Versorgung unter T88.1 abgebildet wird. Da-
mit sind insbesondere folgende Krankheitsbilder er-
fasst:

– Allergische Reaktion nach Vakzination

– Ekzema vaccinatum durch Schutzimpfung

– Hautausschlag als Impfkomplikation

– Hautausschlag nach Vakzination

– Hypoton-hyporesponsive Episode

– Impfkomplikation

– Impfreaktion

– Impfstoffunverträglichkeit

– Komplikation durch Vakzination

– Mumpsähnliche Erkrankung nach Impfung

– Serumunverträglichkeit

Die Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz selbst 
sind Teil der berufsrechtlichen Verpflichtungen und 
werden grundsätzlich nicht vergütet.

Im Schreiben der Krankenkasse, auf das der Petent 
Bezug nimmt, wurde damals eine erhebliche Unter-
erfassung von Verdachtsfällen für Impfnebenwirkun-
gen durch das PEI angeprangert. Grundlage dafür sei 
eine Analyse der Abrechnungsdaten der Krankenkas-
se, die bei einer Hochrechnung auf Gesamtdeutsch-
land eine deutlich höhere Anzahl behandelter Impf-
nebenwirkungen ergebe, als der Sicherheitsbericht des 
PEI ausweise.

Allerdings hatte die Krankenkasse dabei nicht zwischen 
der Abrechnung kurzzeitiger vorübergehender Lokal- 
und Allgemeinreaktionen, die als Ausdruck der Aus-
einandersetzung des Organismus mit dem Impfstoff 
anzusehen sind, wie beispielsweise Kopf- und Glie-

StPO) noch liegt eine nicht in der Justizvollzugsan-
stalt oder in einem Vollzugskrankenhaus angemessen 
behandelbare Krankheit vor (§ 455 Absatz 4 Nummer 3 
StPO). Der Vortrag des Petenten, dass der Krebs wei-
ter fortschreite und akute Lebensgefahr bestehe, ent-
behrt demnach einer medizinischen Grundlage. Sollte 
sich der gesundheitliche Zustand des Petenten massiv 
verschlechtern, würde die Justizvollzugsanstalt dies der 
Vollstreckungsbehörde mitteilen, die sodann eine Un-
terbrechung der Strafvollstreckung anordnen könnte.
Auch ein Gnadenerweis ist aufgrund des Vorbringens 
des Petenten nicht angezeigt. Neue Gesichtspunkte, 
die erst nachträglich bekannt geworden oder eingetre-
ten sind und nicht mehr bei der gerichtlichen Ent-
scheidung berücksichtigt werden konnten oder die so 
außergewöhnlich sind, dass sie eine über die gesetz-
lichen Aussetzungsvorschriften hinausgehende Ver-
günstigung angezeigt erscheinen lassen, bringt der 
Petent nicht vor. Dem Landgericht war die Krebs-
erkrankung des Petenten bei der Entscheidung vom 
20. Mai 2022, die weitere Vollstreckung der Strafen 
nicht zur Bewährung auszusetzen, bekannt. Dennoch 
erfolgte eine vorzeitige Haftentlassung nicht, da die 
ärztlicherseits empfohlenen Untersuchungen auch im 
Strafvollzug mittels Ausführungen vorgenommen wer-
den könnten. 
Schließlich ist auch zu berücksichtigen, dass die 
Staatsanwaltschaft zwischenzeitlich nach § 456a Ab-
satz 1 StPO zum Zeitpunkt der Abschiebung des Ver-
urteilten von der weiteren Strafvollstreckung abgese-
hen hat. Der Petent kann demnach zeitnah aus der 
Haft entlassen werden, wenn seine Abschiebung kurz-
fristig möglich ist. 

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatterin: Achterberg

4.  Petition 17/945 betr. Meldung von Impfneben-
wirkungen durch Ärzte

Auf Grundlage eines Schreibens einer Betriebskran-
kenkasse vom 21. Februar 2022 an das Paul-Ehrlich-
Institut (PEI) geht der Petent von einer „erheblichen 
Untererfassung von Impfnebenwirkungen“ aus. Aus 
Sicht des Petenten sei ein Grund hierfür eine nicht 
vorhandene Vergütung entsprechender Meldungen. Der 
Landtag solle sicherstellen, dass die Ärztinnen und 
Ärzte alle behandelten Impfnebenwirkungen melden.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Für die Meldung eines Verdachts einer über das übli-
che Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden ge-
sundheitlichen Schädigung gibt es in Deutschland be-
reits eine bundesrechtliche Verpflichtung für Ärztin-
nen und Ärzte. Diese ist in § 6 Absatz 1 Nummer 3 
des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) geregelt. Die Mel-
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Der Petent bezieht seit seiner Einreise in das Bundes-
gebiet Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz.
Eine Auskunft des Bundeszentralregisters von Sep-
tember 2022 enthält zwei Eintragungen. Der Petent 
wurde im Oktober 2014 wegen unerlaubten Handel-
treibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Men-
ge in drei tatmehrheitlichen Fällen zu einer Freiheits-
strafe von zwei Jahren mit einer Bewährungszeit von 
drei Jahren verurteilt. Im August 2019 wurde er we-
gen unerlaubter Einreise in Tateinheit mit unerlaub-
tem Aufenthalt und unerlaubtem Aufenthalt ohne Pass 
zu 150 Tagessätzen zu je 10 Euro Geldstrafe verurteilt.
In der Petition wird vorgebracht, dass das Verlassen 
des Bundesgebiets für den Petenten angesichts seiner 
Integration in Deutschland eine außergewöhnliche 
Härte darstelle und er deshalb darum bitte, dass ihm 
aus dringenden persönlichen Gründen ein Aufent-
haltsrecht in Deutschland gewährt und seine Abschie-
bung nach Pakistan verhindert werde. In Pakistan 
hätte er mit Blick auf die Coronaviruspandemie nach 
einer erfolgten Abschiebung Schwierigkeiten, sich 
eine Existenz aufzubauen und der Konflikt zwischen 
Afghanistan und Pakistan sei unberechenbar. Hinzu 
kämen auch die aktuellen Überschwemmungen in Pa-
kistan, welche über sechzig Prozent des Landes unter 
Wasser gesetzt hätten. Weiter wird vorgebracht, dass 
der Petent unter das Versprechen im Koalitionsver-
trag auf Bundesebene falle, nach welchem Menschen, 
die am 1. Januar 2022 seit fünf Jahren in Deutsch-
land lebten, nicht straffällig geworden seien und sich 
zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung be-
kennen würden, eine einjährige Aufenthaltserlaubnis 
zur Probe erhalten könnten. Zudem habe der Krieg in 
der Ukraine globale Auswirkungen und ängstige viele 
Menschen auch im Hinblick auf eine Verteuerung.

III. Bewertung

Der Petent ist, nachdem sein Asylantrag bestands-
kräftig abgelehnt worden ist, vollziehbar zur Ausreise 
verpflichtet und wird derzeit im Bundesgebiet wegen 
fehlender Ausreisedokumente geduldet.
Es liegen keine Duldungsgründe im Sinne des § 60a 
Absatz 2 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) vor.
Die Erteilung einer Beschäftigungsduldung gemäß  
§ 60d AufenthG kommt für den Petenten schon allein 
deshalb nicht Betracht, da der Petent nie eine sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung ausgeübt hat 
und aufgrund der genannten strafrechtlichen Verurtei-
lungen ein Ausschlussgrund nach § 60d Absatz 1 Satz 1 
Ziffer 7 AufenthG vorliegt.
Dem Petenten kann zudem kein Aufenthaltstitel nach 
den Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes gewährt 
werden.
Der Asylantrag des Petenten ist unanfechtbar abge-
lehnt worden. Gemäß § 10 Absatz 3 Sätze 1 und 3 
AufenthG darf ihm daher vor der Ausreise ein Auf-
enthaltstitel nur nach Maßgabe des Abschnitts 5 oder 
im Falle eines Anspruchs auf Erteilung eines solchen 
erteilt werden.

derschmerzen und tatsächlich schweren Impfkompli-
kationen, die über die vorgenannten Impfreaktionen 
hinausgehen, differenziert. Jedoch sind nur Letztere 
meldepflichtig. Dabei ist auch bereits ein Verdacht 
ausreichend für eine Meldung.

Nach heftiger Kritik hatte sich in der Folge die Kran-
kenkasse vom Verfasser des Schreibens getrennt.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Birnstock

5. Petition 17/1466 betr. Aufenthaltstitel

I. Gegenstand der Petition

Der Petent begehrt die Erteilung eines Aufenthaltstitels.

II. Sachverhalt

Bei dem Petenten handelt es sich um einen pakistani-
schen Staatsangehörigen. Er reiste eigenen Angaben 
zufolge im November 2011 in die Bundesrepublik 
Deutschland ein und stellte im November 2011 einen 
Asylantrag. Das Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (BAMF) lehnte seinen Antrag auf Anerkennung 
der Asylberechtigung sowie auf Zuerkennung der 
Flüchtlingseigenschaft im Mai 2012 ab, stellte fest, 
dass zielstaatsbezogene Abschiebungsverbote nach  
§ 60 Absatz 2 bis 7 Aufenthaltsgesetz a. F. nicht vor-
liegen und forderte den Petenten unter Androhung der 
Abschiebung nach Pakistan zur freiwilligen Ausreise 
auf.

Gegen diesen Bescheid erhob der Petent im Juni 2012 
Klage, welche mit Urteil des zuständigen Verwal-
tungsgerichts vom Februar 2014 abgewiesen wurde. 
Das Urteil ist seit April 2014 rechtskräftig. Seither ist 
der Petent vollziehbar ausreisepflichtig und wird im 
Bundesgebiet geduldet.

Der Petent wurde mit Schreiben vom Juli 2014 so-
wie Juni 2015 über die bestehende Passpflicht belehrt 
und mit Verfügungen vom Oktober 2015 sowie Okto-
ber 2018 zur Vorlage gültiger Reisedokumente oder 
sonstiger Identitätspapiere bis November 2015 bzw. 
Dezember 2018 aufgefordert. Trotz der mehrfachen 
Aufforderungen wurden seitens des Petenten bis heute 
weder gültige Reisedokumente noch sonstige identi-
tätsklärende Dokumente vorgelegt. Wegen unzurei-
chender Mitwirkung bei der Passbeschaffung ist ihm 
eine Erwerbstätigkeit nicht gestattet.

Ab Anfang April 2016 galt der Petent als nach unbe-
kannt verzogen und wurde im Juni 2017 zur Aufent-
haltsermittlung ausgeschrieben. Der Petent war nach 
eigenen Angaben nach Italien gereist und wurde bei 
seiner Wiedereinreise – ohne gültige Passdokumente 
– im August 2018 einer Einreisekontrolle unterzogen.
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soziale Integration nicht nachgewiesen und es beste-
hen auch sonst keine Anhaltspunkte dafür. Demge-
genüber hat der Petent durch das mehrfache Begehen 
von Straftaten gezeigt, dass er nicht integrationsbereit 
bzw. nicht gewillt ist, die hiesige Rechtsordnung zu 
achten. Eine nachhaltige Verwurzelung im Bundesge-
biet ist nicht anzunehmen.

Ebenso wenig ist von einer Entwurzelung des Peten-
ten vom Herkunftsland Pakistan auszugehen. Der Pe-
tent reiste erst im Alter von 20 Jahren in das Bundes-
gebiet ein und hat bis dahin sein gesamtes Leben in 
Pakistan verbracht. Er wurde dort sozialisiert, dieses 
Land ist ihm vertraut. Bei der persönlichen Anhörung 
zu seinem Asylantrag beim Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge gab der Petent unter anderem an, dass 
sich in Pakistan nach wie vor seine Eltern, fünf Brü-
der und eine Schwester aufhielten. Der Petent hat in 
Pakistan nach eigener Aussage bis zum Abitur die 
Schule besucht und abgeschlossen. Er ist jung und ar-
beitsfähig. Eine Rückkehr und Reintegration in Pakis-
tan ist ihm jederzeit möglich und zumutbar.

Bei der Covid-19-Pandemie handelt es sich um ein 
weltweites Geschehen. Eine Ansteckung droht sowohl 
im Bundesgebiet als auch in Pakistan, dem Heimat-
land des Petenten. Die persönliche Einhaltung der Hy-
giene- und Abstandsvorschriften sowie die empfoh-
lenen Schutzimpfungen bieten bestmöglichen Schutz 
vor Ansteckung.

Ein Rückgriff auf die im Koalitionsvertrag auf Bun-
desebene vereinbarte Schaffung eines sogenannten 
„Chancen-Aufenthaltsrechts“ ist nicht möglich. Der 
Petent wird nicht unter die geplante Regelung fallen, 
da er aufgrund des mehrfach begangenen Handeltrei-
bens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge 
zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und u. a. wegen 
unerlaubter Einreise zu einer Geldstrafe von 150 Ta-
gessätzen verurteilt worden ist. 

Weitere Rechtsgrundlagen, die dem Petenten einen 
legalen Verbleib im Bundesgebiet ermöglichen könn-
ten, sind nicht ersichtlich.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Birnstock

6.  Petition 17/834 betr. Angelegenheiten eines Beam-
ten u. a.

I. Gegenstand der Petition

Der Petent sieht sich unter verschiedenen Gesichts-
punkten in seinem beruflichen Fortkommen unge-
rechtfertigt benachteiligt. Dazu trägt er vor:

–  Obwohl in der Nähe seines Wohnorts ein angemes-
senes Aufgabengebiet vorhanden sei, sei er zu einer 
weiter entfernten Dienststelle versetzt worden.

Der Petent verwirklicht jedoch derzeit keinen An-
spruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels.
Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Ab-
sätze 1 bis 3 AufenthG scheidet aus. Das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge hat keine den dortigen 
Tatbeständen entsprechende Feststellungen getroffen.
Soweit sich die Petition auf die politische und wirt-
schaftliche Lage in Pakistan und damit etwaig ver-
bundene negative Auswirkungen – mithin zielstaats-
bezogene Aspekte – bezieht, gilt im Übrigen, dass 
 eine dahin gehende Beurteilung der Zuständigkeit des 
Landes entzogen ist. Die Entscheidung hierüber ob-
liegt dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. 
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ent-
scheidet insbesondere über das Vorliegen von ziel-
staatsbezogenen Abschiebungsverboten nach § 60 Ab-
satz 5 und Absatz 7 AufenthG und erlässt die Ab-
schiebungsandrohung. Diese Entscheidung bindet ge-
mäß § 42 Asylgesetz (AsylG) die Ausländerbehörden 
des Landes, weshalb dem Land auch insofern keine 
Prüfungs- und Entscheidungskompetenz zukommt.
Ein Aufenthaltstitel gemäß § 25 Absatz 4 AufenthG 
ist nicht vollziehbar ausreisepflichtigen Ausländern 
vorbehalten. Der Petent ist jedoch vollziehbar ausrei-
sepflichtig.
Dem Personenkreis, dem eine Aufenthaltsgewährung 
nach § 25a AufenthG eröffnet ist, gehört der Petent 
nicht an, da er kein Jugendlicher oder Heranwachsen-
der mehr ist.
Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b 
AufenthG kommt – unabhängig des Vorliegens der 
tatbestandlichen Voraussetzungen – nicht in Betracht, 
da der Petent jedenfalls aufgrund der Verurteilung 
wegen mehrfachen Handeltreibens mit Betäubungs-
mitteln in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstra-
fe von zwei Jahren den Versagungsgrund nach § 25b 
Absatz 2 Nummer 2 AufenthG verwirklicht; bei ihm 
liegt ein besonders schweres Ausweisungsinteresse nach 
§ 54 Absatz 1 Nummer 1b AufenthG vor.
Schließlich kann dem Petenten auch kein humanitärer 
Aufenthaltstitel nach § 25 Absatz 5 AufenthG erteilt 
werden, da er sein Ausreisehindernis selbst zu ver-
schulden hat. Weitere Ausreisehindernisse sind weder 
ersichtlich noch wurden diese vorgetragen. Eine Un-
möglichkeit der Ausreise aus rechtlichen Gründen er-
gibt sich insbesondere nicht aus dem Schutz von Ehe 
und Familie gemäß Artikel 6 des Grundgesetzes oder 
dem Schutz des Privatlebens gemäß Artikel 8 der Eu-
ropäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Es 
bestehen keine geschützten familiären Bindungen im 
Bundesgebiet. Ein rechtliches Ausreisehindernis im 
Hinblick auf Artikel 8 EMRK aufgrund einer etwai-
gen tiefgreifenden Verwurzelung im Bundesgebiet bei 
gleichzeitiger Entwurzelung im Heimatland kommt 
ebenfalls nicht in Betracht. Diese setzt voraus, dass 
die Verwurzelung des Ausländers in der Bundesrepu-
blik infolge fortgeschrittener beruflicher und sozialer 
Integration bei gleichzeitiger Unmöglichkeit einer Re-
integration im Herkunftsstaat dazu führt, dass das ge-
schützte Privatleben nur noch hier geführt werden kann 
(sogenannte faktischer Inländer). Vorliegend ist eine 



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 3730

8

Für das Auswahlverfahren im Rahmen der Stellenbe-
setzung war für den Petenten eine Anlassbeurteilung 
zu erstellen. Der Petent wurde zuletzt 2011 regelbeur-
teilt. Im Anschluss daran erfolgten aufgrund der für 
Regelbeurteilungen damals maßgeblichen Altersgren-
zen für den Petenten keine Beurteilungen mehr. In 
den Jahren 2005, 2008 und 2011 wurde der Petent je-
weils mit 7,0 Punkten bei einer Beurteilungsskala von 
bis zu 8,0 Punkten regelbeurteilt. In der Anlassbeur-
teilung zum Stichtag 1. Januar 2021 wurde der Petent 
mit 10 Punkten bei einer Skala von bis zu 15 Punkten 
beurteilt.
Mit Schreiben vom Mai 2021 erhob der Petent gegen 
die Beurteilung Einwendungen. Gerügt wurde in ers-
ter Linie die aus Sicht des Petenten erhebliche Abwei-
chung von der letzten Regelbeurteilung, das fehlende 
Gespräch entsprechend der gemeinsamen Verwal-
tungsvorschrift aller Ministerien und des Rechnungs-
hofs über die Beschäftigung schwerbehinderter Men-
schen in der Landesverwaltung (SchwbVwV) sowie 
das nicht ordnungsgemäße Vorbeurteilungsgespräch. 
Beide Gespräche wurden 2021, bedingt durch die 
krankheitsbedingte Abwesenheit des Petenten, telefo-
nisch nachgeholt.
Auch unter Würdigung der Gespräche kamen sowohl 
der Vorbeurteiler als auch der Endbeurteiler zu dem 
Ergebnis, dass die Beurteilung des Petenten seiner ge-
zeigten Leistung entspricht und er auch im landes-
weiten Vergleich mit den Beamtinnen und Beamten 
seiner Besoldungsgruppe zutreffend beurteilt ist und 
damit keine Änderung der Beurteilung vorzunehmen 
ist. 
Mit Bescheid vom August 2021 wurde dem Peten-
ten das Ergebnis der Überprüfung mitgeteilt. Gegen 
diesen Bescheid und die zugrundeliegende Anlassbe-
urteilung sowie gegen das Stellenbesetzungsverfahren 
wurde im August 2021 durch den Petenten, vertreten 
durch seinen Rechtsanwalt, Widerspruch eingelegt. 
Der Anregung des Rechtsanwalts, den Widerspruch 
hinsichtlich des Stellenbesetzungsverfahrens bis zum 
Abschluss des Widerspruchsverfahrens ruhen zu las-
sen, wurde entsprochen. 
Mit Schreiben vom November 2021 wurde seitens der 
Behördenleitung zu dem Widerspruch Stellung ge-
nommen und im Ergebnis zunächst an der Rechtmä-
ßigkeit der Anlassbeurteilung festgehalten. Nach wei-
terer Prüfung der Angelegenheit bestand die Rechts-
unsicherheit, ob das telefonisch nachgeholte Vorbeur-
teilungsgespräch den Anforderungen des Beurteilungs-
verfahrens genügt. Die Abwägung ergab, die Anlass-
beurteilung aufzuheben und eine Neuerstellung vorzu-
nehmen. 
Der Petent hat mit Antrag vom 27. Juli 2022 seine 
Versetzung in den Ruhestand als Schwerbehinderter 
gemäß § 40 Absatz I Nummer 2 Landesbeamtengesetz 
(LBG) zum 1. Februar 2023 beantragt. Nach Aus-
kunft des Ministeriums für Finanzen Baden-Württem-
berg ist beabsichtigt, dem Antrag stattzugeben.

–  Obwohl er schriftlich zum Leiter des Dienstpostens 
X bestellt worden sei, werde er bei der Besetzung 
des 2020 mit A 13 bewerteten Dienstpostens Y nicht 
berücksichtigt.

–  Er sei bei allen Beförderungen übergangen worden 
bzw. unberücksichtigt geblieben.

–  Er habe nach mehr als 16 Monaten keine Antwort 
auf seine Bewerbung auf den ausgeschriebenen 
Dienstposten Y erhalten; zudem sei er durch die 
Amtsleitung des Amts bedrängt worden, seine Be-
werbung zurückzuziehen.

–  Seine Anlassbeurteilung sei nicht rechtskonform 
erstellt worden. Sowohl seine Einwendungen von 
2021 als auch der Widerspruch durch seinen An-
walt hiergegen seien bisher unbeantwortet geblie-
ben. Auch Akteneinsicht sei nicht gewährt worden. 
Weiter sei er zur Rücknahme des Widerspruchs 
aufgefordert worden.

–  Der Umgang mit ihm sei insgesamt alters- und 
schwerbehindertendiskriminierend. Er werde von 
internen Dispositionen ausgeschlossen, u. a. sei ihm 
als Einzigem kein Heimarbeitsplatz angeboten 
worden.

II. Sachverhalt 

Der Petent war an unterschiedlichen Dienststellen in 
unterschiedlichen Funktionen tätig: Zunächst wurde 
er 1995 zur Dienststelle A (damalige Außenstelle der 
Dienststelle B) umgesetzt. Im Jahre 1999 wurde ihm 
der Dienstposten X in der Dienststelle A übertragen.

Der Petent wurde 2010 mit seinem Einverständnis 
von der Dienststelle A zur Dienststelle C umgesetzt. 
Diese wiederum wurde 2017 aufgelöst und deren Auf-
gaben an die Dienststelle D übertragen. Dem Petenten 
wurde angeboten, zur Dienststelle D zu wechseln oder 
zur Dienststelle A zurückzukehren. Der Petent ent-
schied sich für eine Rückkehr zur Dienststelle A, wo 
er seitdem tätig ist.

Im September 2020 wurde in der Dienststelle A die 
Leitung des Dienstpostens Y für qualifizierte Beam-
tinnen und Beamte des gehobenen technischen Diens-
tes oder vergleichbare Tarifbeschäftigte ausgeschrie-
ben. Im Zuge einer vorgenommenen Dienstpostenbe-
wertung war der betreffende Dienstposten höher als 
zuvor bewertet worden, nämlich nunmehr nach Be-
soldungsgruppe A 13.

Der Petent bewarb sich auf den ausgeschriebenen 
Dienstposten. Seine Bewerbung ging fristgerecht bei 
der Dienststelle B ein. Kurze Zeit danach kam es zu 
einem Telefonat zwischen dem Leiter der Dienststelle 
B und dem Petenten. Der Leiter der Dienststelle B 
erläuterte dem Petenten die Gründe, weshalb die Be-
setzung der Stelle mit einem Ingenieur seiner Fach-
richtung nicht optimal sei. 

Das Stellenbesetzungsverfahren ruht aufgrund des 
Widerspruchs des Petenten von 2021 gegen seine im 
Rahmen des Auswahlverfahrens erstellte Anlassbeurtei-
lung.
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recht. Der Petent wurde vorliegend weder aufgrund 
seines Alters noch aufgrund seiner Behinderung in 
seinem beruflichen Fortkommen ungerechtfertigt be-
nachteiligt. 

Dem Begehren hinsichtlich der Aufhebung und Neu-
erteilung der Anlassbeurteilung – sofern dies mit 
Blick auf den Antrag des Petenten auf Zurruhesetzung 
noch erforderlich sein sollte – kann abgeholfen wer-
den; darüber hinaus kann dem Begehren jedoch nicht 
abgeholfen werden.

Beschlussempfehlung:

Soweit vorgesehen ist, die Anlassbeurteilung 
aufzuheben und eine Neuerteilung vorzu-
nehmen, wird die Petition für erledigt erklärt. 
Im Übrigen kann der Petition nicht abgehol-
fen werden.

Berichterstatter: Cuny

7.  Petition 17/1471 betr. Beschwerde über das Ord-
nungsamt in einer Verkehrssache

Der vom Petenten vorgetragene Sachverhalt war be-
reits Gegenstand der Petition 17/228, über die der 
Landtag von Baden-Württemberg in seiner Sitzung 
vom 10. März 2022 entschieden hat (vgl. Drucksache 
17/1924). Der Petent beschuldigte in dieser Petition 
den Oberbürgermeister sowie das Ordnungsamt, dass 
dieses Falschparken auf dem Gehweg vor dem Wohn-
haus des Oberbürgermeisters dulden würden. Konkret 
ging es dabei um eine vom Petenten erstattete Privat-
anzeige, die nach seiner Auffassung zu Unrecht nicht 
verfolgt worden sei, obwohl alle notwendigen Anga-
ben vorgelegen hätten.

In seiner Petition 17/1471 trägt der Petent vor, dass 
entgegen der in dem Bericht zu der vorangegangenen 
Petition 17/228 getroffenen Aussage der Nachweis 
zum Tattag und der Tatzeit des von ihm gemeldeten 
Verstoßes eindeutig geführt worden sei.

Die erneute Prüfung ergab das Folgende: 

Der Petent hatte zusammen mit seiner Privatanzeige 
ein privat angefertigtes Lichtbild eingereicht. Zusätz-
lich hat er die dem Lichtbild zugehörige sogenannte 
EXIF-Datei übermittelt. Er beruft sich darauf, dass 
anhand dieser zusätzlichen Daten Tatort und Tatzeit 
eindeutig bewiesen seien. EXIF ist ein Standartfor-
mat, mit dem Metadaten in Bildern gespeichert wer-
den. Solche Metadaten sind unter anderem der Name 
und die Größe des Bildes, das Aufnahmedatum, die 
Bildtiefe sowie die Koordinaten des Aufnahmeortes. 
Kameras speichern diese Metadaten in der EXIF-Da-
tei standardmäßig in jedem Bild ab. Diese EXIF-Daten 
können im Nachhinein geändert, bearbeitet oder ge-
löscht werden. Sie sind somit nicht fälschungssicher.

III. Rechtliche Würdigung

Die Versetzung des Petenten erfolgte nicht willkürlich 
und war daher nicht diskriminierend. Sie erfolgte viel-
mehr aus sachlichen Gründen und mit Einverständnis 
des Petenten:

Nach Schließung der Dienststelle C wurde dem Pe-
tenten angeboten, zur Dienststelle D zu wechseln 
oder zur ursprünglichen Dienststelle A zurückzukeh-
ren. Der Petent entschied sich für eine Rückkehr zur 
Dienststelle A. Bei dieser Maßnahme handelte es sich 
um eine Umsetzung mit Ortswechsel. Dem lag eine 
aus wirtschaftlichen Gründen vorzunehmende organi-
satorische Maßnahme zugrunde, wodurch das bishe-
rige Arbeitsgebiet des Petenten nicht weiterbestand. 
Diese Umorganisation richtete sich in keiner Weise 
gegen den Petenten persönlich. Die Umsetzung er-
folgte mit seinem Einverständnis.

Aus der Übertragung des Dienstpostens X an den Pe-
tenten im Jahre 1999 ist ihm kein Anspruch auf Über-
tragung eines nach Besoldungsgruppe A 13 bewerte-
ten Dienstpostens erwachsen. Denn zum Zeitpunkt der 
Übertragung an den Petenten war der Dienstposten 
nach A 12 bewertet. Die Höherbewertung erfolgte erst 
aufgrund der Dienstpostenbewertung Anfang 2020. 
Die Entscheidung über die Besetzung des nunmehr 
höherbewerteten Dienstpostens hat nach dem beam-
tenrechtlichen Grundsatz der Bestenauslese zu erfolgen. 

Der Petent ist bei Beförderungen nicht übergangen 
worden; eine Beförderung des Petenten nach A 13 
war bisher nicht möglich, da er keinen entsprechend 
bewerteten Dienstposten innehatte. 

Das Stellenbesetzungsverfahren ruht aufgrund des 
Widerspruchs des Petenten von Ende August 2021 
gegen seine Beurteilung. Es kann erst nach Entschei-
dung über den Widerspruch fortgeführt werden. Dem 
Petenten wurden mündlich die fachlichen Anforde-
rungen des Stellenprofils erläutert.

Dem Begehren des Petenten hinsichtlich der Anlass-
beurteilung wird abgeholfen. Die Anlassbeurteilung 
wird nach Abschluss des Petitionsverfahrens aufgeho-
ben und eine neue Anlassbeurteilung erstellt.

Anhaltspunkte, die den Vorwurf der Diskriminierung 
des Petenten aufgrund seines Alters oder seiner 
Schwerbehinderung rechtfertigen könnten, sind nicht 
ersichtlich. Insbesondere besteht grundsätzlich die 
Möglichkeit der alternierenden Telearbeit. Die Rah-
menbedingungen für die anteilige Dienstverrichtung 
zu Hause wurden in der Behörde des Petenten mit 
Schreiben vom März 2019 bekanntgegeben. Voraus-
setzung ist danach, dass von den jeweiligen Beschäf-
tigten ein Telearbeitsplatz beantragt wird. Der Petent 
hat bisher keinen entsprechenden Antrag gestellt. 

VI. Ergebnis

Die Behörde des Petenten ist sich ihrer Verantwor-
tung und ihren grundsätzlichen rechtlichen Pflichten 
gegenüber Menschen mit Behinderung bewusst und 
wird diesen insbesondere im Fall des Petenten ge-
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Radschnellwegs zwischen Reutlingen und Bad Urach 
derzeit nicht vorgesehen ist.

Bewertung:

Das Land hat sich zum Ziel gesetzt, den Radverkehrs-
anteil bis zum Jahr 2030 auf 20 Prozent zu erhöhen. 
Eine wichtige Voraussetzung zur Erreichung dieses 
Ziels sind durchgängige, attraktive und sichere Rad-
verkehrsnetze. Da circa 80 Prozent aller Wege für den 
Radverkehr in der Zuständigkeit der Kommunen lie-
gen, ist es von zentraler Bedeutung, dass die Kommu-
nen die innerörtlichen Straßen zur Förderung des Rad-
verkehrs umbauen. Schutzstreifen, die nach den Qua-
litätsstandards des Landes Baden-Württemberg und 
den aktuellen Fassungen einschlägiger Regelwerke 
umgesetzt werden, dienen der sicheren Führung des 
Radfahrenden und schaffen Aufmerksamkeit für den 
Radverkehr.
Unter Berücksichtigung der rechtlichen Situation gilt 
Folgendes: Ein Radschutzstreifen kann gemäß § 45 Ab-
satz 1 in Verbindung mit § 45 Absatz 9 Satz 4 Num-
mer 1 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) angeordnet 
werden, soweit dies aus Gründen der Verkehrssicher-
heit zwingend erforderlich ist. Dies ist dann der Fall, 
wenn die allgemeinen und besonderen Verhaltensre-
geln der Straßenverkehrs-Ordnung nicht ausreichen, 
um die mit der Anordnung bezweckte Wirkung zu er-
reichen. Bezweckte Wirkung ist der Schutz des Rad-
fahrers/der Radfahrerin. 
Die östliche Sammelstraße ist aufgrund der Topogra-
fie Dettingens die beste Fahrradroute durch Dettingen, 
anderweitige Routen sind mit nicht unerheblichen 
Umwegen und/oder unnötigen Höhenmetern verbun-
den und werden daher von Radfahrenden kaum an-
genommen. Die „östliche Sammelstraße“ wird bereits 
jetzt von Radfahrenden aufgrund ihrer innerörtlich 
wichtigen Erschließungsfunktion sowie der direkten, 
meist vorfahrtsberechtigten und steigungsarmen Aus-
gestaltung häufig genutzt. Hinzu kommt die an beiden 
Enden nahezu nahtlose Anknüpfung an die außerorts 
bestehenden Radwege in Richtung der Nachbarstädte 
Bad Urach und Metzingen-Neuhausen.
Die Tatbestandvoraussetzungen für eine Anordnung 
eines Radschutzstreifens sind gegeben, sodass es im 
Ermessen der Straßenverkehrsbehörde liegt, einen 
solchen anzuordnen. Dabei sind alle Belange in die 
Ermessenentscheidung miteinzubeziehen.
Die vom Petent geforderte Maßnahme einer Geschwin-
digkeitsbeschränkung auf Tempo 30 km/h wurde von 
der Gemeinde Dettingen erwogen, ist jedoch rechtlich 
nicht umsetzbar. Voraussetzungen für eine strecken-
bezogene Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tem-
po 30 km/h ist gemäß § 45 Absatz 1 in Verbindung 
mit § 45 Absatz 9 StVO der Nachweis einer über-
durchschnittlichen Gefahrenlage, die auf diesem Stre-
ckenabschnitt nicht gegeben ist. Aus Sicht des Ver-
kehrsministeriums wäre die Einführung eines stre-
ckenbezogenen Tempo 30 ohne weitere Maßnahmen 
zur Förderung des Radverkehrs in Anbetracht der ge-
wünschten und klimatisch notwendigen Verkehrswen-
de für eine Hauptradverkehrsroute nicht ausreichend. 

Aus diesem Grund war die Behörde zur weiteren 
Sachverhaltsermittlung auf die Aussagen und Fest-
stellungen des Petenten als Zeugen angewiesen. Der 
Petent verweigerte jedoch sowohl schriftlich als auch 
mündlich als Zeuge weitere Angaben zu machen.

Daher war es der Behörde allein aufgrund der Über-
sendung des Lichtbildes nicht möglich, Tatort und 
Tatzeit zweifelsfrei festzustellen.

Beschlussempfehlung: 

Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Dr. Jung

8.  Petition 17/1015 betr. Tempo 30 statt Radweg-
achse 

Der Petent fordert, anstelle eines geplanten Radschutz-
streifens in der „östlichen Sammelstraße“ (Straßenzug 
in der Gemeinde Dettingen, der entlang der Hülbener 
Straße, Sägmühlegasse, Am Hammerweg und der 
Kappishäuser Straße verläuft) eine „Tempo 30-Zone“ 
anzuordnen.

Als Begründung gegen den von der Gemeinde geplan-
ten Schutzstreifen führt der Petent unter anderem auf:

–  Wegfall von bereits durch die Gemeinde eingerich-
teten Parkbuchten

–  Wegfall von derzeit noch nicht reglementierten 
Halte- und Parkmöglichkeiten

–  Preisverfall des Wohneigentums

–  Verlust von Vermietungsmöglichkeiten in der der-
zeitigen Wohnungsnot (kein Parkplatz, kein Mieter)

–  Verlust von Wohnqualität

Außerdem wird kritisiert, dass durch diese Maßnahme 
Schülerinnen und Schüler auf eine verkehrsreiche und 
enge Straße geleitet und damit gefährdet würden.

Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

Zur Verbesserung der innerörtlichen Radinfrastruktur 
in Dettingen wurden verschiedene Alternativen und 
Möglichkeiten diskutiert. Geplant ist, auf dem Strecken-
zug einen einseitig geführten Radschutzstreifen anzu-
ordnen. Die konzeptionelle Planung wird durch eine 
Planungsgruppe durchgeführt. Um allen Belangen ge-
recht zu werden, hat die Gemeinde Dettingen mehrere 
Bürgerbeteiligungsveranstaltungen abgehalten. 

Die vom Petent angesprochene Radschnellwegver-
bindung zwischen Reutlingen und Bad Urach wurde 
vom Landkreis Reutlingen im Rahmen einer Mach-
barkeitsstudie durch ein externes Büro im Jahr 2019 
untersucht. Diese kam zu dem Ergebnis, dass die 
Kosten für die Radschnellwegverbindung den Nutzen 
übersteigen, sodass eine Planung und der Ausbau des 
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sichtlich Fördermöglichkeiten beim Bund und beim 
Land.
Die Verlagerung von Güterströmen von der Straße 
auf die Schiene ist somit ein großes Anliegen des Ver-
kehrsministeriums. Hierbei werden nicht nur grenz-
überschreitende Verkehre betrachtet, sondern auch 
innerhalb des Landes. Ein Zwang zur Verlagerung ist 
angesichts der momentanen Infrastruktur nicht anzu-
streben und zudem außerhalb des Kompetenzbereichs 
des Verkehrsministeriums. Ziel ist vielmehr, die Ver-
lagerung für Unternehmen attraktiv zu gestalten. Das 
Verkehrsministerium setzt sich auch intensiv und per-
manent beim Bund dafür ein, alle notwendigen Maß-
nahmen für eine gut funktionierende bundeseigene In-
frastruktur (Schienennetz, Wasserstraßen) zu ergreifen, 
um die nötigen Rahmenbedingungen für die Trans-
portwende zu schaffen.

Beschlussempfehlung:
Durch die o. g. Maßnahmen und Vorhaben 
des Landes kann der Petition teilweise ab-
geholfen und die Petition insoweit für erle-
digt erklärt werden. Über die geschilderten 
Maßnahmen hinaus kann der Petition nicht 
abgeholfen werden.

Berichterstatter: Katzenstein

10.  Petition 17/1274 betr. Pflege von Gewässer-
randstreifen, Dämmen und Ufern

Der Petent wendet sich im Anschluss an das abge-
schlossene Petitionsverfahren 16/5208 erneut an den 
Petitionsausschuss (vgl. Drucksache 17/2636). Er 
führt an, eines der im Bericht genannten Grundstücke 
(Flurstück B) sei erst 2019 oder 2020 aufgrund des 
neuen Bebauungsplans in den beplanten Innenbereich 
gefallen.
Er verweist außerdem auf die Regelungen des § 29 
Absatz 3 Nummer 2 Wassergesetz für Baden-Würt-
temberg (WG) wonach bauliche und sonstige Anlagen 
im Gewässerrandstreifen untersagt sind. Abschlie-
ßend stellt der Petent die Frage nach einem natur-
schutzfachlichen Ausgleich beim Fällen von Streu-
obstbäumen in Gewässerrandstreifen. 

Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

1.  Zur Einbeziehung von Grundstücken in den Bebau-
ungsplan

Ausweislich der Begründung des Bebauungsplans ha-
ben sich die planerischen Festsetzungen auf Grund-
stücke beschränkt, die entweder im Geltungsbereich 
eines der bislang rechtsgültigen Bebauungspläne la-
gen oder auf denen sich bereits ein genehmigtes Ge-
bäude befand. Zwei Grundstücke nördlich des H.-
wegs wurden bis auf einen 10 Meter breiten Gewäs-
serrandstreifen vollständig in das reine Wohngebiet 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Katzenstein

9.  Petition 17/1242 betr. Lkw-Transitverkehr durch 
Baden-Württemberg

Der Petent strebt an, dass Lkw-Verkehre, die ihr Ziel 
nicht in Baden-Württemberg haben, beim Überschrei-
ten der Landesgrenze auf die Schiene verlagert wer-
den.

Der Petent schildert, dass es geeignete Umlageorte 
geben müsse, um (landes-)grenzüberschreitende Lkw-
Verkehre auf den nachhaltigen Verkehrsträger Schiene 
zu verlagern. Er sieht dies einerseits als Aufgabe des 
Bundes, die Rahmenbedingungen hierfür zu schaffen. 
Andererseits wünscht er sich auch eine Initiative des 
Landes Baden-Württemberg.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Im Koalitionsvertrag wurde eine Verlagerung des 
Güterverkehrs auf nachhaltigere Verkehrsträger fest-
gelegt. Das Verkehrsministerium hat sich zum Ziel 
gesetzt, dass im Land Baden-Württemberg bis zum 
Jahr 2030 jede zweite Tonne klimaneutral befördert 
wird. Es unternimmt große Anstrengungen, um ins-
besondere die Verlagerung von Güterströmen von der 
Straße auf die Schiene voranzutreiben. Das Güterver-
kehrskonzept, das im Jahr 2020 veröffentlicht wurde, 
liefert viele Ansätze für Verlagerungen. Dort wurde 
z. B. die Etablierung von „Kümmerern für den Schie-
nengüterverkehr“ angeregt. Seit gut einem Jahr arbei-
ten zwei Personen bei der NVBW (Nahverkehrsge-
sellschaft Baden-Württemberg mbH) im Kompetenz-
zentrum Güterverkehr, die eine Beratungsfunktion 
insbesondere für verlagerungswillige Unternehmen 
ausüben. Durch Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenar-
beit mit den Industrie- und Handelskammern werden 
Unternehmen auf diese Beratungsleistung aufmerk-
sam gemacht, um Verlagerungsinteresse zu wecken 
und ein niedrigschwelliges Beratungsangebot zu ma-
chen. So werden die bürokratischen Hürden für Un-
ternehmen beim Umstieg auf die Schiene minimiert. 
Darüber hinaus strebt das Verkehrsministerium eine 
verbesserte Versorgung im Land mit Terminals für 
den kombinierten Verkehr (KV-Terminals) an, um 
die Verlagerung von Lkw-Schiene oder auch Lkw-
Binnenschiff voranzubringen. Im Mai dieses Jahres 
wurden die Bauarbeiten für ein KV-Terminal in Horb 
am Neckar gestartet, welches noch in diesem Jahr den 
Betrieb aufnehmen soll. Weitere Planungen für neue 
KV-Terminals gibt es in Reutlingen und in Lahr. Das 
Verkehrsministerium unterstützt hier u. a. durch För-
dermittel. Außerdem gibt es die Möglichkeit für pri-
vate Unternehmen, durch eigene Gleisanschlüsse eine 
direkte Anbindung an die Schiene zu erhalten. Auch 
hier berät das Kompetenzzentrum Güterverkehr hin-
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Sollten durch Gehölzmaßnahmen gesetzlich geschütz-
te Biotope erheblich beeinträchtigt oder zerstört wer-
den, sind diese Beeinträchtigungen wieder auszuglei-
chen (§ 30 Absatz 3 BNatSchG).

Darüber hinaus sind die betroffenen Gehölze vor Fäl-
lungen – ggf. unter Hinzuziehung einer fachkundigen 
Person – stets auf das Vorkommen von geschützten 
Arten und deren Lebensstätten zu überprüfen, um das 
Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbe-
ständen nach § 44 Absatz 1 BNatSchG zu vermeiden. 
Für die Einhaltung der Vorschriften des besonderen 
Artenschutzes hat der Vorhabenträger bzw. die durch-
führende Firma Sorge zu tragen. Bei entsprechenden 
Feststellungen ist Kontakt mit der zuständigen Natur-
schutzbehörde aufzunehmen. Auch hier können arten-
schutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen, wie bspw. 
Ersatzlebensstätten, erforderlich werden.

Sollten Streuobstbestände mit einer Größe von min-
destens 1 500 m² umgewandelt werden, müsste diese 
Umwandlung, für die eine Genehmigung erforderlich 
ist, gemäß § 33a Absatz 3 NatSchG ausgeglichen wer-
den.

Bei Maßnahmen in Natura 2000-Gebieten (Vogel-
schutzgebiete, FFH-Gebiete) ist, sofern es sich bei 
diesen nicht um Unterhaltungsmaßnahmen handelt, 
dafür Sorge zu tragen, dass diese das Gebiet nicht er-
heblich beeinträchtigen. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Katzenstein

11. Petition 17/47 betr. Verkehrswesen

I. Gegenstand der Petition

Der Petent wendet sich gegen die Aufteilung des 
Verkehrsraums in der W.-straße in der Stadt X so-
wie den damit verbundenen Wegfall der öffentlichen 
Parkmöglichkeiten entlang der Fahrbahn. Durch den 
Wegfall der Parkmöglichkeiten sei es zudem zu einer 
Erhöhung des Verkehrslärms gekommen.

Er begehrt den Rückbau der dortigen Rad-/Busspur 
und damit einhergehend den Wegfall der Sonderfahr-
spur, den Erhalt der öffentlichen Parkplätze sowie 
eine Verlagerung des (Rad-)Verkehrs in umliegende 
Straßen.

II. Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

1. Sachverhalt

Die verkehrsrechtliche Anordnung zur Errichtung 
der Rad- und Busspur wurde erlassen, da die Stadt, 
vertreten durch den Eigenbetrieb Stadtentwässerung, 
einen Entwässerungskanal erneuern musste. Die Bau-

einbezogen. Der Bebauungsplan ist seit 26. Juli 2018 
rechtsgültig. Die beiden Wohngebäude sind seit 1954 
bzw. 1981 baurechtlich genehmigt.

2.  Zur Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zum Ge-
wässerrandstreifen

Der Petent betont in seiner ergänzenden Petition 
17/1274 erneut, dass die rechtlichen Vorgaben zum 
Gewässerrandstreifen generell nicht eingehalten wür-
den und fügt seiner Petition eine Schemazeichnung 
zur Bemessung des Gewässerrandstreifens sowie die 
Auflistung der darin zu berücksichtigenden Verbots-
tatbestände bei. Er stellt die Frage „ob es den Gewäs-
serrandstreifen zwischen 5 m und 10 m noch gibt?“ 
Er hebt damit darauf ab, dass eine landwirtschaftliche 
Nutzung in der gesamten Breite von 10 Metern des 
Gewässerrandstreifens verboten sei.
Gemäß der Regelung in § 29 Absatz 1 Satz 1 WG be-
trägt die Breite des Gewässerrandstreifens im Innen-
bereich 5 Meter und im Außenbereich 10 Meter. Die-
se Regelung gilt einheitlich in Baden-Württemberg. 
Das Verbot der Nutzung des Gewässerrandstreifens 
als Ackerland gilt nach § 29 Absatz 3 Nummer 3 WG 
ab dem 1. Januar 2019 – allerdings ausdrücklich nur 
in dem wasserseitigen 5-Meter-Bereich und mit den 
dort geregelten Ausnahmen. 

3.  Zum naturschutzfachlichen Ausgleich beim Fällen 
von Streuobstbäumen

In seiner ergänzenden Petition 17/1274 stellt der Pe-
tent die Frage bzgl. eines naturschutzfachlichen Aus-
gleichs bzw. einer naturschutzfachlichen Begutach-
tung für Streuobstbäume im Gewässerrandstreifen, 
die entfernt wurden. Einem konkreten Vorgang bzw. 
Fall kann dieses Vorbringen nach Auskunft der unte-
ren Naturschutzbehörde beim Landratsamt nicht zu-
geordnet werden.

Allgemein kann dazu Folgendes gesagt werden:

Die naturschutzrechtlichen Vorschriften sind neben 
den wasserrechtlichen Vorschriften zum Gewässer-
randstreifen zu beachten. Das bedeutet, dass auch für 
den Fall, dass Baumfällungen im Gewässerrandstrei-
fen nach den wasserrechtlichen Vorgaben zulässig sind 
(bspw. erforderlich für Ausbau oder Unterhaltung der 
Gewässer oder zur Pflege des Bestands), ebenso die 
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung nach §§ 14 ff. 
BNatSchG in Verbindung mit §§ 14 NatSchG, die 
Vorschriften des besonderen Artenschutzes (insbe-
sondere die Verbote des § 44 Absatz 1 BNatSchG), 
der Biotopschutz nach § 30 BNatSchG in Verbindung 
mit § 33 NatSchG, der Schutz von Streuobstwiesen 
nach § 33a NatSchG sowie die Vorschriften zu den 
Natura 2000-Gebieten nach § 33 f. BNatSchG zu be-
achten sind.
Ob es sich bei der Fällung von Bäumen um einen na-
turschutzrechtlichen Eingriff handelt, ist im Einzelfall 
zu prüfen. Bei einem naturschutzrechtlichen Eingriff 
werden entsprechende Ausgleichs- oder Ersatzmaß-
nahmen erforderlich (§ 15 Absatz 2 BNatSchG).
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die Straße in allen Bereichen, auch im ehemaligen Park-
streifen, mit der gleichen Verkehrslast beaufschlagt 
werden. Dass sich nach über 50 Jahren Schäden durch 
Verkehr in der Fahrbahn einstellen, ist nicht auf die 
veränderte Spuraufteilung, sondern auf die gestiege-
nen Verkehrsmengen zurückzuführen. Die aufgetrete-
nen Schäden in der Fahrbahn sind typische Alterungs- 
und Ermüdungsschäden, die im gesamten Stadtbild 
bei vergleichbaren Straßen zu beobachten sind. Die 
Schadensbilder lassen keinerlei Hinweise auf eine un-
stabile Böschung zu. Der Straßenzug befindet sich in 
einer engmaschigen Beobachtung durch die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Straßenunterhaltung. Ent-
stehende Schäden werden erkannt, beobachtet und bei 
Bedarf wieder instandgesetzt. Die beschriebene Ge-
fahr für das Hab und Gut der Anwohnerinnen und An-
wohner (Eigentümerinnen und Eigentümer) kann sei-
tens des Straßenbaulastträgers nicht bestätigt werden.

Bewertung:

Die Entscheidungen über die grundsätzliche Gestal-
tung sowie der anschließenden baulichen Umsetzung 
wird durch die Stadt als zuständigem Straßenbau-
lastträger getroffen. Diese hat über das Regierungs-
präsidium mitgeteilt, dass die Sanierung des Kanals 
dringend erforderlich war, um die fach- und umwelt-
gerechte Ableitung von Regen- und Schmutzwasser aus 
den vier Stadtteilen mit insgesamt etwa 12 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern und einem Einzugsge-
biet von rund 440 Hektar sicher zu stellen. Die Arbei-
ten können unter Berücksichtigung der einschlägigen 
Vorschriften für Arbeitsstellen im öffentlichen Ver-
kehrsraum nur bei einer Vollsperrung der Straße für 
den fließenden Verkehr durchgeführt werden.

Die Notwendigkeit zur Einrichtung des Sonderfahr-
streifens „Radspur, Bus frei“ ergab sich durch die zu 
erwartende deutlich höhere verkehrliche Belastung 
an den Knotenpunkten aufgrund der Sperrung der 
G.-straße, zur Vermeidung eines Rückstaus in der 
morgendlichen Hauptverkehrszeit sowie zur Förde-
rung des Rad- und Busverkehrs. Durch die Einrich-
tung wurde ein Sicherheitsgewinn für Radfahrerinnen 
und Radfahrer sowie eine deutliche Verbesserung des 
Angebots geschaffen. Die rechtlichen Vorgaben der 
Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) in Verbindung mit 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßen-
verkehrs-Ordnung (VwV-StVO) wurden erfüllt. So 
wurden neben der Notwendigkeit einer verkehrssiche-
ren Führung des Radverkehrs bei deutlich ansteigen-
den Verkehrsmengen auf der Umleitungsstrecke auch 
Maßnahmen erprobt, den Radverkehr in diesem Be-
reich dauerhaft zu stärken. Vor Einrichtung des Rad-
fahrstreifens wurde der Radverkehr in Fahrtrichtung 
bergabwärts auf der Fahrbahn im Mischverkehr bei 
Tempo 50 geführt, durch die Einrichtung einer Rad-
spur konnte eine deutliche Aufwertung erzielt wer-
den. Die im Rahmen der Vollsperrung gemachten 
Erfahrungen, die erhaltenen Rückmeldungen sowie 
die bereits in der Petition benannte Zählungen haben 
gezeigt, dass die neue Radverkehrsführung gut ange-
nommen wird. Die bereits geplante und beauftragte 
Untersuchung nach Ende der Vollsperrung schafft wie 

arbeiten haben ein Investitionsvolumen von insge-
samt rund 10,9 Mio. Euro. Die Maßnahme wurde in 
drei Bauabschnitten abgewickelt. Am 30. März 2020 
wurde der zweite Bauabschnitt unter Vollsperrung 
(Neubau des Kanals) begonnen. Die Maßnahmen wa-
ren auf etwa 15 Monate angesetzt, zum 18. Juni 2021 
wurde der Sanierungsbereich wieder für den gesamten 
öffentlichen Verkehr freigegeben.
Vier Stadtteile sind an das übergeordnete Verkehrs-
netz lediglich über zwei Straßen angeschlossen. Eine 
dieser Straßen ist die zwischen 30. März 2020 und  
18. Juni 2021 für den fließenden Verkehr voll ge-
sperrte G.-straße. Um die Mobilität der Einwohnerin-
nen und Einwohner während der Bauzeit sicherzustel-
len, hat die Stadt im nahezu gesamten Stadtgebiet eine 
Vielzahl kleinerer und größerer Maßnahmen zur Ver-
besserung der Verkehrsverhältnisse während der Bau-
zeit geplant und umgesetzt. Dazu zählen Straßensa-
nierungen und Haltestellenumbauten, Ertüchtigung von 
Lichtsignalanlagen und Knotenpunkten, Taktverdich-
tungen im ÖPNV, die Ausweisung eines neuen und 
die Erweiterung eines bestehenden Anwohnerparkge-
bietes sowie die Einrichtung der Bus-/Radspur im 
Straßenzug von der R.-straße über die W.-straße bis 
zur M.-straße.
Der Sonderfahrstreifen „Radspur, Bus frei“ im Be-
reich der W.-straße wurde in Fahrtrichtung Busbahn-
hof eingerichtet. Damit weiterhin zwei Fahrspuren für 
den Individualverkehr verbleiben, musste das Parken 
am südlichen Fahrbahnrand untersagt werden. 
Die im Rahmen einer vorangegangenen, zurück-
genommenen Petition zugesagte „Zwischenevalua-
tion“ ist erfolgt und wurde dem Mobilitätsausschuss 
des Gemeinderats am 26. April 2021 vorgestellt. Der 
Mobilitätsausschuss hat von dem in der Evaluation 
dargestellten weiteren Vorgehen der Verwaltung zu-
stimmend Kenntnis genommen. Der Vorlage ist zu 
entnehmen, dass die benannten Maßnahmen, zu der 
auch die Radspur in der W.-straße gehört, eine deut-
liche Verbesserung für die Parksituation der Anlieger 
sowie für den Bus- und Radverkehr erzielt haben und 
hierdurch auch keine gestiegene Unfallgefahr für alle 
Verkehrsteilnehmer entstanden ist.
Bei allen im Rahmen der vom zuständigen Regie-
rungspräsidium genehmigten 2. Stufe des Lärmakti-
onsplans der Stadt ermittelten Lärmpegeln an den Ge-
bäuden südlich der W.-straße ist die Schwelle zur Ge-
sundheitsgefährdung deutlich unterschritten. Das war 
sie bereits vor der Einführung der Reduzierung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h (dies 
war Gegenstand der Abwägung hinsichtlich der Ver-
ringerung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im 
o. g. Lärmaktionsplan). Der Straßenzug M.-straße/W.-
straße wurde vor über 50 Jahren erstellt. Über die ge-
samte Fahrbahnbreite ist von einem homogen dicken 
Fahrbahnaufbau auszugehen. Bereits zum Zeitpunkt 
der Herstellung wurden innerhalb der befestigten Fahr-
bahnbreite keine unterschiedlichen Fahrbahnaufbau-
ten (Fahrspuren/Parkstreifen) hergestellt, die Zweck-
bestimmung (Fahrbahn) war der einschlägige und 
über die gesamte Breite durchgehende Dimensionie-
rungsfall. Zwischen den Fahrbahnbegrenzungen kann 
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Ordnung, der Richtlinien für die Markierung von 
Straßen (RMS), sowie den Empfehlungen für Radver-
kehrsanlagen (ERA) ausreichend. Aufgrund der vor-
handenen Fahrbahnbreiten in der W.-straße (zwischen 
9,05 und 9,20 Meter) wurden die eingeschränkten Be-
wegungsspielräume nach der Richtlinie für die Anla-
ge von Stadtstraßen (RASt) Nummer 4.3, 1. Absatz 
berücksichtigt (niedriger Anteil des Schwerlastver-
kehrs) und auf Grundlage des § 45 Absatz 1 StVO ei-
ne Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h aus 
Sicherheitsgründen angeordnet. Der Gehweg im süd-
lichen Teil weist eine Breite von 2,5 Meter auf, der 
Gehweg im nördlichen Teil eine Breite von ca. 1,40 Me-
ter. Die Breiten der Gehwege wurden im Rahmen der 
geänderten Spuraufteilung nicht verändert. Durch die 
Einrichtung des Sonderfahrstreifens wurde der Kfz-
Verkehr vom nördlichen Fahrbahnrand abgerückt, 
was als Sicherheitsgewinn für dortige Fußgängerinnen 
und Fußgänger anzusehen ist.

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Kenner

12. Petition 17/280 betr. Steuersache

I. Gegenstand der Petition

Der Petent wendet sich gegen die nach einer Außen-
prüfung erlassenen Einkommensteuer-, Umsatzsteuer- 
und Gewerbesteuermessbescheide für die Jahre 2016 
bis 2018. Er erhebt zudem entsprechende Einwendun-
gen gegen den Gewerbesteuermessbescheid ab 2019 
für Zwecke der Vorauszahlungen.
Ferner wendet sich der Petent gegen Vollstreckungs-
maßnahmen, die zur Erhebung der aus den genann-
ten Bescheiden resultierenden Forderungen ergriffen 
wurden.

II. Sachverhalt

Der Petent erzielt Einkünfte aus einem Gewerbebe-
trieb.
Im Jahr 2020 wurde eine Außenprüfung durchgeführt. 
Sie betraf die Festsetzungen der Einkommensteuer 
und des Solidaritätszuschlags für 2016 bis 2018. Dar-
über hinaus wurden die Umsatzsteuererklärungen 
sowie die Gewerbesteuermessbescheide für 2016 bis 
2018 geprüft. Die Feststellungen der Außenprüfung 
führten zu hohen Einkommen-, Umsatzsteuernach-
forderungen und Gewerbesteuernachforderungen, die 
sich aus den folgenden Feststellungen ergeben.

– Betriebseinnahmen

Die Außenprüfung ermittelte die Betriebseinnahmen 
des Petenten auf Basis der Kontoauszüge des betrieb-
lichen Girokontos. Hierbei ergaben sich im Vergleich 

oben bereits beschrieben und auch vom Petenten ge-
fordert eine Grundlage für die weitere Entscheidung 
zur Fortschreibung des Radverkehrskonzepts. Die Zäh-
lungen wurden nach Öffnung der Vollsperrung vor-
genommen. Auf Basis dieser Ergebnisse können dann 
verkehrsplanerische Maßnahmen abgewogen und wei-
tergehende, generelle Überlegungen zum Radverkehr 
und die Überarbeitung des Radverkehrskonzeptes (in-
nerstädtische Radverkehrsachsen) abgeleitet werden. 
Die gewünschte Aufhebung dieser Radverkehrstras-
se vor Abschluss der Untersuchungen ist zudem aus 
fachlicher Sicht nicht geboten.

Das Ergebnis der „Zwischenevaluation“ hat deutlich 
gezeigt, dass die eingeführten Maßnahmen, zu der 
auch die Radspur in der W.-straße gehört, die erwar-
teten Effekte erzielten und auch keine Unfallgefahr 
hierdurch entstanden ist. Die im Rahmen der „Zwi-
schenevaluation“ und Bauzeit gewonnenen Erfah-
rungswerte werden durch eine bereits beauftragte um-
fassende Verkehrsuntersuchung, die sämtliche Kno-
tenpunkte der bisherigen baustellenbedingten Umlei-
tungsstrecke beinhaltet, überprüft und abgeglichen. 
Diese umfassende Untersuchung, die bereits vor Bau-
beginn zugesagt wurde, wird neben den allgemeinen 
Verkehrszahlen von Pkw; Lkw, etc. auch detaillierte 
Daten zum Radverkehr erfassen und dient als Grund-
lage für die weitere Entscheidung zu Leistungsfähig-
keitsberechnungen, die Aufteilung der Verkehrsräume 
als auch für die verkehrsplanerische Fortschreibung 
des Radverkehrskonzepts (innerstädtischen Radver-
kehrsachsen). 

Für die weggefallenen Parkplätze ist durch die Aus-
weisung von zusätzlichen Anwohnerparkplätzen eine 
Kompensation im umliegenden Gebiet erfolgt. Das 
Anwohnerparkgebiet am Wohnort des Petenten weist 
ein 1:1-Verhältnis zwischen verfügbaren Parkplätzen 
und ausgegebenen Parkausweisen auf. Trotz Einrich-
tung des Sonderfahrstreifens werden sämtliche Er-
schließungsbedürfnisse der Anlieger wie Lieferungen, 
Pflegedienste, Handwerksbetriebe, etc. durch kon-
krete, auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittene 
Ausnahmegenehmigungen weiterhin befriedigt.

Die Lärmpegel an der W.-straße werden im Rahmen 
der Fortschreibung des Lärmaktionsplans erneut un-
tersucht. Durch die Entfernung der Parkplätze am 
südlichen Rand der W.-straße verkehren die Fahrzeu-
ge ein bis zwei Meter näher an der südlichen Bebau-
ung, was zu einer gewissen Erhöhung der Lärmpegel 
führt. Dadurch entfällt jedoch auch die Geräuschbe-
lastung durch Parkvorgänge. Insbesondere die Tempo-
reduzierung auf 30 km/h führt zu einer Verringerung 
der Lärmbelastung. Geschwindigkeitskontrollen im Be-
reich der W.-straße wurden und werden auch zukünf-
tig mit unterschiedlichen Messsystemen durchgeführt, 
die je nach eingesetztem System (mobile und semista-
tionäre Anlagen) auch an mehreren Tagen rund um 
die Uhr messen.

Die Fahrbahnbreiten der W.-straße betragen zwischen 
9,05 und 9,20 Meter, somit stehen drei Fahrspuren mit 
jeweils etwas mehr als drei Meter Breite zur Verfü-
gung. Dies ist nach den Vorgaben der Straßenverkehrs-
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Krankenkasse entstanden seien. Belege hierüber lie-
gen nach Angaben des Petenten nicht vor.

Für einen im Februar/März 2016 erworbenen Pkw be-
rücksichtigte die Außenprüfung eine dem Girokonto 
belastete Barauszahlung in Höhe von 10 000 Euro 
als Betriebsausgabe. Absetzungen für Abnutzung für 
die Pkw berücksichtigte die Außenprüfung nicht. Ein 
Verkaufserlös für den im Februar 2018 verkauften 
Pkw wurde nicht als Betriebseinnahme angesetzt.

Zusammengefasst wurden die Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb aufgrund der Feststellung der Außenprüfung 
durch das Finanzamt somit um 62 71,64 Euro für 2016, 
um 81 934,10 Euro für 2017 und um 87 496,81 Euro 
für 2018 erhöht.

Als Sonderausgaben kamen in den nach der Außen-
prüfung erlassenen Änderungsbescheiden über Ein-
kommensteuer und Solidaritätszuschlag weiterhin je-
weils die Basiskranken- und Pflegeversicherungs-
beiträge in der von der Krankenkasse elektronisch an 
das Finanzamt übermittelten Höhe zum Abzug. Dar-
über hinaus wurden in den Bescheiden weiterhin je-
weils Altersvorsorgeaufwendungen (Beiträge zu berufs-
ständischen Versorgungseinrichtungen) von 3 478 Eu-
ro (2016) bzw. 3 992 Euro (2017 und 2018) berück-
sichtigt.

– Vollstreckungsmaßnahmen

Der Petent wendet sich auch gegen Vollstreckungs-
maßnahmen, die das Finanzamt aufgrund seiner Steu-
errückstände ergriffen hat. Konkret geht es um die 
Pfändungs- und Einziehungsverfügung vom 5. Febru-
ar 2021 in Höhe von 82 742,86 Euro. Der Betrag setzt 
sich zusammen aus Rückständen bei der Einkom-
mensteuer, Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Solidaritätszu-
schlag sowie rückständigen Zwangsgeldern, Säumnis-
zuschlägen sowie Vollstreckungskosten und betrifft 
die Jahre 2016 bis 2018 sowie 2020. Dem Petenten 
wurden die noch offenen Steuerrückstände schriftlich 
mitgeteilt.

Am 18. Februar 2021 beantragte die Vertreterin des 
Petenten per E-Mail einen Betrag von 8 154,07 Euro 
aus der Pfändung freizugeben, damit der Petent seine 
laufenden Kosten sowie Beiträge zur Kranken- und 
Rentenversicherung bezahlen könne. Der Petent über-
sandte hierzu einen Tag später eine selbst erstellte 
Aufstellung über die von ihm im Schätzungsweg er-
mittelten notwendigen Ausgaben. Dem Antrag ent-
sprach das Finanzamt teilweise, indem es anordnete, 
den pfändungsfreien Betrag des Pfändungsschutzkon-
tos des Petenten auf 6 129,99 Euro pro Monat zu er-
höhen. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem 
Pfändungsgrundfreibetrag von 1 179,99 Euro für eine 
Person ohne Unterhaltsverpflichtungen (§ 850k Zivil-
prozessordnung – ZPO) und den Kosten für Löhne, 
Versicherungen und Telefon. Weitere Kosten wurden 
nicht berücksichtigt.

Mit einer weiteren E-Mail bat die Vertreterin des Pe-
tenten am 18. Februar 2021 um vorläufige Ausset-
zung der Pfändung und bot eine monatliche Ratenzah-
lung in Höhe von 5 000 Euro an. Am 23. Februar 2021 

zu den Angaben in den Steuererklärungen mehrere 
Einnahmenerhöhungen von 23 022,80 Euro für 2016, 
von 31 084,44 Euro für 2017 und von 23 136,64 Euro 
für 2018.

Auf Basis der nachermittelten Betriebseinnahmen hat 
die Außenprüfung die Umsatzsteuer ermittelt. Die Um-
satzsteuer wurde aus den umsatzsteuerpflichtigen Be-
triebseinnahmen herausgerechnet, sodass sich insoweit 
Umsatzsteuernachforderungen von 1 784,67 Euro für 
2016, von 2 722,50 Euro für 2017 und von 3 687,80 Eu-
ro für 2018 ergaben.

– Private Pkw-Nutzung

Auf den Petenten waren in den Jahren 2016 bis 2018 
mehrere Pkw zugelassen. Nach den Feststellungen der 
Außenprüfung handelte es sich bei den Fahrzeugen 
um Betriebsvermögen des Petenten.

Der Petent führte keine Fahrtenbücher. Die Außen-
prüfung ermittelte daher die Nutzungsentnahme für 
die private Pkw-Nutzung auf Basis der einkommen-
steuer- und umsatzsteuerlich anerkannten 1 %-Rege-
lung. Zugunsten des Petenten wurde die private Pkw-
Nutzung für die Jahre 2016 bis 2018 hierbei jeweils 
nur für einen Pkw angesetzt. 

– Betriebsausgaben

Die Betriebsausgaben des Petenten für die Jahre 2016 
bis 2018 ermittelte die Außenprüfung ebenfalls an-
hand der Kontoauszüge für das betriebliche Girokonto 
des Petenten und anhand der vorgelegten, bar bezahl-
ten Rechnungen. Die an das Finanzamt gezahlte Um-
satzsteuer wurde als Betriebsausgabe berücksichtigt. 
Die von der Außenprüfung ermittelten Betriebsaus-
gaben liegen deutlich unter den in den Steuererklä-
rungen angegebenen Betriebsausgaben. Es ergaben 
sich Minderungen von 14 782,01 Euro für 2016, von 
22 711,05 Euro für 2017 und von 35 611,41 Euro für 
2018.

Der Petent hat bisher seine Beiträge zur Kranken-, 
Pflege- und Rentenversicherung sowie Privatentnah-
men und Ertragssteuerzahlungen als Betriebsausga-
ben abgezogen. Nachdem es sich bei diesen Beträgen 
jedoch um privat veranlasste Werte handelt, hat die 
Außenprüfung diese nicht als Betriebsausgaben be-
rücksichtigt. Vom betrieblichen Bankkonto ausge-
hende Zahlungen wurden außerdem insoweit nicht als 
Betriebsausgaben berücksichtigt, da deren betriebli-
che Veranlassung vom Petenten nicht durch Vorlage 
von Belegen nachgewiesen werden konnte.

Die vom Petenten durch Belege nachgewiesenen, bar 
bezahlten betrieblichen Aufwendungen wurden dem-
gegenüber zugunsten des Petenten – zusätzlich zu den 
vom betrieblichen Bankkonto abgeflossenen Zahlun-
gen – als Betriebsausgaben anerkannt.

Der Petent hat 2016 Rechtsanwaltskosten in Höhe 
von 4 400 Euro als Betriebsausgaben abgezogen. Im 
Rahmen der Außenprüfung teilte er mit, dass die 
Rechtsanwaltskosten für einen Rechtsstreit mit einer 
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166 410,75 Euro und für das Jahr 2018 in Höhe von 
159 947,25 Euro ausgegangen. Die Betriebseinnahmen 
sind zugunsten des Petenten aufgrund der Übertra-
gungsfehler im Jahr 2017 um 15,97 Euro und im Jahr 
2018 um 102,50 Euro zu mindern.

Im Übrigen sind die von der Außenprüfung ermittel-
ten Betriebseinnahmen nicht zu beanstanden. 

Die vom Petenten im Einspruchsverfahren vorge-
brachten Einwendungen rechtfertigen keine über die 
vorstehend genannte Änderung hinausgehende Min-
derung der Betriebseinnahmen in den Steuerbeschei-
den der Jahre 2016 bis 2018 und für die Jahre ab 2019 
in den Steuerbescheiden für Zwecke der Vorauszah-
lungen.

Umsatzsteuerrechtliche Würdigung:

Die umsatzsteuerlichen Konsequenzen aus den Fest-
stellungen der beim Petenten durchgeführten Außen-
prüfung sind dem Grunde nach nicht zu beanstanden. 

Der Petent erzielt mit seinem Gewerbe umsatzsteuer-
bare und umsatzsteuerpflichtige Umsätze (vgl. § 1 Ab-
satz 1 des Umsatzsteuergesetzes – UStG). Die Um-
satzsteuer berechnet sich nach vereinnahmten Entgel-
ten gemäß § 20 UStG (sog. Ist-Versteuerung) mit der 
Folge, dass die Umsatzsteuer (bereits) mit Ablauf des 
Veranlagungszeitraums entsteht, in dem die Entgelte 
vereinnahmt worden sind. Folgerichtig wurden die 
Umsätze, die dem Petenten auf dem betrieblichen 
Bankkonto zugeflossen sind und nicht bzw. nicht 
vollständig von ihm erklärt wurden, bereits im Zeit-
punkt des Zuflusses der Umsatzsteuer unterworfen.

Auch wurde dem Petenten zu Recht der Vorsteuer-
abzug aus den privaten Aufwendungen und aus den 
Aufwendungen, die nicht der Umsatzsteuer unter-
liegen, versagt. Denn der Vorsteuerabzug bei einem 
Unternehmer setzt insbesondere voraus, dass er die 
Eingangsleistungen für sein Unternehmen bezieht und 
eine die Umsatzsteuer ausweisende Rechnung besitzt 
(vgl. § 15 Absatz 1 UStG).

Dem Außenprüfungsbericht vom 16. November 2020 
liegen für den Bereich der Umsatzsteuer zwei Über-
tragungsfehler zugrunde, die bisher noch nicht korri-
giert wurden. Entgegen den bisherigen Feststellungen 
ist deshalb die Umsatzsteuer 2017 um 2,55 Euro und 
die Umsatzsteuer 2018 um 16,37 Euro zugunsten des 
Petenten zu verringern.

– Private Pkw-Nutzung

Einkommensteuerrechtliche Würdigung:

Für die private Nutzung eines zu mehr als 50 Prozent 
betrieblich genutzten Kraftfahrzeugs ist für jeden Ka-
lendermonat 1 Prozent des inländischen Listenpreises 
im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten 
für Sonderausstattung einschließlich Umsatzsteuer als 
Privatentnahme anzusetzen (§ 6 Absatz 1 Nummer 4 
Satz 2 EStG). Davon abweichend kann die Privatnut-
zung durch ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch nach-
gewiesen werden (§ 6 Absatz 1 Nummer 4 Satz 3 EStG).

stellte das Finanzamt gegenüber der Vertreterin des 
Petenten telefonisch eine Aufhebung der Pfändung 
und eine auf die Dauer von sechs Monaten begrenzte 
einstweilige Einstellung der Vollstreckung in Aus-
sicht. Dieser sogenannte Vollstreckungsaufschub kön-
ne unter den folgenden Bedingungen gewährt werden: 
der pünktlichen Entrichtung der angebotenen monatli-
chen Raten von 5 000 Euro, der Überweisung des auf 
dem Konto gepfändeten Betrages in Höhe von ca. 
11 000 Euro an das Finanzamt sowie der künftigen 
ordnungsgemäßen Befolgung der Erklärungs- und 
Zahlungspflichten durch den Petenten. Hiermit erklär-
te sich die Vertreterin des Petenten einverstanden.
Am 12. und 15. März 2021 gingen gepfändete Be-
träge von insgesamt 12 366,82 Euro beim Finanzamt 
ein. Daraufhin hob das Finanzamt die Pfändungs- und 
Einziehungsverfügung mit Schreiben vom 16. März 
2021 auf.
Mit Schreiben vom 18. März 2021 gewährte das Fi-
nanzamt den in Aussicht gestellten Vollstreckungs-
aufschub unter den oben dargestellten auflösenden 
Bedingungen. Der Petent hielt die Vereinbarung je-
doch bereits im April 2021 nicht ein, da er lediglich 
die laufende Umsatzsteuer für Januar und Februar 
2021 bezahlte, jedoch nicht die vereinbarte Tilgungs-
rate erbrachte. Deshalb wies das Finanzamt den Pe-
tenten mit Schreiben vom 6. Juli 2021 darauf hin, dass 
am 3. und 27. Mai sowie am 5. Juli 2021 nur Teil-
zahlungen in Höhe von 4 000 Euro, 5 000 Euro und 
2 500 Euro eingegangen und daneben auch weitere 
Abgaben teilweise nicht pünktlich bezahlt worden sei-
en. Zur Vermeidung von Vollstreckungsmaßnahmen 
müsse der Petent nun die bisher nicht entrichteten Be-
träge bis zum 31. Juli 2021 bezahlen.
Die rückständigen Steuern und steuerlichen Neben-
leistungen betragen 77 473,80 Euro (Stand 27. Sep-
tember 2021). Die Vollstreckungsmaßnahmen wurden 
bislang nicht fortgesetzt.

– Weiteres Verfahren

Am 15. Dezember 2020 erhob der Petent Einsprüche 
gegen die Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteu-
ermessbescheide für die Jahre 2016 bis 2018 sowie 
gegen den bei Einspruchserhebung noch nicht erlas-
senen Bescheid für das Jahr 2021. Das Einspruchsver-
fahren ist bislang noch nicht abgeschlossen.

III. Rechtliche Würdigung

– Betriebseinnahmen (Umsätze)

Einkommensteuerrechtliche Würdigung:

Einnahmen sind bei Gewinnermittlung durch Einnah-
men-Überschussrechnung in dem Wirtschafts- bzw. 
Kalenderjahr zu versteuern, in dem sie der oder dem 
Steuerpflichtigen zufließen (§ 11 Absatz 1 Satz 1 des 
Einkommensteuergesetzes – EStG).
Aufgrund von Übertragungsfehlern wurde in dem 
 Außenprüfungsbericht vom 16. November 2020 von 
Betriebseinnahmen für das Jahr 2017 in Höhe von 
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entnahme für die Jahre 2016 und 2017 sind nicht zu 
beanstanden. Die private Nutzungsentnahme für das 
Jahr 2018 wurde bisher in zu geringer Höhe angesetzt.

Entsprechend den obigen ertragsteuerlichen Ausfüh-
rungen und entgegen der bisherigen Feststellungen ist 
die Umsatzsteuer für das Jahr 2018 um 122,17 Euro 
von bisher 222,49 Euro auf 344,66 Euro zu erhöhen.

– Betriebsausgaben und Sonderausgaben

Betriebsausgaben sind die Aufwendungen, die durch 
den Betrieb veranlasst sind (§ 4 Absatz 4 EStG). Eine 
solche Veranlassung ist dann gegeben, wenn die Auf-
wendungen objektiv mit dem Betrieb zusammenhän-
gen und subjektiv dem Betrieb zu dienen bestimmt 
sind. Sind diese Voraussetzungen für Aufwendungen, 
die mit betrieblichen Mitteln beglichen wurden, nicht 
erfüllt, liegen Privatentnahmen vor. Betriebs- und Son-
derausgaben sind in dem Kalenderjahr abzusetzen, in 
dem sie geleistet wurden (§ 11 Absatz 2 Satz 1 EStG).

– Privatentnahmen

Die für den Haushalt der/des Steuerpflichtigen und für 
den Unterhalt ihrer/seiner Familienangehörigen auf-
gewendeten Beträge dürfen weder bei den einzelnen 
Einkunftsarten noch vom Gesamtbetrag der Einkünfte 
abgezogen werden (§ 12 Nummer 1 EStG). Dazu ge-
hören auch die Aufwendungen für die Lebensführung, 
die die wirtschaftliche oder gesellschaftliche Stellung 
der/des Steuerpflichtigen mit sich bringt, auch wenn 
sie zur Förderung des Berufs oder der Tätigkeit der/
des Steuerpflichtigen erfolgen.

Die Steuern vom Einkommen und sonstige Personen-
steuern dürfen nicht als Betriebsausgabe berücksich-
tigt werden. Dies gilt auch für die auf diese Steuern 
entfallenden Nebenleistungen wie Säumniszuschläge, 
Verspätungszuschläge, Zinsen, Zwangsgelder und Voll-
streckungskosten (§ 12 Nummer 3 EStG). Die Gewer-
besteuer und die darauf entfallenden Nebenleistungen 
sind ebenfalls keine Betriebsausgaben (§ 4 Absatz 5b 
EStG).

Dementsprechend können die in den Jahren 2016 bis 
2018 geleisteten Einkommensteuerzahlungen (inklu-
sive Folgesteuern und steuerlichen Nebenleistungen) 
sowie die im Zusammenhang mit der Gewerbesteuer-
erklärung gezahlten Zwangsgelder nicht als Betriebs-
ausgaben berücksichtigt werden.

Die Umsatzsteuerzahlungen wurden in der vom Peten-
ten tatsächlich entrichteten Höhe bereits als Betriebs-
ausgaben berücksichtigt. Die Vollstreckungsgebühren 
können insoweit noch als Betriebsausgaben anerkannt 
werden, als sie zur Vollstreckung von Umsatzsteuer 
angefallen sind. Zugunsten des Petenten werden auch 
die übrigen Vollstreckungsgebühren vollumfänglich 
als Betriebsausgaben anerkannt, sodass die diesbe-
züglich noch zusätzlich anzusetzenden Betriebsausga-
ben für das Jahr 2016 in Höhe von 52 Euro, für das 
Jahr 2017 in Höhe von 133,01 Euro und für das Jahr 
2018 in Höhe von 81,01 Euro betragen.

Nach den Feststellungen der Außenprüfung wurde 
vom Petenten bisher keine private Nutzung der dem 
Betriebsvermögen zugehörigen Fahrzeuge erklärt. Der 
Petent erklärte, die betrieblichen Fahrzeuge würden 
nicht für Privatfahrten genutzt.
Nach der finanzgerichtlichen Rechtsprechung spricht 
die allgemeine Lebenserfahrung auch dann für eine 
private Nutzung eines betrieblichen Fahrzeugs, wenn 
der/dem Steuerpflichtigen zwar für private Fahrten ein 
Fahrzeug zur Verfügung steht, aber dieses Fahrzeug 
dem betrieblichen Fahrzeug in Status und Gebrauchs-
wert nicht vergleichbar ist. Nach diesen Rechtsgrund-
sätzen kann allein die Behauptung des Petenten, die 
Kraftfahrzeuge würden nicht für Privatfahrten genutzt 
werden, nicht zur Erschütterung des Anscheinsbewei-
ses für eine private Nutzung führen.
Im vorliegenden Fall gehören gleichzeitig mehrere 
Kraftfahrzeuge zum Betriebsvermögen des Petenten, 
sodass aus Vereinfachungsgründen nur für das Kraft-
fahrzeug mit dem höchsten Bruttolistenpreis eine pri-
vate Nutzungsentnahme anzusetzen ist.
Der Pkw A hat mit 18 994 Euro den höchsten Brutto-
listenpreis. Demnach ergeben sich folgende Wertan-
sätze für die private Pkw-Nutzung jeweils für die Jah-
re 2016 bis 2018:

Die von der Außenprüfung ermittelten Wertansätze 
für die private Nutzungsentnahme sind für die Jahre 
2016 und 2017 nicht zu beanstanden. Die private 
Pkw-Nutzung für das Jahr 2018 wurde bisher in zu 
geringer Höhe angesetzt. Da der Pkw A im Jahr 2018 
nach wie vor zum Betriebsvermögen des Petenten ge-
hört hat, ist die private Pkw-Nutzung entsprechend 
den Jahren 2016 und 2017 anzusetzen. Dementspre-
chend sind die Einkünfte aus Gewerbebetrieb für das 
Jahr 2018 um 926,17 Euro (2 612,66 Euro abzüglich 
bisher von der Außenprüfung angesetzter Wert von 
1 686,49 Euro) zu erhöhen.

Umsatzsteuerrechtliche Würdigung:

Die Nutzungsentnahmen für sämtliche, dem Unterneh-
mensvermögen zugeordnete und privat genutzte Kraft-
fahrzeuge unterliegen gemäß § 3 Absatz 9a Nummer 1 
UStG der Umsatzsteuer, sofern diese zuvor zum vol-
len oder teilweisen Vorsteuerabzug berechtigt haben.
Gehören mehrere Kraftfahrzeuge zum Unternehmens-
vermögen des Unternehmers, ist es entsprechend der 
ertragsteuerlichen Regelung nicht zu beanstanden, 
wenn nur eine Nutzungsentnahme für das Kraftfahr-
zeug mit dem höchsten Bruttolistenpreis angesetzt 
wird.
Nach den Feststellungen der beim Petenten durchge-
führten Außenprüfung ist eine Wertabgabenbesteue-
rung nach § 3 Absatz 9a Nummer 1 UStG – mindes-
tens für das Kraftfahrzeug mit dem höchsten Brutto-
listenpreis – unterblieben. Die von der Außenprüfung 
ermittelten Wertansätze für die private Nutzungs-
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Betrags und Vollstreckungsaufschub in Abweichung 
von der gültigen Weisungslage zugunsten des Peten-
ten. Die rechtmäßig ausgebrachte Kontenpfändung 
vom 5. Februar 2021 wurde aufgehoben.

Das Finanzamt ist gesetzlich verpflichtet, zur Rück-
führung bestehender Steuerschulden ein Vollstreckungs-
verfahren einzuleiten (§ 85 der Abgabenordnung – 
AO). Dabei wäre selbst eine vermeintlich fehlerhafte 
Steuerfestsetzung kein Vollstreckungshindernis.

Die Voraussetzungen für den Beginn der Vollstre-
ckung waren vorliegend gegeben, da der Petent die 
fälligen Steuern nicht entrichtet hat. Einlassungen des 
Petenten zur Höhe der festgesetzten Steuern hindern 
die Vollstreckung nicht, da Einwendungen gegen die 
zu vollstreckenden Verwaltungsakte nur außerhalb des 
Vollstreckungsverfahrens mit den dort zugelassenen 
Rechtsbehelfen zu verfolgen sind (§ 256 AO).

Die mittlerweile aufgehobene Kontenpfändung bei dem 
Petenten war ein verhältnismäßiges Mittel zur Bei-
treibung der Forderungen, das auch in vergleichbaren 
Fällen zum Einsatz kommt und damit rechtlich ein-
wandfrei.

Begehrt ein Vollstreckungsschuldner einen höheren 
pfändungsfreien Betrag als das Gesetz in § 850c Ab-
satz 1 ZPO vorsieht, kann dieser erweiterte Pfändungs-
schutz in der Regel nur auf Antrag und Nachweis, 
dass besondere Bedürfnisse dies erfordern, angeord-
net werden. Die vom Petenten selbst erstellte Aufstel-
lung war mangels Belegen (beispielsweise aktuelle 
Kontoauszüge) nicht nachprüfbar und somit grund-
sätzlich nicht geeignet, um eine Erhöhung des Pfän-
dungsfreibetrags zu erwirken. Das Finanzamt ist je-
doch vom Grundsatz der Nachweispflicht zum Vorteil 
des Petenten abgewichen und hat eigene Ermittlungen 
angestellt, indem es den Betriebsprüfungsbericht so-
wie die Lohnsteuerdaten des Arbeitnehmers des Pe-
tenten ausgewertet hat und Teilen der Aufstellung pau-
schal gefolgt ist. Die Erhöhung des Freibetrags des 
Pfändungsschutzkontos nach § 850k Absatz 4 ZPO 
erfolgte somit rechtsfehlerhaft, aber zugunsten des Pe-
tenten. Zudem wurde die Pfändung zeitnah zu seinem 
Vorteil aufgehoben.

Ebenso verhält es sich mit der gewährten einstweili-
gen Einstellung der Vollstreckung. Diese kann nach 
§ 258 AO gewährt werden, wenn die Vollstreckung 
einen unangemessenen Nachteil mit sich bringen wür-
de und dieser durch kurzfristiges Zuwarten vermieden 
werden könnte. Die üblichen mit der Vollstreckung 
verbundenen Konsequenzen – wie zum Beispiel die 
Verschlechterung des Verhältnisses zur Hausbank 
und herabgesetzte Kreditwürdigkeit – zählen nach 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht hierzu. 
Außerdem wurden die Belange des Petenten bereits 
stärker als üblich berücksichtigt, indem das Finanz-
amt trotz fehlender Nachweise einen erhöhten Pfän-
dungsfreibetrag angeordnet hatte. Ein unangemesse-
ner Nachteil im Sinne des § 258 AO lag daher nicht 
vor.

Überdies hat der Petent die von ihm selbst vorgeschla-
gene Ratenvereinbarung, die weit außerhalb des von 

Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung oder 
zu einer privaten Rentenversicherung des Betriebsin-
habers sind nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig. 
Denn diese Aufwendungen dienen der Abdeckung des 
privaten Risikos einer Erkrankung bzw. der Pflege-
bedürftigkeit. Rentenversicherungsbeiträge sind eine 
weitere Form des existenzsichernden Aufwands. Sie 
dienen der Sicherung der Existenz im Alter. Damit 
liegt auch insoweit eine private Veranlassung vor. Die 
vom Petenten geltend gemachten Beiträge zur Kran-
ken-, Krankenzusatz- und Pflegeversicherung sowie 
zur privaten Rentenversicherung können somit nicht 
als Betriebsausgaben berücksichtigt werden. Die Pri-
vatschutzversicherung dient ebenfalls der Abdeckung 
privater Risiken. Eine über den bereits erfolgten Son-
derausgabenabzug hinausgehende Berücksichtigung 
der Versicherungsbeiträge kommt nicht in Betracht.
Grundsätzlich sind sowohl die Kranken-, Pflege-, als 
auch Rentenversicherungsbeiträge als Sonderausgaben 
abzugsfähig. Die elektronisch von der Krankenkasse 
an das Finanzamt übermittelten Beiträge zur Basis-
kranken- und Pflegeversicherung des Petenten haben 
in den Jahren 2016 bis 2018 jeweils mehr als 2 800 Eu-
ro betragen. Damit werden die die tatsächlich gezahl-
ten Beiträge zur Basiskranken- und Pflegeversiche-
rung (2016: 7 530 Euro, 2017: 9 316 Euro, 2018: 
9 492 Euro) als Sonderausgaben in den Einkommen-
steuerbescheiden für 2016 bis 2018 berücksichtigt. 
Ein Abzug weiterer Vorsorgeaufwendungen scheidet 
wegen des Überschreitens der Höchstbeträge aus.

– Zusammenfassung Betriebsausgaben

Aufgrund von Übertragungsfehlern der Außenprüfung 
wurde für Oktober 2016 eine Zahlung mit 400 Euro 
statt mit 450 Euro und für Dezember 2016 eine Bei-
tragszahlung zur Gebäudeversicherung nur in Höhe 
von 27,57 Euro statt mit 57,54 Euro berücksichtigt. 
Im August 2017 wurde eine Beitragszahlung zur So-
zialversicherung des Arbeitnehmers von 526,93 Euro 
bisher fälschlicherweise nicht gewinnmindernd be-
rücksichtigt. Darüber hinaus werden die in den Jahren 
2016 bis 2018 gezahlten Vollstreckungskosten in dem 
oben genannten Umfang als Betriebsausgaben berück-
sichtigt. Dementsprechend sind die Betriebsausgaben 
zugunsten des Petenten wie folgt zu korrigieren:

Die Einwendungen des Petenten sind nicht geeignet, 
eine darüberhinausgehende Erhöhung der Betriebs-
ausgaben zu erreichen. Eine Auswirkung auf die Um-
satzsteuer ergibt sich hieraus nicht.

– Vollstreckungsmaßnahmen

Die durchgeführten Vollstreckungsmaßnahmen sind 
nicht zu beanstanden. Vielmehr gewährte das Finanz-
amt vorliegend eine Erhöhung des pfändungsfreien 
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Die Vorauszahlungen bemessen sich grundsätzlich nach 
der Einkommensteuer, die sich bei der letzten Veran-
lagung ergeben hat. Vor diesem Hintergrund könnten 
auch die Bescheide über die Festsetzung von Voraus-
zahlungen zur Einkommensteuer inklusive Annex-
steuern sowie der für Vorauszahlungszwecke festge-
setzte Gewerbesteuermessbetrag angepasst werden.

Das Ministerium für Finanzen hat mitgeteilt, dass es 
derzeit nicht ausschließen könne, dass noch weitere 
Änderungen der Besteuerungsgrundlagen vorzuneh-
men seien, weil sich bei der nochmaligen Überprü-
fung der Steuerfestsetzungen noch weitere Unklarhei-
ten ergeben haben:

–  So sei nicht schlüssig, dass der Petent als Betreiber 
eines Hausmeisterservices Beiträge zu einer berufs-
ständischen Versorgungseinrichtung als Altersvor-
sorgeaufwendungen geltend macht.

–  Des Weiteren erscheine es nicht schlüssig, dass der 
Petent Beiträge zu einer Gebäudeversicherung in 
Höhe von 402,78 Euro (2016) und 711,27 Euro 
(2017) als Betriebsausgaben geltend mache, ob-
wohl diese laut der Mietvereinbarung nicht auf ihn 
umgelegt werden.

–  Hinsichtlich der als Betriebsausgaben anerkannten 
Beiträge zu den sonstigen Versicherungen in Hö-
he von 1 310,22 Euro (2016), 2 134,49 Euro (2017) 
und 2 780,80 Euro (2018) sei nicht abschließend 
geklärt, um welche Art von Versicherungen es sich 
handelt. Damit sei die betriebliche oder private 
Veranlassung nicht eindeutig erkennbar.

–  Für die im Betriebsvermögen befindlichen Pkw sei 
zudem bislang keine Absetzungen für Abnutzung 
berücksichtigt worden. Insoweit könnten sich die 
Betriebsausgaben noch erhöhen.

–  Zudem sei für den im Jahr 2018 verkauften Opel 
kein Verkaufserlös angesetzt worden. Insoweit könn-
ten sich die Betriebseinnahmen noch erhöhen.

–  Für den Anfang des Jahres 2016 erworbenen Opel 
sei bereits eine Zahlung von 10 000 Euro als sofort 
abzugsfähige Betriebsausgabe anerkannt worden. 
Sofern es sich dabei jedoch um eine Kaufpreiszah-
lung handelt, wäre die Zahlung auf die betriebsge-
wöhnliche Nutzungsdauer des Pkw zu verteilen. In-
soweit könnten sich die Betriebsausgaben in 2016 
noch vermindern und in 2017 und 2018 noch er-
höhen.

–  Des Weiteren sei noch zu klären, ob eine Nut-
zungsentnahme für eine private Telefonnutzung 
anzusetzen sei (insoweit könnten sich die Betriebs-
einnahmen noch erhöhen) und ob die bisher nicht 
nachgewiesenen Rechtsanwaltskosten als Betriebs-
ausgaben zu berücksichtigen seien (insoweit könn-
ten sich die Betriebsausgaben noch vermindern).

Das Ministerium der Finanzen hat weiter mitgeteilt, 
dass es zur Aufklärung der noch bestehenden Unklar-
heiten beabsichtige, den Sachverhalt nach Abschluss 
des Petitionsverfahrens weiter aufzuklären (unter an-

der Rechtsprechung definierten Rechtsrahmens ohne 
jeden Nachweis und entgegen der üblichen Ermes-
senskriterien gewährt wurde, umgehend gebrochen.
Die Voraussetzungen für einen erneuten Vollstre-
ckungsaufschub liegen damit nicht vor. Vielmehr soll-
te angesichts der hohen und weiter steigenden Rück-
stände die Vollstreckung baldmöglichst fortgeführt 
werden. Die aktuell gemeldeten Umsätze des Petenten 
bewegen sich stabil über 10 000 Euro monatlich, so-
dass über eine Vollstreckung in das Pfändungsschutz-
konto oder mittels Forderungspfändungen an die Auf-
traggeber des Petenten rasch ein Vollstreckungserfolg 
herbeigeführt werden könnte. Der Petent hat zudem 
auch Gewerbesteuerrückstände, sodass damit einher-
gehende konkurrierende Vollstreckungsmöglichkeiten 
der Stadt gesehen werden sollten. Berechtigte Be-
lange des Petenten können auf Antrag und Nachweis 
durch einen entsprechenden Pfändungsfreibetrag ge-
schützt werden.

– Zusammenfassung

Nach Aktenlage ergeben sich für die Jahre 2016 bis 
2018 folgende Änderungen im Vergleich zu den bis-
herigen Festsetzungen:

Eine Änderung der Einkommensteuerfestsetzung für 
das Jahr 2016 und der Umsatzsteuerfestsetzung für 
das Jahr 2017 würde nach derzeitiger Aktenlage auf-
grund § 1 Absatz 2 der Kleinbetragsverordnung unter-
bleiben. Eine Änderung der Einkommensteuerfest-
setzung und der Umsatzsteuerfestsetzung für das Jahr 
2018 käme nur im Rahmen einer sog. Verböserung 
nach § 367 Absatz 2 Satz 2 AO in Betracht.
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beachten. Und nach § 1 Absatz 2 Satz 1 LKHG wird 
die Krankenhausversorgung von öffentlichen, freige-
meinnützigen und privaten Krankenhäusern getragen.

Außerdem bedarf der Verkauf eines Krankenhauses 
von einem öffentlichen oder freigemeinnützigen an ei-
nen privaten Träger der Zustimmung durch das Bun-
deskartellamt, um eine marktbeherrschende Stellung 
eines einzelnen Trägers zu verhindern.

Beschlussempfehlung: 

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Kenner

14. Petition 16/1946 betr. Bausache

I. Gegenstand der Petition

Die Petentin wendet sich gegen die Rücknahme der 
im Jahr 2015 erteilten Baugenehmigung für den Of-
fenstall mit Paddock, die Dunglege und das Heulager 
für ihren Pensionspferdebetrieb sowie gegen den ab-
gelehnten Bauantrag für die Errichtung eines weite-
ren Offenstalls mit zwei Paddockboxen. Des Weiteren 
wendet sie sich gegen vermeintlich ungerechtfertigte 
Anschuldigungen des Landwirtschaftsamts und das 
Absprechen der landwirtschaftlichen Privilegierung 
ihres jungen Betriebs aufgrund zu geringer Betriebs-
flächen. 

II. Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

1. Sachverhalt

a) Pferdebetrieb

Die Petentin betreibt gemeinsam mit ihren Eltern seit 
2011 einen Pferdebetrieb mit Pensionshaltung und 
Reitschule. Das Grundstück befindet sich im baupla-
nungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 Baugesetz-
buch (BauGB) und liegt in einem Landschaftsschutz-
gebiet.

Der vorherige Eigentümer des Grundstücks hatte das 
Grundstück bereits mit einem Gebäude nach § 35 Ab-
satz 1 BauGB bebauen lassen. In der Baugenehmigung 
war damals darauf hingewiesen worden, dass nach 
dem Ende der Privilegierung sämtliche bauliche An-
lagen auf dem Grundstück wieder zu entfernen sind. 
Das Bestandsgebäude wurde von der Petentin beim 
Erwerb des Grundstücks übernommen und wird nun 
für ihren Pferdepensionsbetrieb genutzt. 

Im Jahr 2014 stellte die Petentin beim zuständigen 
Landratsamt einen Bauantrag für die Errichtung eines 
Offenstalls mit Paddock (= grasloser, eingezäunter, 
zumeist befestigter Auslauf für Pferde), sowie eines 
Heulagers und einer Dunglege. Der Pferdepensions-
betrieb beherbergte zu diesem Zeitpunkt sieben Pfer-
de. Da die Petentin bzw. der Betrieb zu diesem Zeit-

derem durch Anforderung weiterer Unterlagen vom 
Petenten). Sofern die Besteuerungsgrundlagen zu Un-
gunsten des Petenten zu ändern seien, werde der Pe-
tent vor Erlass einer Einspruchsentscheidung auf die 
Möglichkeit der Rücknahme des entsprechenden Ein-
spruchs hingewiesen. Hierdurch könne er verhindern, 
dass die bisherigen Steuerfestsetzungen zu seinen Un-
gunsten geändert werden.

Sollte sich nach der vollständigen Sachverhaltser-
mittlung ergeben, dass die Besteuerungsgrundlagen 
zugunsten des Petenten zu ändern wären, werde die-
se Änderung vom Finanzamt im Rahmen einer Ein-
spruchsentscheidung vorgenommen.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Kenner

13.  Petition 17/1397 betr. Gesundheitswesen, Kran-
kenhausfinanzierung

Der Petent fordert in seiner ursprünglich an den Deut-
schen Bundestag gerichteten Eingabe, Maßnahmen 
gegen die Monetarisierung im Krankenhauswesen zu 
ergreifen. Er kritisiert das derzeitige diagnosebezo-
gene Fallpauschalensystem (DRG-System), das eine 
Abrechnung von Krankenhausleistungen nach Fall-
pauschalen vorsieht. Bei diesem Abrechnungssystem 
würden ökonomische Fragen medizinische Versor-
gungsfragen überlagern, was zur Übertherapie führen 
würde.

Außerdem fordert der Petent zur Installation einer 
Kontrolle auf, die bei Übernahmen von Gesundheits-
einrichtungen durch private Kapitalgesellschaften grei-
fen würde.

Der Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages 
hielt nach dortiger Beratung die Petition für geeignet, 
diese der Bundesregierung – dem Bundesministerium 
für Gesundheit – als Material zu überweisen, soweit 
es um ein Gesamtkonzept zur Finanzierung des Kran-
kenhauswesens geht und den Landesvolksvertretun-
gen zur Kenntnis zu geben. 

Die hiesige Prüfung hat Folgendes ergeben: 

Das derzeitige DRG-System findet bei der Abrechnung 
von Krankenhausleistungen bundesweite Anwendung. 
Es basiert auf dem Fallpauschalenänderungsgesetz 
des Bundes vom 17. Juli 2003. Die Regelung der Ab-
rechnung von Krankenhausleistungen liegt nicht in 
der Zuständigkeit des Landes Baden-Württemberg.

Im Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg 
(LKHG) ist der Grundsatz der Vielfalt der Kranken-
hausträger niedergelegt. Nach § 1 Absatz 2 Satz 2 
LKHG ist bei der Durchführung des Landeskranken-
hausgesetzes die Vielfalt der Krankenhausträger zu 
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stücke voraussichtlich nicht von dem Pferdebetrieb, 
sondern weiterhin von den Verpächtern bewirtschaftet 
wurden.
Da die Zahlung der Fördergelder unmittelbar an die 
Bewirtschaftung der Flurstücke geknüpft ist und die 
Nichteinhaltung einen sanktionsrelevanten Sachver-
halt darstellt, erfolgte zur Aufklärung des Sachver-
halts daraufhin eine Anhörung der Verpächter. Die 
beiden Verpächter gaben im Anhörungsverfahren an, 
die mittels langjähriger Pachtverträge seit November 
2014 an die Petentin verpachteten Flurstücke doch 
noch selbst zu bewirtschaften. Der Rechtsbeistand der 
Petentin erläuterte dazu mit Schreiben vom 30. Mai 
2017 an das Landratsamt, dass die in Frage stehenden 
Flurstücke in den Jahren 2015 und 2016 – aus Zeit-
gründen der Petentin – von einem der Verpächter ge-
fälligkeitshalber weiter bewirtschaftet wurden und mit 
dem zweiten Verpächter die Vereinbarung getroffen 
wurde, dass die verpachteten Flächen von der Peten-
tin zwar beweidet wurden, der Verpächter sie jedoch 
weiterhin mulchte.
Demzufolge musste das Landratsamt davon ausgehen, 
dass die Petentin zum Zeitpunkt der Erteilung der 
Baugenehmigung im März 2015 die von ihr angeführ-
ten landwirtschaftlichen Flächen nicht selbst bewirt-
schaftete. Insofern kam das Landratsamt im Januar 
2017 zu dem Ergebnis, dass weder für die erteilte Bau-
genehmigung für den Offenstall mit Paddock, Heu-
lager und Dunglege, noch für die beantragte Bauge-
nehmigung für den (bereits errichteten) Stall mit Pad-
dock, die Voraussetzung der dienenden Funktion der 
Anlagen für einen landwirtschaftlichen Betrieb nach  
§ 35 Absatz 1 Nummer 1 BauGB gegeben war bzw. 
ist und dass die Petentin bei beiden Bauvorhaben ge-
genüber dem Landratsamt in Bezug auf die bewirt-
schafteten Flächen unrichtige Angaben gemacht hatte.
Die Petentin wurde daraufhin mit Schreiben vom 9. und 
10. Februar 2017 vom Landratsamt darüber infor-
miert, dass die erteilte Baugenehmigung vom 27. März 
2015 aufgehoben werden soll und die beantragte Bau-
genehmigung vom 27. September 2016 nicht erteilt 
werden kann. Gleichzeitig wurde die Petentin mit die-
sem Schreiben angehört.
Das Landratsamt nahm die Baugenehmigung vom  
27. März 2015 für die Errichtung des Offenstalls mit 
Paddock, des Heulagers und der Dunglege mit Ver-
fügung vom 4. April 2017 zurück. Der Bauantrag für 
die Errichtung des Stalls mit Paddock wurde mit Ent-
scheidung vom 4. April 2017 abgelehnt. 
Die Petentin legte gegen beide Entscheidungen mit 
Schreiben vom 19. April 2017 Widerspruch ein. Da 
das Landratsamt den Widersprüchen nicht abhelfen 
konnte, wurden diese dem Regierungspräsidium zur 
Entscheidung vorgelegt. Eine Entscheidung steht in 
beiden Widerspruchsverfahren derzeit noch aus. Das 
weitere Widerspruchsverfahren bzw. das eventuell an-
schließende Klageverfahren bleiben daher abzuwarten.

punkt lediglich 2,89 Hektar bewirtschafteten und da-
nach kein landwirtschaftlicher Erwerbsbetrieb vorlag, 
wurde die Baugenehmigung mit Entscheidung vom 
18. August 2014 abgelehnt. 

Mit Schreiben vom 28. August 2014 legte die Petentin 
Widerspruch gegen die versagte Baugenehmigung 
ein. Im Rahmen des Widerspruchsverfahrens legte die 
Petentin sieben Landpachtverträge mit zehnjähriger 
Laufzeit über insgesamt 7,23 Hektar vor. Damit be-
wirtschaftete der Betrieb in der Summe 10,12 Hektar 
Flächen und überstieg damit die in der gängigen Ver-
waltungspraxis geforderte Mindestgröße landwirt-
schaftlich genutzter Flächen. Im Zusammenhang mit 
den zu erwartenden Einkünften aus Land- und Forst-
wirtschaft konnte der Erwerbscharakter des landwirt-
schaftlichen Betriebs und damit die privilegierte Zu-
lässigkeit im Außenbereich nach § 35 Absatz 1 BauGB 
vom Landratsamt bestätigt werden. Mit Bescheid vom 
27. März 2015 wurde der Petentin die Baugenehmi-
gung erteilt. 

Während des Baugenehmigungsverfahrens standen so-
wohl Herr X als auch sein Stellvertreter Herr Y vom 
Fachdienst Landwirtschaft des Landratsamts der Pe-
tentin beratend und moderierend zur Seite, um offene 
bzw. strittige Punkte u. a. mit den anderen Fachdiens-
ten des Landratsamts oder mit der Kommune, die das 
gemeindliche Einvernehmen vor der Einreichung der 
langfristigen Pachtverträge zunächst versagt hatte, aus-
zuräumen.

Mit Schreiben vom 27. Februar 2016 zeigte die Peten-
tin dem Landratsamt die bereits durchgeführte Errich-
tung eines weiteren Stalls mit Paddockboxen an. Nach 
Auffassung der Petentin hätte der Stall mit Paddock-
boxen verfahrensfrei errichtet werden können, da sie 
landwirtschaftlich privilegiert sei. Vom Landratsamt 
erhielt die Petentin mit Schreiben vom 14. April 2016 
die Mitteilung, dass die Errichtung des Stalls geneh-
migungspflichtig und somit die Einreichung eines 
Bauantrags erforderlich sei. Dieser Aufforderung kam 
die Petentin am 27. September 2016 nach, weitere 
Unterlagen, die insbesondere auch für die Stellung-
nahme des Fachdienstes Landwirtschaft maßgeblich 
waren, wurden am 12. Dezember 2016 nachgereicht. 
Unter anderem war Teil dieser Unterlagen wieder ei-
ne Liste der von der Petentin bzw. vom Betrieb be-
wirtschafteten Flurstücke. Die Liste entsprach im We-
sentlichen der Liste, die von der Petentin im Wider-
spruchsverfahren der ersten Baugenehmigung von 
2014 nachgereicht wurde. Jedoch verzeichnete die 
Liste nun zwei der 2014 für zehn Jahre gepachteten 
Flurstücke weniger, d. h. dass diese nicht mehr in der 
Bewirtschaftung des Pferdebetriebs standen. Bei der 
Prüfung des Landratsamts, ob die weiteren von der 
Petentin angegebenen gepachteten Flurstücke tatsäch-
lich von dem Pferdebetrieb bewirtschaftet werden, 
wurde festgestellt, dass die beiden Verpächter für 
eben diese Flurstücke in den Jahren 2015 und 2016 
EU-Fördergelder für deren Bewirtschaftung beantragt 
hatten. Die Petentin selbst hatte hingegen keinen An-
trag auf Fördergelder für die Bewirtschaftung der Flä-
chen gestellt. Dies ließ das Landratsamt zu dem Schluss 
kommen, dass die von der Petentin angegebenen Flur-
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von acht Hektar selbstbewirtschafteter landwirtschaft-
licher Nutzfläche.

Damit fehlt es fußend auf der gängigen Verwaltungs-
praxis angesichts der geringen Größe der von der Pe-
tentin nachhaltig bewirtschafteten Flächen bereits an 
den Merkmalen der Dauerhaftigkeit und Nachhaltig-
keit, sodass – bis auf Weiteres – nicht von einem land-
wirtschaftlichen Betrieb ausgegangen werden kann. 

Insofern handelte es sich bei dem Offenstall mit Pad-
dock, dem Heulager und der Dunglege nicht um ein 
privilegiertes landwirtschaftliches Vorhaben nach § 35 
Absatz 1 Nummer 1 BauGB.

Ferner kann das Vorhaben auch nicht nach § 35 Ab-
satz 2 BauGB als sonstiges Vorhaben im Außenbe-
reich zugelassen werden, da die natürliche Eigenart der 
Landschaft und ihr Erholungswert gemäß § 35 Absatz 3 
Nummer 2 BauGB als öffentlicher Belang beeinträch-
tigt sind. 

Der Baugenehmigung standen insofern öffentlich-
rechtliche Vorschriften entgegen, weshalb eine Bau-
genehmigung nach § 58 LBO nicht rechtmäßig erteilt 
werden konnte.

Die Tatbestandsvoraussetzungen für die Rücknahme 
eines rechtwidrigen Verwaltungsaktes nach § 48 Ab-
satz 1 Satz 1 LVwVfG waren daher erfüllt.

Da es sich bei der Baugenehmigung jedoch um einen 
begünstigenden Verwaltungsakt handelt, darf nach  
§ 48 Absatz 1 Satz 2 LVwVfG ein rechtswidriger Ver-
waltungsakt nicht zurückgenommen werden, soweit 
der Begünstigte auf den Bestand des Verwaltungsakts 
vertraut hat und sein Vertrauen unter Abwägung mit 
dem öffentlichen Interesse an einer Rücknahme schutz-
würdig ist. 

Auf das Vertrauen in den Bestand des Verwaltungs-
akts kann sich die Petentin vorliegend jedoch nicht 
berufen, da bereits zum Zeitpunkt des Erlasses der 
Baugenehmigung die hinzugepachteten Flächen nicht 
von der Petentin bewirtschaftet wurden und insofern 
bereits zu diesem Zeitpunkt kein landwirtschaftlicher 
Betrieb im Sinne des § 201 BauGB gegeben war. Der 
Verwaltungsakt (Baugenehmigung) war somit durch 
Angaben erwirkt worden, die in wesentlichen Bezie-
hungen unrichtig oder unvollständig waren.

–  Ablehnung des Bauantrags für den Stall mit zwei 
Paddockboxen

Die Ablehnung des Bauantrags zur Errichtung des 
neuen (bei Antragstellung bereits errichteten) Stalls 
mit zwei Paddockboxen ist danach ebenfalls nicht zu 
beanstanden. Auch dieses Vorhaben konnte anhand 
der vorliegenden Sachlage im Außenbereich nicht zu-
gelassen werden, weshalb öffentlich-rechtliche Vor-
schriften dem Vorhaben entgegenstanden und die 
Baugenehmigung daher nicht nach § 58 LBO recht-
mäßig erteilt werden konnte. 

Zum Zeitpunkt des Antrags zur Errichtung des Stalls 
mit zwei Paddockboxen im Dezember 2016 waren zu-
dem bereits 13 Pferde in dem Pferdepensionsbetrieb, 

b)  Tätigkeit im Landratsamt/landwirtschaftliches Re-
ferendariat

Die Petentin war vom 15. Mai 2013 bis 30. September 
2015, und damit zum Zeitpunkt der Antragstellung 
für die Errichtung des Offenstalls mit Paddock, des 
Heulagers und der Dunglege, als Sachbearbeiterin im 
Fachdienst Landwirtschaft des Landratsamts tätig. Ab 
1. Oktober 2015 war die Petentin im Landwirtschafts-
referendariat beim Landwirtschaftsamt X tätig. Das 
Referendariat endete Ende April 2017. Die Petentin 
wurde anschließend nicht in den Landesdienst über-
nommen. 

2. Beurteilung, insbesondere rechtliche Würdigung

a) Pferdehaltung

– Rücknahme der zunächst erteilten Baugenehmigung

Die Rücknahme der zunächst erteilten Baugeneh-
migung für die Errichtung des Offenstalls mit Pad-
dock, des Heulagers und der Dunglege ist grundsätz-
lich nicht zu beanstanden. Nach § 48 Absatz 1 Satz 1 
Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) kann 
ein rechtswidriger Verwaltungsakt auch nachdem er 
unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit 
Wirkung für die Zukunft oder für die Vergangenheit 
zurückgenommen werden. 

Die Baugenehmigung wurde rechtswidrig erlassen, da 
dem Vorhaben öffentlich-rechtliche Vorschriften ent-
gegenstanden und somit keine Baugenehmigung nach 
§ 58 Landesbauordnung (LBO) erteilt werden konnte.

Dem Vorhaben standen öffentlich-rechtliche Vor-
schriften entgegen, da das Vorhaben keinem land-
wirtschaftlichen Betrieb dient und daher nicht nach 
§ 35 Absatz 1 BauGB privilegiert zugelassen werden 
konnte. 

Nach ständiger Rechtsprechung ist von einem land-
wirtschaftlichen Betrieb nur auszugehen, wenn eine 
spezifische betriebliche Organisation vorhanden ist, 
die Flächen nachhaltig bewirtschaftet werden und es 
sich um ein auf Dauer gedachtes und auf Dauer le-
bensfähiges Unternehmen handelt.

Im Rahmen der gängigen Verwaltungspraxis wird als 
ein Indiz für die Eigenschaft der Landwirtschaft im 
Sinne von § 201 BauGB das Erreichen der Mindest-
größen nach § 1 Absatz 2 Gesetz über die Alterssiche-
rung der Landwirte (GAL) herangezogen. Für einen 
landwirtschaftlichen Betrieb mit ausschließlich Acker- 
und Grünlandflächen beträgt die Mindestgröße der 
bewirtschafteten Flächen danach ohne Berücksichti-
gung der Hoffläche acht Hektar. 

Es ist davon auszugehen, dass lediglich die im Eigen-
tum der Petentin stehenden Flächen im Umfang von 
circa drei Hektar nachhaltig von dem Betrieb bewirt-
schaftet werden, da die hinzugepachteten sieben Hek-
tar nicht bzw. nur zum Teil selbst von der Petentin be-
wirtschaftet werden. Dies ist deutlich weniger, als die 
in der gängigen Verwaltungspraxis für einen landwirt-
schaftlichen Erwerbsbetrieb geforderte Mindestgröße 
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Bei den beiden letztgenannten ist regelmäßig von 
einer Beeinträchtigung der Belange des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege auszugehen. Anders 
als bei einem auf den Außenbereich als Produktions-
stätte angewiesenen landwirtschaftlichen Betrieb sind 
bei einer nicht privilegierten Bebauung und der damit 
verbundenen Nutzung keine öffentlichen oder priva-
ten Interessen ersichtlich, die sich in der Abwägung 
mit den gegenläufigen Interessen des Naturschutzes 
durchsetzen könnten.

Daher ist auch aus naturschutzrechtlicher Sicht maß-
geblich, ob das Vorhaben zukünftig als privilegiert 
angesehen werden kann.

– Widerspruchsverfahren

Das Widerspruchsverfahren, in dem die Rechtmäßig-
keit der Rücknahme der bereits erteilten Baugeneh-
migung sowie die Ablehnung der beantragten Bau-
genehmigung auf ihre Recht- und Zweckmäßigkeit 
überprüft werden, ist noch offen. 

Im Widerspruchsverfahren wird auch geprüft, ob die 
dargestellte Definition und Betrachtungsweise des 
Begriffs „Landwirtschaft“ – auch unter Berücksich-
tigung der gerade in Baden-Württemberg vorzufin-
denden kleinteiligen Landwirtschaft mit kleinen und 
zersplitterten Flächen und unter Berücksichtigung der 
berechtigten Interessen der Nebenbetriebslandwirt-
schaft – einer Überprüfung standhält.

Durch die aufschiebende Wirkung der eingelegten 
Widersprüche darf die Baurechtsbehörde derzeit je-
doch weder die Rücknahme noch die Ablehnung der 
Baugenehmigungen vollziehen.

Im weiteren baurechtlichen Verfahren sind bei der 
von der Baurechtsbehörde in pflichtgemäßem Ermes-
sen zu treffenden Entscheidungen über die eventuelle 
Beseitigung der baulichen Anlagen bzw. deren Dul-
dung jedoch u. a. folgende Gesichtspunkte zu berück-
sichtigen:

Der Pferdepensionsbetrieb wird bereits zum jetzigen 
Zeitpunkt – insbesondere für den Fall, dass die Peten-
tin in naher Zukunft die erforderlichen landwirtschaft-
lichen Flächen nachweisen und bewirtschaften kann 
und der Betrieb somit nach § 35 Absatz 1 BauGB pri-
vilegiert werden könnte – von der Petentin in einem 
gewissen Umfang ernsthaft betrieben. Des Weiteren 
hätte der Abriss der baulichen Anlagen für die Pe-
tentin und ihren jungen Betrieb existenzgefährdende 
 Folgen. 

b) Anschuldigungen gegenüber dem Landratsamt

Nach den vorliegenden Akten sind keine Anhalts-
punkte dafür ersichtlich, dass sich das Landratsamt 
rechtswidrig verhalten hat. Zudem ist kein Ermes-
sensfehlgebrauch des Landratsamts zu Ungunsten der 
Petentin und ihres jungen Betriebs zu erkennen.

In Bezug auf die Aufklärung des Sachverhalts bezüg-
lich der Unklarheiten bei der Beantragung von EU-
Fördergeldern für die Bewirtschaftung von landwirt-

womit ein noch größerer Bedarf an Flächen als beim 
ersten Bauantrag (mit damals sieben Pferden) einher-
geht. Insofern muss bei den angegebenen Flächengrö-
ßen auch hier davon ausgegangen werden, dass die 
Futtergrundlage für die Pferde nicht überwiegend auf 
den zum Pferdepensionsbetrieb gehörenden landwirt-
schaftlich genutzten Flächen erzeugt werden kann. 
Bei Kleinpferden wird in der Regel eine Mindest-
fläche von 0,45 bis 0,5 Hektar je Tier als Futterflä-
che angenommen, die zumindest zu 50 Prozent für die 
Selbsterzeugung des erforderlichen Futters zu Verfü-
gung stehen soll. Bei 13 Pferden wären somit 2,93 Hek-
tar Futterfläche erforderlich. 

Die Errichtung des Stalls mit zwei Paddockboxen ist 
bei Anwendung der gängigen Bewertungsmaßstäbe 
daher bis auf Weiteres nicht nach § 35 Absatz 1 Num-
mer 1 BauGB privilegiert zulässig. Auch kann das 
Vorhaben nicht nach § 35 Absatz 2 BauGB zugelas-
sen werden, da dem Vorhaben bislang öffentliche Be-
lange entgegenstehen. Es ist jedoch nicht auszuschlie-
ßen, dass durch den (neuen) Nachweis von Flächen, 
die von dem Betrieb der Petentin bewirtschaftet wer-
den, der Betrieb zukünftig als privilegiert anerkannt 
und die Vorhaben daher nach § 35 Absatz 1 BauGB 
zugelassen werden könnten.

– Landschaftsschutzgebiet 

Das Grundstück liegt innerhalb des Geltungsbereichs 
einer Landschaftsschutzgebiets-Verordnung (LSG-VO). 
Wesentlicher Schutzzweck des Landschaftsschutzge-
biets ist „die Erhaltung unverbauter und landschafts-
ästhetisch ansprechender Landschaftsteile als lokal 
und regional bedeutsamen Erholungsraum“. Handlun-
gen, die das Landschaftsbild erheblich nachteilig än-
dern oder die natürliche Eigenart der Landschaft auf 
andere Weise erheblich beeinträchtigen, sind verboten 
(§ 4 Nummer 3 LSG-VO). Die „natürliche Eigenart 
der Landschaft“ wird hier zwar durch die bereits vor-
handene Bebauung und die benachbarte Eisenbahn-
linie mitgeprägt, im Gesamteindruck überwiegt je-
doch ein abwechslungsreiches und reich strukturiertes 
Mosaik aus Äckern, Wiesen und Wald.

Gleichwohl stehen einer möglichen Erlaubnisertei-
lung nicht von vornherein unüberwindbare Belange 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege ent-
gegen. Gemäß § 5 Absatz 2 Nummer 1 LSG-VO ist 
die Errichtung neuer landwirtschaftlicher Betriebsaus-
siedlungen und die Erweiterung landwirtschaftlicher 
Anwesen im Landschaftsschutzgebiet grundsätzlich 
möglich. Die Erlaubnis wird durch die Baugenehmi-
gung ersetzt, wenn diese im Einvernehmen mit der 
Naturschutzbehörde ergeht (§ 5 Absatz 4 LSG-VO).

Vor diesem Hintergrund und der bereits bestehenden 
Vorbelastung mit den vorhandenen baulichen An-
lagen auf dem Grundstück sowie dem punktuellen 
Eingriffscharakter ist eine Erlaubniserteilung nicht 
ausgeschlossen. Entscheidend für die Beurteilung ist 
hierbei aber auch, ob es sich bei dem Vorhaben um 
ein privilegiertes landwirtschaftliches Bauvorhaben 
handelt oder ob eine Hobby- bzw. gewerbliche Tier-
haltung vorliegt. 
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genehmigt seien bzw. ein Bauantrag hierfür vorliege. 
Gegenstand des aktuellen Baugenehmigungsverfah-
rens sei daher weiterhin nur die Errichtung eines wei-
teren Offenstalls. Insofern ist der im Petitionsverfah-
ren aufgezeigte Kompromiss und Weg, die baurecht-
liche Legalisierung der bestehenden sowie die Geneh-
migung weiterer geplanter baulicher Anlagen zu er-
reichen, bis auf Weiteres nicht möglich.
Die Petentin ist mehrmals darauf hingewiesen wor-
den, dass der aufgezeigte Weg, einen aktuellen voll-
ständigen Bauantrag einzureichen, der alle nun be-
stehenden und geplanten baulichen Anlagen des Be-
triebs der Petentin umfasst, erforderlich ist, da für die 
bis dato errichteten baulichen Anlagen bislang keine 
baurechtliche Genehmigung besteht. Auf die Recht-
mäßigkeit der Rücknahme der Baugenehmigung vom  
27. März 2015 bzw. die Zurückweisung des Bauge-
suchs vom 4. April 2017 wurde die Petentin ebenfalls 
mehrfach hingewiesen. 
Die vom Rechtsanwalt der Petentin mit Schreiben vom 
26. März 2021 vorgetragene Auffassung, dass die Pe-
tentin seit Aufnahme ihres Betriebs privilegiert sei, 
geht daher fehl.
Das weitere Schreiben des Rechtsanwalts der Petentin 
vom 1. März 2022 enthält keine neuen Gesichtspunk-
te, die im vorliegenden Fall eine abweichende Beur-
teilung der Sach- und Rechtslage rechtfertigen könn-
ten. Insbesondere hat die Petentin entgegen der Dar-
stellung ihres Rechtsanwalts weder im Jahr 2019 noch 
aktuell ausreichende Unterlagen vorgelegt, die eine 
Privilegierung des petitionsgegenständlichen Bauvor-
habens nach § 35 Absatz 1 Nummer 1 BauGB be-
gründen könnten. Das Landratsamt hat auf Grundlage 
der im Januar 2020 von der Petentin vorgelegten Un-
terlagen zutreffend festgestellt, dass eine Dienlichkeit 
des Vorhabens für einen Landwirtschaftsbetrieb nicht 
besteht, sondern die landwirtschaftliche (Pensions-)
Pferdehaltung der Petentin vielmehr dem gewerbli-
chen Reitbetrieb untergeordnet ist, sodass die Voraus-
setzungen für eine landwirtschaftliche Privilegierung 
ihres Vorhabens vorliegend nicht gegeben sind. 

Beschlussempfehlung:
Die Petition wird im Hinblick auf den auf-
gezeigten Kompromiss und Weg, die bau-
rechtliche Legalisierung der bestehenden 
sowie die Genehmigung weiterer geplanter 
baulicher Anlagen zu erreichen, für erledigt 
erklärt. Im Übrigen kann der Petition nicht 
abgeholfen werden.

Berichterstatter: Marwein

schaftlichen Flächen durch die beiden Verpächter war 
das Landratsamt zur Aufklärung des Sachverhalts 
verpflichtet. Die Anhörung der beiden Verpächter zur 
Aufklärung des Sachverhalts ist daher nicht zu bean-
standen. Das Landratsamt sieht nach der Anhörung 
vielmehr bei keinem der drei Antragsteller (Petentin 
und beide Verpächter) einen Verstoß gegen die ent-
sprechenden EU-Verordnungen.

Dass das Landratsamt das Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz als Ausbilder der Pe-
tentin im Referendariat von den Unstimmigkeiten bei 
der Beantragung von EU-Fördergeldern unterrichtete, 
ist nicht zu beanstanden. Zudem ist es unerheblich, 
dass dies vom neuen Fachdienstleiter Y gemeldet 
wurde, der zum Zeitpunkt der Beschäftigung der Pe-
tentin am Landratsamt noch nicht der Leiter des Fach-
dienstes war und daher die Petentin nicht persönlich 
kannte. Herr Y war zum Zeitpunkt des Bekanntwer-
dens der Unstimmigkeiten der Leiter des Fachdienstes 
und daher fachlich für die Meldung zuständig.

III. Ergebnis

Im Zuge des Petitionsverfahrens hat eine Kommis-
sion des Petitionsausschusses zwei Mal vor Ort die 
Beteiligten angehört und eine Ortsbesichtigung durch-
geführt, wurde die Petition mehrere Male im Petiti-
onsausschuss beraten und auch die Petentin im Aus-
schuss angehört.

Als Ergebnis der Ermittlungen bleibt Folgendes fest-
zuhalten:

Der Petentin wurde anheimgestellt, aufgrund des in der 
Zwischenzeit neu eingetretenen Sachverhalts einen 
neuen Bauantrag bei der unteren Baurechtsbehörde 
einzureichen, der alle bereits bestehenden baulichen 
Anlagen, auch den während des laufenden Petitions-
verfahrens errichteten Reitzirkel, der noch nie Gegen-
stand eines Bauantrags war, umfasst. Ohne der daran 
anschließenden abschließenden Prüfung durch die un-
tere Baurechtsbehörde vorzugreifen, ist festzuhalten, 
dass eine Genehmigung des Vorhabens nach § 35 Ab-
satz 1 Nummer 1 BauGB grundsätzlich möglich ist, 
sofern von einer landwirtschaftlichen Tätigkeit der 
Petentin ausgegangen werden kann. Bei der weiteren 
Prüfung ist allerdings zu berücksichtigen, dass die 
landwirtschaftliche Pensionspferdehaltung die Reit-
schule „mitziehen“ muss, da die Reitschule keine Pri-
vilegierung erhalten kann. Somit muss die Reitschule 
der Landwirtschaft und der Pensionspferdehaltung im 
Sinne von § 35 Absatz 1 Nummer 1 BauGB dienend 
zu- und untergeordnet sein. In Ermangelung vollstän-
diger Bauantragsunterlagen war eine Entscheidung je-
doch bislang nicht möglich und ist es auch derzeit 
nicht, nachdem die Petentin gegenüber dem Landrats-
amt mit Schreiben vom 3. April 2021 mitgeteilt hat, 
zum aktuellen Baugenehmigungsverfahren keine wei-
teren Unterlagen nachzureichen, die neben den derzeit 
geplanten Vorhaben auch alle bereits bestehenden, je-
doch bislang noch nicht genehmigten baulichen Anla-
gen umfassen. Dies sei ihrer Ansicht nach nicht erfor-
derlich, da die bestehenden baulichen Anlagen bereits 
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fassung nach unrechtmäßige Bevorzugungen im Wett-
bewerb verhindert werden könnten (6.).
Schließlich beschwert sich der Petent über das Ver-
halten der unteren Baurechtsbehörde eines Landrats-
amts. Dieser Beschwerde liegt ein baurechtliches Ge-
nehmigungsverfahren, das eine Nutzungsänderung von 
einem Schopf und Stall in eine Anlieger-Wohnung im 
Obergeschoss und einer barrierefreien Wohnung im 
Erdgeschoss zum Gegenstand hat, zugrunde. Der 
Sachverhalt wird bereits in der Petition 17/715 (vgl. 
Drucksache 17/2811) behandelt (7.).

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Zu 1.: 
Gesetzgebungsverfahren

Dem Anliegen des Petenten, Gesetze vorab von einer 
neutralen und fachlichen Stelle zu prüfen, wird be-
reits dadurch entsprochen, dass Gesetzesentwürfe und 
Entwürfe von Rechtsverordnungen einschließlich der 
Begründung nach 5.2.2. der Verwaltungsvorschrift 
der Landesregierung und der Ministerien zur Erarbei-
tung von Regelungen (VwV Regelungen) dem Nor-
menprüfungsausschuss frühzeitig zuzuleiten sind. Der 
Normenprüfungsausschuss besteht aus je einer Ver-
treterin bzw. einem Vertreter des Innenministeriums 
und des Justizministeriums und prüft, ob die Entwürfe 
den formellen und materiellen Anforderungen der Re-
gelungsrichtlinien entsprechen.

Zu 2.: 
Photovoltaikpflicht

Der Forderung des Petenten nach einem klaren recht-
lichen Rahmen für die Photovoltaikpflicht wird be-
reits dadurch nachgekommen, dass die grundsätzlichen 
Bestimmungen der §§ 8a bis 8c Klimaschutzgesetz 
Baden-Württemberg (KSG BW) durch die Photovol-
taik-Pflicht-Verordnung (PVPf-VO) konkretisiert und 
ergänzt werden, um eine einheitliche Rechtsanwen-
dungspraxis zu gewährleisten. Darüber hinaus plant 
das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirt-
schaft, zeitnah einen Handlungsleitfaden zur Photo-
voltaikpflicht herauszugeben, in dem praktische und 
rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Photo-
voltaikpflicht und ihrer Umsetzung praxisgerecht er-
läutert werden sollen.
Die Bedenken des Petenten hinsichtlich der materiellen 
Verfassungsmäßigkeit der in den §§ 8a bis 8c KSG 
BW verankerten Photovoltaikpflicht können nicht ge-
teilt werden. Zwar stellt die Photovoltaikpflicht einen 
Eingriff in den Schutzbereich der Eigentumsgarantie 
gemäß Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz dar. Dieser 
ist allerdings aufgrund der verhältnismäßigen Ausge-
staltung der Photovoltaikpflicht gerechtfertigt. Denn 
die Photovoltaikpflicht verfolgt den legitimen Zweck 
eines flächenschonenden Ausbaus erneuerbarer Ener-
gien und dient somit dem Schutz des Klimas, zu dem 
der Staat nach dem Klimaschutzgebot des Artikel 20a 
Grundgesetz verpflichtet ist. Die Photovoltaikpflicht 
führt zu einer Erhöhung der installierten Leistung von 
Photovoltaikanlagen auf und an Gebäuden und ist da-

15.  Petition 17/1231 betr. Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz, Plastikverpackung

Der Petent fordert, dass Gesetze vor deren Erlass von 
einer neutralen und fachlichen Stelle geprüft werden 
sollten (1.).

Des Weiteren beanstandet der Petent die Photovoltaik-
pflicht aus unterschiedlichen Erwägungen: Er bemän-
gelt das Fehlen eines klaren rechtlichen Rahmens für 
die Photovoltaikpflicht, bezweifelt deren materielle 
Verfassungsmäßigkeit und ist der Auffassung, die Pho-
tovoltaikpflicht führe zu einer Schädigung des Klimas 
und der Umwelt. Der Petent hinterfragt weiter den 
Nutzen von Photovoltaikanlagen auf einem nördlich 
oder sonst ungünstig ausgerichteten Dach. Nach Ein-
schätzung des Petenten verursache die Photovoltaik-
pflicht zudem enorme und nicht mehr tragbare Mehr-
kosten für die Bauherrinnen und Bauherren und es 
mangele an angemessenen Förderangeboten für Pho-
tovoltaikanlagen. Letztlich bemängelt der Petent, dass 
wegen der durch die Photovoltaikpflicht erhöhten 
Nachfrage Lieferschwierigkeiten für bestimmte Kom-
ponenten einer Photovoltaikanlage bestünden und da-
raus lange Wartezeiten resultierten (2.).

Der Petent kritisiert in allgemeiner Form das Erneuer-
bare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) des Bun-
des, insbesondere im Hinblick auf die Kostenbelas-
tung für Private, die nicht ausreichend untersucht 
worden sei. Der Petent wendet sich ferner gegen das 
Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) des Landes 
Baden-Württemberg. Er kritisiert die Kosten, die sich 
durch die Erfüllung der aus dem EWärmeG heraus 
entstandenen Pflichten ergäben und unterstellt, dass 
das EWärmeG keinen Beitrag zum Klimaschutz leis-
te. Außerdem vermisst der Petent die Berücksichti-
gung von Strahlungswärme und Abwärme bei der Ge-
setzgebung. Der Petent kritisiert weiter, dass die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der für den Vollzug des 
EWärmeG zuständigen unteren Baurechtsbehörden 
über mangelndes Fachwissen verfügten und bestimm-
te Erfüllungsoptionen (KWK, Pelletheizungen und 
Solarthermie) bewürben (3.).

Zudem wendet sich der Petent gegen die Preisent-
wicklung am Energiemarkt. Nach seiner Einschätzung 
sei Energie derzeit so teuer wie noch nie. Deswegen 
fordert er von der baden-württembergischen Landes-
regierung ein Konzept für eine in Zukunft bezahlbare 
Energieversorgung (4.).

Ferner kritisiert der Petent die enormen Produktions-
mengen an Plastikverpackungen, deren Herstellung 
mit einem hohen Energieaufwand verbunden sei und 
welche letztlich die Umwelt stark belasteten. Der Pe-
tent sieht dabei die Wirtschaft und die Politik in der 
Verantwortung und fordert Maßnahmen zur Reduzie-
rung von Plastikverpackungen (5.).

Der Petent beschwert sich weiter über die Personal-
ausstattung der Fachbehörden (hier insb. der Bau-
rechtsbehörden). Er begehrt, dass lediglich Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter mit mindestens fünf Jahren 
Praxiswissen eingestellt werden, wodurch seiner Auf-
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fallende Investitionskosten werden im Laufe eines re-
gulären Anlagenbetriebs durch Einnahmen im Wege 
der Stromeinspeisung oder Direktvermarktung bezie-
hungsweise durch Stromkosteneinsparungen im Ei-
genverbrauch amortisiert. Dabei kann sich insbeson-
dere ein hoher Eigenverbrauchsanteil lohnen. Gemäß 
§ 8a Absatz 9 KSG BW kann auf Antrag zudem von 
der Photovoltaikpflicht (teilweise) befreit werden, wenn 
diese nur mit unverhältnismäßig hohem wirtschaftli-
chen Aufwand erfüllbar wäre. Schließlich besteht nach 
§ 8a Absatz 6 KSG BW auch die Möglichkeit, eine 
geeignete Fläche an einen Dritten zu verpachten, so-
dass Bauherrinnen und Bauherren selbst keine Kosten 
für die Installation und den Betrieb der Anlage tragen 
müssen.
Dem Anliegen des Petenten nach einer angemesse-
nen Förderung für Photovoltaikanlagen wird ebenfalls 
bereits entsprochen: deren Installation und Betrieb 
werden insbesondere durch das Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG 2021) des Bundes gefördert, wel-
ches in § 25 Absatz 1 Satz 1 EEG 2021 einen För-
derzeitraum von zwanzig Jahren nach Inbetriebnahme 
der Photovoltaikanlage gesetzlich garantiert. Die Ver-
gütungssätze des EEG werden gemäß dem Bundes-
tagsbeschluss vom 7. Juli 2022 mit dem EEG 2023 
erhöht. Darüber hinaus fördert die Kreditanstalt für 
den Wiederaufbau die Installation einer Photovoltaik-
anlage und eines Stromspeichers über ihren Standard-
Förderkredit „Erneuerbare-Energien“ (Nummer 270). 
Für weitere und die passenden Förderangebote besteht 
für Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich bei 
der für sie zuständigen regionalen Energieagentur be-
raten zu lassen.
Der vom Petenten geschilderte Umstand möglicher 
Lieferschwierigkeiten bestimmter Komponenten einer 
Photovoltaikanlage und etwaiger daraus resultieren-
der Wartezeiten wurde bereits dadurch berücksichtigt, 
dass die Erfüllung der Photovoltaikpflicht gemäß § 8a 
Absatz 3 Satz 1 KSG BW erst spätestens zwölf Mona-
te nach Fertigstellung des Bauvorhabens nachzuweisen 
ist.

Zu 3.: 
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) des 
Bundes und Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) 
des Landes Baden-Württemberg 
Soweit sich der Petent gegen das Erneuerbare-Ener-
gien-Wärmegesetz (EEWärmeG) des Bundes wendet, 
ist zunächst anzumerken, dass dieses im Zuge der 
Neuordnung des Gebäudeenergierechts am 1. Novem-
ber 2020 durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) des 
Bundes abgelöst worden ist. Im Gesetzentwurf der 
Bundesregierung wurde der Erfüllungsaufwand für 
Bürgerinnen und Bürger sowie für die Wirtschaft ab-
geschätzt; die Abschätzung wurde vom Nationalen 
Normenkontrollrat geprüft. Angesichts der Zuständig-
keit des Bundes kann bereits aus diesem Grunde auf 
Landesebene keine Abhilfe geschaffen werden. Dem 
Petenten steht es frei, sich diesbezüglich an den Petiti-
onsausschuss des Deutschen Bundestages zu wenden.
Möglicherweise liegt eine Verwechslung mit dem noch 
geltenden Erneuerbare-Wärme-Gesetz (EWärmeG) des 

her zur Erreichung der genannten Ziele geeignet und 
mangels eines gleich wirksamen, aber milderen Mit-
tels auch erforderlich. Schließlich ist die konkrete Aus-
gestaltung der Photovoltaikpflicht insbesondere im 
Hinblick auf die in § 4 PVPf-VO formulierten Mindest-
anforderungen für zur Solarnutzung geeignete Dach-
flächen und angesichts der Befreiungsmöglichkeit im 
Falle einer wirtschaftlichen Unzumutbarkeit nach § 8a 
Absatz 9 KSG BW angemessen. 

Der Auffassung des Petenten, die Photovoltaikpflicht 
führe zu einer Schädigung des Klimas und der Um-
welt, wird entgegengetreten. Zweck der Pflichten zur 
Installation von Photovoltaikanlagen nach §§ 8a bis 
8c KSG BW ist es, zu einer nachhaltigen Energiever-
sorgung in Baden-Württemberg beizutragen und so 
im Sinne des § 1 KSG BW im Rahmen der internatio-
nalen, europäischen und nationalen Klimaschutzziele 
einen angemessenen Beitrag zum Klimaschutz durch 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen hin zu Net-
to-Treibhausneutralität zu leisten. Dem Photovoltaik-
ausbau im Gebäudesektor kommt dabei eine beson-
dere Bedeutung zu, weil hierdurch ein flächenscho-
nender Ausbau erneuerbarer Energien befördert wird. 
Zudem besteht im Gebäudesektor ein hoher Energie-
verbrauch und es werden bislang nur ungefähr zehn 
Prozent der Potenziale zur Energieerzeugung im Ge-
bäudesektor in Baden-Württemberg ausgeschöpft. Mit 
Hilfe der Photovoltaikpflicht soll Energie in Zukunft 
zunehmend ohne zusätzlichen Flächenverbrauch dort 
erzeugt werden, wo sie genutzt wird.

Die Bedenken des Petenten, dass Photovoltaikanlagen 
auf einem nördlich oder sonst ungünstig ausgerichte-
ten Dach wenig ertragreich seien, wurden bereits bei 
der Ausgestaltung der Photovoltaikpflicht berücksich-
tigt. Das Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg gibt 
zwar nicht vor, dass Dächer in eine bestimmte Him-
melsrichtung auszurichten sind. Die Anwendbarkeit der 
Photovoltaikpflicht setzt nach § 8a Absatz 1 Satz 1 
KSW BW jedoch voraus, dass die Dachfläche eines 
neu errichteten Gebäudes für eine Solarnutzung ge-
eignet ist. Gemäß § 4 Absatz 1 Nummer 1 PVPf-VO 
wird hierzu unter anderem vorausgesetzt, dass ein 
Steildach nach Westen bis Osten und allen dazwi-
schenliegenden Himmelsrichtungen zur südlichen He-
misphäre ausgerichtet ist. Ein nach Norden ausgerich-
tetes Steildach wäre somit im Sinne der PVPf-VO 
nicht zur Solarnutzung geeignet, sodass der Anwen-
dungsbereich der Photovoltaikpflicht auch nicht eröff-
net wäre. Unabhängig von der Photovoltaikpflicht 
steht es Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigen-
tümern selbstverständlich weiterhin frei, eine Photo-
voltaikanlage auch auf einem nach Norden ausgerich-
teten Steildach zu installieren.

Die Einschätzung des Petenten, die Photovoltaikpflicht 
verursache enorme und nicht mehr tragbare Mehrkos-
ten für die Bauherrinnen und Bauherren, kann nicht 
geteilt werden. Denn die in § 4 PVPf-VO formulierten 
Mindestanforderungen einer zur Solarnutzung geeig-
neten Dachfläche sowie der Umfang der Mindestnut-
zung nach § 6 PVPf-VO sind so ausgestaltet, dass 
grundsätzlich von einem wirtschaftlichen Betrieb der 
Photovoltaikanlagen auszugehen ist. Anfänglich an-
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füllungsoptionen beworben werden, da die Behörden 
im Allgemeinen nicht in den Entscheidungsprozess 
involviert sind. Generell verfügen die mit dem Voll-
zug des EWärmeG beauftragten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter über ausreichendes Fachwissen. In unkla-
ren Fällen können die Baurechtsbehörden sich an das 
zuständige Regierungspräsidium wenden. 

Zu 4.:
Energiepreise

Betreffend die Kritik des Petenten an den Kosten der 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sowie an 
der Preisentwicklung am Energiemarkt wird wie folgt 
Stellung genommen:

Die Kosten der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien sind in den letzten Jahrzehnten stark gesun-
ken (insbesondere durch Skaleneffekte). Die Stromge-
stehungskosten für Photovoltaik (PV) sind seit 2010 
um 85 % gesunken, für Windenergie an Land um 56 % 
und für Windenergie auf See um 48 %. 

PV-Anlagen erzielen aktuell je nach Anlagentyp und 
Sonneneinstrahlung Stromgestehungskosten zwischen 
3 und 11 ct/kWh in Deutschland. PV-Strom wird in 
neuen MW-Kraftwerken zu Kosten von 3 bis 5 ct/
kWh produziert, bei Dachanlagen liegen die Kosten 
zwischen 5 und 11 ct/kWh.

Die zweitgünstigste Erzeugungstechnologie sind On-
shore-Windenergieanlagen mit Gestehungskosten von 
4 bis 8 ct/kWh. Offshore-Windenergieanlagen sind trotz 
höherer durchschnittlicher Volllaststunden mit 7 bis 
12 ct/kWh teurer (aufgrund höherer Installations-, Be-
triebs- und Finanzierungskosten).

Die Stromgestehungskosten bei potenziell neugebauten 
Kohlekraftwerken sind aufgrund gestiegener CO2-Prei-
se erheblich angestiegen (10 bis 15 ct/kWh bei Braun-
kohlekraftwerken, 11 bis 20 ct/kWh bei Steinkohle-
kraftwerken, 11 bis 29 ct/kWh bei Gaskraftwerken).

Erneuerbare Energien zählen heute in fast allen Staaten 
weltweit zu den günstigsten Arten der Stromerzeu-
gung. Da die Einhaltung der Klimaziele in den letzten 
Jahren an Priorität gewonnen hat, sind Investitionen 
in Technologien mit Verbrennung fossiler Energieträger 
immer stärker limitiert bzw. rechnen sich nicht mehr. 

Während die Investitionskosten für erneuerbare 
Energien stetig sinken, hat sich die Produktion von 
Atomstrom im globalen Durchschnitt in den letzten 
Jahren deutlich verteuert, unter anderem aufgrund 
höherer Sicherheitsanforderungen. Die Politik beein-
flusst die Strompreise aus Kernkraftwerken, indem 
sie die Versicherungs- und Sicherheitsauflagen für 
die Kraftwerke und die Besteuerung von Atomstrom 
definiert. Keine Versicherung oder Rückversicherung 
der Welt bietet Policen für die immensen Risiken 
der Kernenergie an. Da Atomkraftwerke heutzutage 
in Ländern mit liberalisierten Märkten ökonomisch 
immer weniger konkurrenzfähig sind, wurden in den 
letzten Jahrzehnten kaum noch neue Kernkraftwerke 
gebaut, laufende Bauarbeiten abgebrochen oder alte 
Kraftwerke wegen Unwirtschaftlichkeit abgeschal-

Landes Baden-Württemberg vor, das ebenfalls An-
forderungen an den Einsatz erneuerbarer Energien im 
Gebäudebereich stellt. Darauf beziehen sich die nach-
stehenden Ausführungen.

Nach § 4 Absatz 1 EWärmeG besteht eine Verpflich-
tung für Eigentümerinnen und Eigentümer von Ge-
bäuden, beim Austausch einer Heizanlage mindestens 
15 % des jährlichen Wärmeenergiebedarfs durch er-
neuerbare Energien zu decken. Alternativ können auch 
Ersatzmaßnahmen erbracht werden. Zur Erfüllung der 
Verpflichtung stehen verschiedene Optionen zur Ver-
fügung, beispielsweise die Installation einer PV-An-
lage. 

In Baden-Württemberg wird die Klimaneutralität in 
2040 angestrebt. Das EWärmeG leistet einen Beitrag, 
um dieses Ziel zu erreichen. Im Jahr 2018 wurde das 
Gesetz evaluiert und es konnte nachgewiesen werden, 
dass durch das EWärmeG pro Jahr etwa 380 000 Ton-
nen weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. 

Eigentümerinnen und Eigentümern stehen verschiede-
ne Optionen zu Verfügung, um die aus dem EWärmeG 
heraus entstandenen Pflichten zu erfüllen. Die Erfül-
lungsoptionen unterscheiden sich hinsichtlich der fi-
nanziellen Auswirkungen, die Installation einer PV-
Anlage verursacht beispielsweise im Allgemeinen hö-
here Investitionskosten als die Erfüllung über die Er-
stellung eines Sanierungsfahrplans in Verbindung mit 
einer Kellerdeckendämmung oder dem Bezug von 
Bioöl/Biogas. 

Nach § 19 Absatz 2 EWärmeG befreit die untere Bau-
rechtsbehörde Verpflichtete auf Antrag von der Nut-
zungspflicht (gegebenenfalls zeitweise), wenn diese 
im Einzelfall wegen besonderer Umstände zu einer 
unzumutbaren Belastung führen würde. Eine unzu-
mutbare Belastung kann insbesondere dann vorliegen, 
wenn die Verpflichteten aufgrund ihrer persönlichen 
oder betrieblichen Situation nicht in der Lage sind, die 
günstigste Maßnahme oder Kombination von Maß-
nahmen zu finanzieren. Damit wird im Einzelfall eine 
unzumutbare finanzielle Belastung ausgeschlossen. 

Die zur Erfüllung der Nutzungspflicht anerkannten er-
neuerbaren Energien sind in § 5 Absatz 1 EWärmeG 
festgelegt. Als erneuerbare Energien werden aner-
kannt solare Strahlungsenergie, Geothermie, Umwelt-
wärme, feste, flüssige und gasförmige Biomasse, wel-
che ohne vorangegangene Umwandlung in elektrische 
Energie für Zwecke der Wärmenutzung verwendet 
werden. Für Nichtwohngebäude stellt der Einbau ei-
ner hocheffizienten Wärmerückgewinnungsanlage in 
Lüftungsanlagen eine Erfüllungsoption dar. In diesem 
Fall kann die Rückgewinnung von Strahlungswärme 
und Abwärme von Menschen, Tieren und Gerätschaf-
ten im Innenraum berücksichtigt werden. 

Als Verpflichtete treffen Eigentümerinnen und Eigen-
tümer die Entscheidung, mit welcher Erfüllungsop-
tion der Verpflichtung nachgekommen wird. Sach-
verständige bzw. Energieberaterinnen und Energie-
berater können dabei unterstützen. Es ist nicht davon 
auszugehen, dass durch Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der unteren Baurechtsbehörden einzelne Er-
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troffen. Folglich ist es richtig, Entlastungsmaßnahmen 
insbesondere für die einkommensschwachen Haushal-
te umzusetzen. 

Vor dem Hintergrund der kürzlich ausgerufenen 
Alarmstufe des Notfallplans Gas ist die Bundesregie-
rung dabei, weitere kostendämpfende Maßnahmen zu 
entwickeln.

Zu 5.:
Plastikverpackung

Betreffend die Kritik des Petenten an den Produkti-
onsmengen von Plastikverpackungen und die Forde-
rung des Petenten nach Maßnahmen zu deren Redu-
zierung wird wie folgt Stellung genommen:

Kunststoffe sind aus unserem Alltag nicht mehr weg-
zudenken und gehören zum täglichen Leben. Es gibt 
nahezu keinen Lebensbereich mehr, in dem Kunst-
stoff keine Rolle spielt. Das bringt viele Vorteile, die 
aber zunehmend zum Problem werden. Denn Kunst-
stoff ist mittlerweile überall zu finden, nicht nur als 
Produkt oder Bestandteil eines Produkts, sondern 
auch in unserer Landschaft, im Boden und vor allem 
im Meer. Schaut man sich aber beispielweise die Ein-
tragspfade von Kunststoffen in die Weltmeere an, so 
muss konstatiert werden, dass rund 90 % des Kunst-
stoffabfalls über zehn Flüsse in Asien und Afrika be-
fördert werden. In Bezug auf den Eintrag von Kunst-
stoffen in die Weltmeere spielt Deutschland keine 
wesentliche Rolle. Dies liegt vor allem daran, dass 
aufgrund der Entsorgungsstrukturen hierzulande na-
hezu der gesamte Kunststoffabfall erfasst, sortiert und 
verwertet wird. Laut Branchenverband werden mehr 
als 99 % der Kunststoffabfälle aus Deutschland ver-
wertet. Grundsätzlich gilt beim Thema Abfallverbrin-
gung Folgendes: Abfälle sind wie jedes Wirtschafts-
gut grundsätzlich frei handelbar, sowohl innerhalb der 
EU als auch – unter strengeren Regelungen – welt-
weit. Bei einem Export aus Deutschland ins Ausland 
sind die Regelungen der EU-Verordnung Nummer 
1013/2006 über die Verbringung von Abfällen (VVA) 
und die jeweiligen Importregelungen des Empfänger-
staates zu beachten. Je nachdem, um welche Art von 
Abfall es sich handelt und wohin und mit welchem 
Zweck dieser verbracht werden soll, gelten unter-
schiedliche rechtliche Voraussetzungen, entweder ei-
ne behördliche Vorabgenehmigung für den Export 
(Notifizierung) oder ein Verfahren der allgemeinen 
Informationspflichten ohne Behördenbeteiligung. So-
genannte „nicht gefährliche Abfälle“ zur Verwertung, 
wozu in der Regel auch gebrauchte Kunststoffverpa-
ckungen gehören, mussten bisher nicht notifiziert 
werden und konnten daher ohne Behördenbeteiligung 
exportiert werden. Seit 1. Januar 2021 dürfen Kunst-
stoffabfälle, die verwertet werden sollen, nur noch 
dann ohne behördliche Vorabgenehmigung exportiert 
werden, wenn sie nahezu frei von Verunreinigungen 
und anderen Arten von Abfällen sind. Weitergehende 
Kompetenzen des Landes, etwa mit dem Ziel einer 
generellen Beschränkung der Verbringung von Kunst-
stoffabfällen ins Ausland, bestehen nicht.

tet. Kernkraftwerke wurden in westlichen Ländern 
in den letzten Jahren nur noch geplant, wenn Staaten 
die unternehmerischen Risiken übernehmen (z. B. ist 
der einzige Kernkraftwerksneubau in Großbritannien, 
Hinkley Point C, wirtschaftlich nicht rentabel und 
wird deswegen durch Großbritannien subventioniert). 
Die Energiekosten bzw. Energiepreise in Deutschland 
sind in den letzten Monaten stark gestiegen – insbe-
sondere wegen des Ukraine-Krieges. 
Der durchschnittliche Erdgaspreis für Haushalte in 
Einfamilienhäusern (EFH) liegt im bisherigen Jahres-
mittel 2022 (im August 2022) gegenüber 2021 um  
95 % höher, und für Haushalte in Mehrfamilienhäusern 
(MFH) um 105 % höher. Die Kosten für Beschaffung 
und Vertrieb sind aufgrund der insbesondere ab dem 
4. Quartal 2021 sehr stark gestiegenen Großhandels-
preise für Erdgas um 170 % für EFH und 191 % für 
MFH gestiegen.
Der durchschnittliche Strompreis für Haushalte liegt 
im bisherigen Jahresmittel 2022 (bis August 2022) 
um 16 % höher als 2021, und für kleine und mittlere 
Industriebetriebe um 50 % höher. Die Kosten für Be-
schaffung und Vertrieb sind 2022 aufgrund der stark 
gestiegenen Energiepreise im Großhandel bei Haus-
haltstarifen durchschnittlich um 82 % gestiegen. 
Diese Preisentwicklungen zeigen, wie abhängig man 
noch von fossilen Energieträgern ist und wie wichtig 
es ist, die Energieversorgung unabhängiger von fos-
silen Rohstoffen zu gestalten und den Ausbau der er-
neuerbaren Energien konsequent voranzutreiben. Der 
beschleunigte Ausbau der erneuerbaren Energien und 
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz sind 
mit Blick auf die Energiepreise essenziell. 
Bezüglich der Forderung des Petenten nach Maßnah-
men zur Gewährleistung einer bezahlbaren Energie-
versorgung wird Folgendes ausgeführt:
Eine sichere und bezahlbare Energieversorgung zu 
wettbewerbsfähigen Preisen ist unabdingbar für die 
Gewährleistung einer sozial ausgewogenen Energie-
versorgungssicherheit für Haushalte und Industrie.
Die Bundesregierung hat aufgrund der steigenden 
Strompreise in einem Entlastungspaket die Streichung 
der EEG-Umlage zum 1. Juli 2022 beschlossen. Hier-
durch werden die Stromverbraucherinnen und Strom-
verbraucher unmittelbar entlastet. Um die finanziellen 
Auswirkungen der gestiegenen Energiekosten für die 
Menschen und die Wirtschaft weiter abzumildern, 
haben Bund und Länder inzwischen weitere Maßnah-
men zur Entlastung und sozialen Unterstützung auf 
den Weg gebracht. 
Das neue Entlastungspaket für die Haushalte beinhal-
tet weitreichende Maßnahmen zur kurzfristigen und 
befristeten Entlastung bei den Energiekosten (wie 
eine befristete Senkung der Energiesteuer auf Kraft-
stoffe, eine einmalige Energiepauschale und weitere 
Einmalzahlungen für Empfangende von Sozialleistun-
gen).
Durch die starken Energiepreiserhöhungen sind ins-
besondere Menschen mit geringen Einkommen be-
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und Mitarbeiter eine „Vetterleswirtschaft“ begünstigt 
wird, kann nicht gefolgt werden.

Zu 7.:
Beschwerde über die untere Baurechtsbehörde

Im Hinblick auf die vorgebrachte Beschwerde über 
die untere Baurechtsbehörde enthält die hier behan-
delte Petition keine neuen Aspekte, die über das im 
Petitionsverfahren 17/715 Vorgebrachte hinausgehen.

Ein in der Sitzung des Petitionsausschusses am 30. No-
vember 2022 aus der Mitte des Ausschusses gestellter 
Antrag, der Petition bezüglich der Photovoltaikpflicht 
abzuhelfen, wurde bei zwei Ja-Stimmen abgelehnt. 
Sodann beschloss der Petitionsausschuss mehrheit-
lich, dass der Petition nicht abgeholfen werden kann.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Marwein

16. Petition 17/1386 betr. Hochwasserschutz

Der Petent wendet sich erneut gegen die Planung der 
Stadt Müllheim zum Hochwasserschutz. In seiner Zu-
schrift kritisiert der Petent, dass der Bericht zu seiner 
vorangegangenen Petition nicht auf die wesentlichen 
fachlichen (1.) und rechtlichen (2.) Kritikpunkte der 
Petition eingehe. Zudem möchte der Petent erfahren, 
wer die fachlichen Ausführungen in dem Bericht ver-
fasst habe (3.).

Bereits im November 2021 hatte der Petent sich im 
Zusammenhang mit den dortigen Hochwasserschutz-
planungen der Stadt Müllheim an den Petitionsaus-
schuss gewandt, wobei er sich hierbei auch gegen 
die Plangenehmigung des Landratsamts vom 8. De-
zember 2020 wandte. Der vorangegangenen Petition 
17/578 konnte nicht abgeholfen werden (vgl. Druck-
sache 17/2192, lfd. Nr. 16).

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben: 

Zu 1.: 

Nach neuerlicher Prüfung der ursprünglich durch den 
Petenten aufgeworfenen Fragestellungen ist nicht zu 
erkennen, dass wesentliche Punkte unbeantwortet ge-
blieben sind. Vielmehr wurden diese erschöpfend be-
antwortet und umfassend dargelegt. 

Die vorgebrachten Einwände des Petenten lassen sich 
auf zwei Sachverhalte reduzieren. Zum einen kritisiert 
er die Erhöhung der Regelabgabe am Hochwasser-
rückhaltebecken von 18 auf 24 m³/s, was in der Folge 
insbesondere die Erhöhung der Ufermauer an der Mu-
sikschule erforderlich macht. Zum anderen erachtet er 
die Rückhaltemaßnahmen oberhalb des Stadtgebiets 

Trotz der Vielzahl an Herausforderungen ist es zu 
kurz gedacht, Kunststoffe als grundsätzlich schlecht 
zu bezeichnen. Denn in vielen Bereichen geht es gar 
nicht ohne: in der modernen Medizin, in der globalen 
Kommunikation oder bei der Erzeugung von grünem 
Strom. Es gibt aber auch eine Vielzahl von Anwen-
dungen, in denen der Einsatz von Kunststoffen ver-
meidbar oder sogar schlicht unsinnig ist, zum Beispiel 
bei kurzlebigen Einwegprodukten wie etwa Trinkhal-
men, Einwegbesteck, To-Go Lebensmittelbehältern, 
die oft nur wenige Minuten im Einsatz sind und dann 
zu Abfall werden. Um den sogenannten „Single-Use“ 
von Kunststoffen einzudämmen, verbietet die EU seit 
Juli 2021 eine Reihe von Plastik-Einweg-Produk-
ten. Die Hersteller haben schon reagiert und bieten 
kunststofffreie Alternativprodukte an. Der Wehrmuts-
tropfen dabei: in der Regel sind auch die Alternativ-
produkte nur einmal zu verwenden. Hier sind alle 
Verbraucherinnen und Verbraucher gefragt, auch das 
persönliche Konsumverhalten kritisch zu hinterfra-
gen, denn die Möglichkeiten zur Abfallvermeidung 
(z. B. Mehrwegverpackungen, Einkauf unverpackter 
Lebensmittel) sind vielfältig. 
Insgesamt gilt bei Kunststoffen das Prinzip der Kreis-
laufwirtschaft. Das bedeutet, dass Produkte so lange 
wie möglich genutzt, wiederverwendet oder verwertet 
werden. Dadurch werden Abfälle vermieden und Res-
sourcen bleiben im Wirtschaftskreislauf. Grundlage 
für den Umgang mit Abfällen in Deutschland ist das 
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG). Das Gesetz schreibt 
vor: Vermeidung vor Verwertung vor Beseitigung.
Auch in Baden-Württemberg laufen vielfältige Akti-
vitäten und Maßnahmen im Bereich Kunststoffe und 
Verpackungen. So beteiligt sich das Ministerium für 
Umwelt, Klima und Energiewirtschaft seit 2019 z. B. 
an einem „Plastikkongress“, der sich an zivilgesell-
schaftliche Initiativen, Kommunen, bürgerschaftlich 
Engagierte sowie an Bürgerinnen und Bürger richtet, 
die sich über Kunststoffthemen und Möglichkeiten, 
den eigenen Kunststoffkonsum zu minimieren, infor-
mieren und diskutieren wollen. 

Zu 6.:
Personalaustattung der Baurechtsbehörden

Dem Begehren des Petenten hinsichtlich der Perso-
nalausstattung der Baurechtsbehörden ist durch § 46 
Absatz 2 Landesbauordnung für Baden-Württemberg 
Rechnung getragen. Danach sind die Baurechtsbe-
hörden für ihre Aufgaben ausreichend mit geeigneten 
Fachkräften zu besetzen. Jeder unteren Baurechtsbe-
hörde muss mindestens eine Bauverständige bzw. ein 
Bauverständiger angehören, die bzw. der das Studium 
der Fachrichtung Architektur oder Bauingenieurwe-
sen erfolgreich abgeschlossen hat. Das Kriterium der 
Geeignetheit durch die Einführung einer fünfjährigen 
Praxiserfahrung weiter zu spezifizieren würde nach 
Auffassung des Ministeriums für Landesentwicklung 
und Wohnen die Personalgewinnung, insbesondere 
im Hinblick auf die ohnehin angespannte Fachkräfte-
situation, die bei den unteren Baurechtsbehörden vor-
herrscht, weiter erschweren. Der Argumentation des 
Petenten, dass durch unerfahrene Mitarbeiterinnen 
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Weiter können auch andere Gründe des Allgemein-
wohls einer Planfeststellung entgegenstehen, etwa die 
Gefährdung der Trinkwasserversorgung sowie die 
Schmälerung der Regenerationsfähigkeit von Grund-
wasservorkommen oder der Selbstreinigungsfähigkeit 
eines Gewässers. Im vorliegenden Fall deutet nichts 
darauf hin.

Der Einwand der Willkür und Intransparenz kann 
nicht nachvollzogen werden. An der Sach- und Fach-
kunde sowie Neutralität der am Verfahren beteiligten 
Behörden bestehen keine Zweifel.

Zu 3.:

Die Berichterstattung erfolgt auf Grundlage einer 
Stellungnahme der Regierung. Auf Seiten der Regie-
rung haben die zuständigen Behörden des Landes die 
Petition bearbeitet.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Marwein

17. Petition 17/1363 betr. Sozialer Wohnungsbau

Die Petentin begehrt mit ihrer Petition die Änderung 
des § 18 Absatz 2 des Gesetzes über die soziale Wohn-
raumförderung (Wohnraumförderungsgesetz – WoFG) 
zugunsten von Menschen mit Behinderungen, welche 
eine Wohngemeinschaft gründen wollen.

Zur Begründung der Petition wird vorgebracht, dass 
Menschen mit Behinderung nach Auffassung der 
Petentin derzeit keine selbstständigen Wohngemein-
schaften gründen könnten, wenn sie nicht in einem 
Verwandtschafts- oder Partnerschaftsverhältnis zuein-
ander stünden. Dies hätte zur Folge, dass Menschen 
mit Behinderung entweder alleine wohnen, in ein (be-
sonderes) Wohnangebot eines Trägers ziehen oder in 
der Häuslichkeit der Eltern verbleiben müssten. Dies 
widerspreche der UN-Behindertenrechtskonvention.

§ 18 des Gesetzes über die soziale Wohnraumförderung 
als Bundesgesetz mit seiner Definition der Haushalts-
angehörigen kommt im vorliegenden Fall jedoch nicht 
zur Anwendung. Die Zuständigkeit für die Gesetzge-
bung der sozialen Wohnraumförderung liegt seit der 
Förderalismusreform im Jahr 2006 bei den Ländern. 
Baden-Württemberg hat von dieser Ermächtigung Ge-
brauch gemacht und hat im Dezember 2007 das Lan-
deswohnraumförderungsgesetz (LWoFG) erlassen. 

Voranzustellen ist, dass nach § 10 Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 LWoFG nur Haushalte begünstigt werden 
(dürfen), deren Einkommen die in den jeweiligen För-
derprogrammen festzulegenden Einkommensgrenzen 
nicht überschreiten.

Nach § 4 Absatz 16 LWoFG (in Anlehnung an § 18 
des Gesetzes über die soziale Wohnraumförderung) 

als zielführender im Vergleich zur gewählten Durch-
leitungsstrategie.

Wie im Bericht zur vorangegangenen Petition 17/578 
bereits ausgeführt, sind die Spielräume für nennens-
werte Rückhaltemöglichkeiten oberhalb der Stadt aus 
verschiedenen Gründen (Naturschutz, Geologie, Bo-
denschutz, Kosten bzw. Wirtschaftlichkeit) erschöpft, 
weshalb diese Strategie trotz intensiver Prüfung nicht 
weiterverfolgt wurde.

Als zweite und einzig verbliebene Alternative wurde 
deshalb die Möglichkeit zur Hochwasserdurchleitung 
vertieft betrachtet. In diesem Zusammenhang wurden 
zwar Nachteile sichtbar (vor allem erhöhte hydrau-
lische Beaufschlagung der Engstelle Musikschule), 
letzten Endes schienen die aufgezeigten Probleme 
unter wasserwirtschaftlichen, technischen und finan-
ziellen Aspekten jedoch beherrschbar, weshalb die 
Hochwasserdurchleitung, die sich aus mehreren bau-
lichen Maßnahmen und Genehmigungsverfahren zu-
sammensetzt, als Vorzugsvariante beschlossen wurde.

Eine konkrete Benennung der aus Sicht des Petenten 
weiteren noch offenen Punkte ist nicht erfolgt.

Ergänzend ist noch festzuhalten, dass grundsätzlich 
im Rahmen der Aufsicht die Hochwasserschutzpla-
nung auf ihre Rechtmäßigkeit durch das Regierungs-
präsidium hin zu prüfen ist. Es wäre also zu fragen, 
ob das Vorgehen des Plangebers fachlichen und/oder 
rechtlichen Bedenken begegnet, die ein Festhalten da-
ran nicht erlauben. Das ist jedoch nicht der Fall.

Der Petent hat im Übrigen keinen Anspruch darauf, 
dass seinen fachlichen Auffassungen gefolgt wird. 
Sein Vorbringen wurde wie dargestellt ordnungsge-
mäß überprüft.

Zu 2.:

Der Petent beruft sich auf § 68 Absatz 3 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) und vertritt die Auffassung, dass 
die Plangenehmigung hätte versagt werden müssen, 
da sie die Hochwassersituation verschlechtern würde.

§ 68 Absatz 3 Nummer 1 WHG zählt beispielhaft als 
allgemeinwohlbeeinträchtigende Versagungsgründe ei-
ne erhebliche und dauerhafte, nicht ausgleichbare Er-
höhung der Hochwassergefahr und eine Zerstörung 
natürlicher Rückhalteflächen vor allem in Auwäldern 
auf. Nach dem Sinn und Zweck der Norm sind die 
Merkmale der Erheblichkeit, Dauerhaftigkeit und 
Nichtausgleichbarkeit nicht nur für die Erhöhung des 
Hochwasserrisikos, sondern auch für die Zerstörung 
natürlicher Rückhalteflächen maßgeblich. Ob eine 
derartige Erhöhung vorliegt, ist nicht bezogen auf ein-
zelne Grundstücke, sondern bezogen auf den räumli-
chen Einwirkungsbereich des Vorhabens insgesamt 
zu beurteilen. Eine lokale Erhöhung des Hochwasser-
risikos stellt deshalb keine Beeinträchtigung des All-
gemeinwohls dar, wenn dadurch insgesamt eine Ver-
ringerung der Gefahr erreicht wird. Derartige Folge-
probleme sind vielmehr durch die Anordnung von 
Schutzmaßnahmen zu beheben.
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te Wohnformen, wenn sie die Wahl haben und die er-
forderliche Unterstützung erhalten. Ziel des Förder-
aufrufs ist deshalb die Schaffung von barrierefreiem 
ambulant betreutem gemeinschaftlichen Wohnraum 
für volljährige Menschen mit Unterstützungs- und 
Versorgungsbedarf sowie volljährige Menschen mit 
Behinderungen im Mietwohnungsbau. Die Bewohne-
rinnen und Bewohner der geförderten Wohngemein-
schaften müssen nicht über einen Wohnberechti-
gungsschein nach § 15 LWoFG verfügen. 

Was eine etwaige Nutzung geförderten Wohnraums 
durch Wohngemeinschaften angeht, so ist – in Aus-
füllung der genannten Fördervoraussetzungen sowie 
des Haushaltsbegriffs für die Wohnberechtigung – in 
der VwV-Wohnungsbau BW 2022 bestimmt: Wohn-
räume einer Sozialmietwohnung können mietweise 
auch einzeln an wohnberechtigte Haushalte überlas-
sen werden. Jeder dieser einzeln überlassenen Wohn-
räume muss unmittelbar über Gemeinschaftsflächen 
zugänglich sein. Unter anteiliger Einbeziehung ge-
meinschaftlich zu nutzender Wohnflächen muss die-
ser überlassene Wohnraum den Belegungsvorgaben 
entsprechen und die Mindestgröße nach Absatz 2 die-
ser Ziffer erreichen.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Dr. Miller

18. Petition 17/1405 betr. Aufenthaltstitel

Der Petent begehrt die Erteilung eines Aufenthaltstitels.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Bei dem Petenten handelt es sich um einen 38-jähri-
gen pakistanischen Staatsangehörigen. Er reiste eige-
nen Angaben zufolge im Oktober 2015 in die Bundes-
republik Deutschland ein und stellte im Januar 2016 
einen Asylantrag. Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) lehnte seinen Antrag auf Aner-
kennung als Asylberechtigter, Zuerkennung der Flücht-
lingseigenschaft sowie subsidiären Schutzes im Janu-
ar 2017 ab, stellte fest, dass zielstaatsbezogene Ab-
schiebungsverbote nach § 60 Absatz 5 und 7 Satz 1 
Aufenthaltsgesetz (AufenthG) nicht vorliegen und 
forderte den Petenten unter Androhung der Abschie-
bung nach Pakistan zur freiwilligen Ausreise auf.

Gegen diesen Bescheid des BAMF wurden keine 
Rechtsmittel eingelegt, die Bestandskraft trat im Fe-
bruar 2017 ein. Seither ist der Petent vollziehbar aus-
reisepflichtig und wird im Bundesgebiet geduldet.

Der Petent wurde mit Schreiben vom März 2017 über 
die bestehende Passpflicht belehrt und mit Verfügung 
vom September 2017 zur Vorlage gültiger Reisedo-
kumente oder sonstiger Identitätspapiere bis Oktober 
2017 aufgefordert. Hierauf wurden durch den Peten-

sind Haushaltsangehörige die nachfolgend bezeich-
neten Personen, die Wohnraum in Form einer Ver-
antwortungs- und Einstehensgemeinschaft gemeinsam 
bewohnen: 
1. der Antragsteller, 
2. der Ehegatte, 
3.  der Partner einer sonstigen auf Dauer angelegten 

Lebensgemeinschaft zweier Personen und 
4.  der Lebenspartner im Sinne des Lebenspartner-

schaftsgesetzes vom 16. Februar 2001 in der je-
weils geltenden Fassung 

sowie deren Verwandte in gerader Linie und zweiten 
Grades in der Seitenlinie, Verschwägerte in gerader 
Linie und zweiten Grades in der Seitenlinie, Pflege-
kinder ohne Rücksicht auf ihr Alter und Pflegeeltern. 
Zu den Verwandten in gerader Linie rechnen auch 
Kinder, deren Geburt nach ärztlicher Bescheinigung 
innerhalb von sechs Monaten erwartet wird. Zum Haus-
halt rechnen auch Personen im Sinne des Satzes 1, 
wenn sie alsbald in den Haushalt aufgenommen wer-
den sollen. 
Weitere Voraussetzung für den Anwendungsbereich 
des Landeswohnraumförderungsgesetzes und damit 
für die Förderfähigkeit der sozialen Wohnraumförde-
rung ist auch der Tatbestand des Wohnens. 
Dieser ist in § 4 Absatz 2a LWoFG wie folgt legalde-
finiert: Wohnen ist die auf die Dauer angelegte Häus-
lichkeit, die durch die Möglichkeit eigenständiger 
Haushaltsführung und unabhängiger Gestaltung des 
häuslichen Wirkungskreises sowie die Freiwilligkeit 
des Aufenthalts gekennzeichnet ist. Pflegebedürftig-
keit oder Behinderung stehen einer eigenständigen 
Haushaltsführung und einer unabhängigen Gestaltung 
des häuslichen Wirkungskreises generell nicht entge-
gen. Ausgeschlossen vom Anwendungsbereich des Lan-
deswohnraumförderungsgesetzes sind gemeinschaftli-
che Wohnformen im Sinn des Wohn-, Teilhabe- und 
Pflegegesetzes Baden-Württemberg (WTPG), nament-
lich stationäre Einrichtungen nach § 3 Absatz 1 Satz 1 
WTPG, vollständig selbstverantwortete Wohngemein-
schaften nach § 2 Absatz 3 WTPG und ambulant be-
treute Wohngemeinschaften für volljährige Menschen 
mit Unterstützungs- und Versorgungsbedarf oder mit 
Behinderungen nach § 4 Absatz 2 und 3 WTPG. Diese 
Wohnformen unterfallen eigenständigen Fördermaß-
nahmen oder Investitionsbedingungen. So stellt das 
Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration 
zur Entwicklung passgenauen Mietwohnraums für 
ambulant betreute Wohngemeinschaften von Men-
schen mit Unterstützungs- und Versorgungsbedarf 
und Menschen mit Behinderungen in Baden-Würt-
temberg Fördermittel für natürliche und juristische 
Personen zur Verfügung. Die Förderung soll der Tat-
sache Rechnung tragen, dass die meisten Menschen 
den Wunsch haben, auch bei zunehmendem Unter-
stützungs- und Pflegebedarf weiterhin so normal wie 
möglich, möglichst im selben Quartier und unter Bei-
behaltung ihrer persönlichen Bezüge zu leben. Zu-
gleich bevorzugen auch viele Menschen mit Behinde-
rungen anbieterverantwortete oder selbstverantworte-
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lung ist erfolgt und im Ausländerzentralregister wurde 
ein Zuzug von unbekannt gemeldet.

Der Petent steht seit Beginn seines Aufenthalts im 
Bundesgebiet im Bezug öffentlicher Leistungen. Laut 
Auskunft aus dem Bundeszentralregister von August 
2022 wurde der Petent Anfang September 2020 we-
gen unerlaubten Aufenthalts ohne Pass zu einer Geld-
strafe von 60 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt.

In der Petition wird vorgebracht, dass das Verlassen 
des Bundesgebiets für den Petenten angesichts seiner 
Integration in Deutschland eine außergewöhnliche 
Härte darstelle und er darum bitte, ihm aus dringenden 
persönlichen Gründen ein Aufenthaltsrecht in Deutsch-
land zu gewähren und seine Abschiebung nach Pakis-
tan zu verhindern. Nach einer erfolgten Abschiebung 
hätte er in Pakistan Schwierigkeiten, sich eine Exis-
tenz aufzubauen, insbesondere im Hinblick auf die 
noch immer unbesiegte Pandemie. Ein Konflikt zwi-
schen Afghanistan und Pakistan sei zudem unbere-
chenbar. Weiter wird vorgebracht, dass er unter das 
Versprechen im Koalitionsvertrag auf Bundesebene 
falle, nach welchem Menschen, die am 1. Januar 2022 
seit fünf Jahren in Deutschland lebten, nicht straffällig 
geworden seien und sich zur freiheitlichen demokrati-
schen Grundordnung bekennen würden, eine einjähri-
ge Aufenthaltserlaubnis zur Probe erhalten könnten. 
Zudem habe der Krieg in der Ukraine globale Auswir-
kungen und ängstige viele Menschen auch im Hin-
blick auf eine Verteuerung. 

Bewertung:

Der Petent ist, nachdem sein Asylantrag bestandskräf-
tig abgelehnt worden ist, vollziehbar zur Ausreise ver-
pflichtet. Er wird lediglich aufgrund seiner Passlosig-
keit und der nunmehr eingereichten Petition derzeit 
weiterhin im Bundesgebiet geduldet.

Darüber hinaus liegen keine Duldungsgründe im Sin-
ne von § 60a Absatz 2 AufenthG vor.

Ferner kommt die Erteilung einer Beschäftigungsdul-
dung nach § 60d AufenthG nicht in Betracht. Dem 
Petenten ist die Beschäftigung derzeit und innerhalb 
der letzten zwölf Monate nicht gestattet. Darüber hi-
naus ist der Petent nicht im Besitz eines gültigen Rei-
sepasses und das Erfordernis der geklärten Identität 
gemäß § 60d Absatz 1 Nummer 1 AufenthG somit 
nicht erfüllt. Der Petent wirkt auch nicht ausreichend 
bei der Beschaffung von Heimreisedokumenten mit. 
Trotz mehrfacher Aufforderungen und Belehrungen 
legte der Petent keinerlei Identitätsdokumente oder 
sonstige Nachweise, welche geeignet sind, seine 
Staatsangehörigkeit zu belegen, vor. Schließlich hat 
der Petent keine hinreichenden mündlichen Kenntnis-
se der deutschen Sprache nachgewiesen.

Dem Petenten kann kein Aufenthaltstitel nach den 
Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes gewährt werden.

Der Asylantrag des Petenten ist unanfechtbar abge-
lehnt worden. Gemäß § 10 Absatz 3 Sätze 1 und 3 
AufenthG darf ihm daher vor der Ausreise ein Auf-
enthaltstitel nur nach Maßgabe des Abschnitts 5 oder 

ten keinerlei Dokumente vorgelegt oder beantragt. 
Ende Oktober 2017 wurden daher durch das zustän-
dige Regierungspräsidium Passbeschaffungsmaßnah-
men eingeleitet. 

Von Januar 2018 bis Februar 2019 war der Petent un-
bekannten Aufenthalts und wurde seitens des zustän-
digen Regierungspräsidium in der damaligen Zeit zur 
Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben.

Im Oktober 2019 legte der Petent eine Bescheinigung 
vor, deren Inhalt zufolge er beim pakistanischen Ge-
neralkonsulat zur Beantragung einer Identitätskarte 
(ID-Karte) vorgesprochen hatte. Er erhielt dort nach-
weislich eine Bescheinigung mit Anweisungen, wie 
er über eine Homepage der pakistanischen Behörden 
eine ID-Karte beantragen kann. Eine ID-Karte oder 
ein entsprechender Nachweis über deren Beantragung 
liegt jedoch bislang nicht vor.

Im September 2020 erhielt das zuständige Regie-
rungspräsidium die Mitteilung der pakistanischen Be-
hörden über die Verifizierung des Petenten anhand 
seiner Fingerabdrücke. Es wurde weiter festgestellt, 
dass er in den pakistanischen Systemen unter ande-
ren Personalien hinterlegt ist. Die Ausstellung eines 
Passersatzpapiers zum Zwecke der Abschiebung des 
Petenten wurde durch die pakistanischen Behörden 
zugesagt.

Eine für Juli 2021 organisierte Abschiebungsmaßnah-
me scheiterte, da der Petent nicht in der ihm zuge-
wiesenen Unterkunft angetroffen wurde. Da der Pe-
tent sich regelmäßig nicht in der ihm zugewiesenen 
Unterkunft aufhielt, stets aber zu den Terminen der 
Leistungsauszahlung erschien, wurde im April 2022 
durch das zuständige Regierungspräsidium in Zusam-
menarbeit mit der zuständigen unteren Ausländerbe-
hörde eine Abschiebungsmaßnahme mit Ausreisege-
wahrsam eingeleitet. Der Petent erschien nicht zum 
vereinbarten Termin bei der Leistungsbehörde, sodass 
eine Festnahme nicht erfolgen konnte. Die Abschie-
bungsmaßnahme wurde daher storniert.

Anfang August 2022 wurde der Petent bei der Leis-
tungsauszahlung aufgrund der vorherigen Anordnung 
des zuständigen Amtsgerichtes festgenommen und in 
Ausreisegewahrsam verbracht. Die Abschiebungsmaß-
nahme musste jedoch abgebrochen werden, da der Pe-
tent im Flugzeug renitent wurde. Die Fluggesellschaft 
verweigerte sich daraufhin, den Petenten zu transpor-
tieren. Der Petent wurde sodann auf freien Fuß ge-
setzt.

Der Petent war seit diesem Abschiebungsversuch 
zunächst unbekannten Aufenthalts und wurde daher 
Mitte August 2022 zur Aufenthaltsermittlung aus-
geschrieben. Im Ausländerzentralregister wurde zu-
nächst ein „Fortzug nach unbekannt“ auf Anfang Au-
gust 2022 eingespeichert.

Zwischenzeitlich ist der Aufenthaltsort des Petenten 
bekannt, da er sich laut Mitteilung der Ausländerbe-
hörde von Mitte Oktober 2022 Ende September 2022 
wieder bei der Ausländerbehörde gemeldet hat. Die 
Löschung der Ausschreibung zur Aufenthaltsermitt-
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Satz 4 AufenthG). Zu den zumutbaren Anforderungen 
hinsichtlich der Beseitigung von Ausreisehindernis-
sen zählt bspw. auch die Mitwirkung bei der Passbe-
schaffung. Der Petent hat seine Passlosigkeit selbst zu 
vertreten. Grundsätzlich ist es jedem Ausländer zu-
mutbar, bei dem Staat, dessen Staatsangehörigkeit er 
besitzt oder in dem er vor der Einreise seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hatte, einen Pass zu beantra-
gen. Wie bereits ausgeführt, wurden bislang weder 
Nachweise über ernsthafte Passbeschaffungsbemü-
hungen, noch sonstige Identitätsdokumente vorgelegt.

Auch kommt kein rechtliches Abschiebungshindernis 
aus dem Schutz von Ehe und Familie gemäß Artikel 6 
Grundgesetz (GG) und dem Schutz des Familienle-
bens gemäß Artikel 8 der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) in Betracht. Es liegen im 
Bundesgebiet keine durch Artikel 6 GG und Artikel 8 
EMRK geschützten familiären Bindungen vor.

Der Petent hat auch keine schützenswerten sozialen 
Bindungen im Sinne des Artikels 8 EMRK. Der 
Schutzbereich des Artikels 8 EMRK erfasst die sozia-
len Bindungen eines Ausländers grundsätzlich nur auf 
der Grundlage eines rechtmäßigen Aufenthalts und 
eines schutzwürdigen Vertrauens auf den Fortbestand 
des Aufenthalts. Da dem Petenten ausschließlich asyl-
verfahrensrechtliche Aufenthaltsgestattungen und Dul-
dungen erteilt worden sind, wurde ihm zu keiner Zeit 
ein Aufenthaltsrecht eingeräumt, das ein berechtigtes 
Vertrauen auf seinen Fortbestand hätte begründen 
können.

Auch im Übrigen kommt für den Petenten ein Schutz 
gemäß Artikel 8 EMRK aufgrund einer etwaigen 
tiefgreifenden Verwurzelung im Bundesgebiet bei 
gleichzeitiger Entwurzelung im Heimatland nicht in 
Betracht. Nachweise für eine fortgeschrittene Integra-
tion wurden nicht vorgelegt. Der Petent hält sich seit 
sieben Jahren in der Bundesrepublik auf und das auch 
nur aufgrund der verweigerten Mitwirkung bei der 
Beschaffung von Reisedokumenten. Lediglich auf-
grund des zeitlichen Horizonts kann im Übrigen auch 
nicht von einer nachhaltigen Integration ausgegangen 
werden. Es liegen kein Sprachnachweis oder sonstige 
Nachweise vor, die auf eine Integrationsleistung hin-
deuten. Demgegenüber hat der Petent durch das Bege-
hen einer Straftat gezeigt, dass er nicht integrationsbe-
reit bzw. nicht gewillt ist, die hiesige Rechtsordnung 
zu achten.

Unter Berücksichtigung der gegenläufigen Interessen 
des betroffenen Einzelnen und der Gesamtinteressen 
überwiegt daher eindeutig das öffentliche Interesse an 
einer Aufenthaltsbeendigung. 

Der Petent wird sich für die Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis auch nicht auf das in Kürze in Kraft 
tretende „Gesetz zur Einführung eines Chancen-Auf-
enthaltsrechts“ berufen können: Der Petent wird nicht 
unter die aufgrund der Vereinbarung im Koalitions-
vertrag auf Bundesebene geplante Regelung fallen, 
da er sich zum vorgegebenen Stichtag 1. Januar 2022 
nicht seit fünf Jahren ununterbrochen geduldet, ge-
stattet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis im Bun-
desgebiet aufgehalten hat. Dies wird in der Petitions-

im Falle eines Anspruchs auf Erteilung eines solchen 
erteilt werden.

Der Petent verwirklicht jedoch derzeit keinen An-
spruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels.

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 
Absätze 1 bis 3 AufenthG scheidet aus. Das BAMF 
hat keine den dortigen Tatbeständen entsprechende 
Feststellungen getroffen.

Soweit sich die Petition auf zielstaatsbezogene As-
pekte bezüglich den Möglichkeiten zum Aufbau einer 
Existenz in Pakistan bezieht, gilt im Übrigen, dass 
eine dahin gehende Beurteilung der Zuständigkeit des 
Landes entzogen ist. Die Entscheidung hierüber ob-
liegt dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF). Das BAMF entscheidet insbesondere über 
das Vorliegen von zielstaatsbezogenen Abschiebungs-
verboten nach § 60 Absatz 5 und Absatz 7 AufenthG 
und erlässt die Abschiebungsandrohung. Diese Ent-
scheidung bindet gemäß § 42 Asylgesetz die Auslän-
derbehörden des Landes, weshalb dem Land auch in-
sofern keine Prüfungs- und Entscheidungskompetenz 
zukommt. Schließlich wurden zielstaatsbezogene Be-
lange bereits im Asylverfahren geltend gemacht und 
durch das BAMF entsprechend gewürdigt.

§ 25 Absatz 4 AufenthG ist nicht vollziehbar ausrei-
sepflichtigen Ausländern vorbehalten. Der Petent ist 
jedoch vollziehbar ausreisepflichtig.

Dem Personenkreis, dem eine Aufenthaltsgewährung 
nach § 25a AufenthG eröffnet ist, gehört der Petent 
nicht an, da er mit einem Alter von 38 Jahren kein 
Jugendlicher oder Heranwachsender mehr ist.

Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b 
AufenthG scheitert wiederum bereits an der Pass-
losigkeit des Petenten sowie an der fehlenden Lebens-
unterhaltssicherung. Weiter wurden hinreichende münd-
liche Deutschkenntnisse im Sinne des Niveaus A2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für 
Sprachen nicht nachgewiesen. Ferner kann für den 
Petenten aufgrund der begangenen Straftat weder an-
genommen werden, dass er sich nach § 25b Absatz 1 
Satz 1 AufenthG nachhaltig in die Lebensverhältnisse 
der Bundesrepublik Deutschland integriert hat noch, 
dass seine bisherigen Integrationsbemühungen die be-
gangene Straftat aufwögen.

Zuletzt kommt auch eine Aufenthaltsgewährung nach 
§ 25 Absatz 5 AufenthG nicht in Betracht. Demnach 
kann eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, wenn 
die Ausreise aus rechtlichen oder tatsächlichen Grün-
den unmöglich ist. Eine Unmöglichkeit der Ausreise 
im Sinne dieser Vorschrift, die sowohl die zwangs-
weise Rückführung als auch die freiwillige Ausreise 
umfasst, liegt nicht vor.

Die Aufenthaltserlaubnis darf nur erteilt werden, wenn 
der Ausländer unverschuldet an der Ausreise gehin-
dert ist. Ein Verschulden des Ausländers liegt insbe-
sondere vor, wenn er falsche Angaben macht oder 
über seine Identität oder Staatsangehörigkeit täuscht 
oder zumutbare Anforderungen zur Beseitigung der 
Ausreisehindernisse nicht erfüllt (vgl. § 25 Absatz 5 
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Tunnel wieder flüssig läuft. Hierdurch soll der Ver-
kehr dazu erzogen werden, auf der Bundesstraße zu 
bleiben und nicht auf Straßen durch den Ort auszu-
weichen (2.).
Zur überörtlichen Optimierung des Verkehrsflusses 
auf der Bundesstraße 10 begehrt der Petent einen Ge-
sprächsdialog mit verantwortlichen Behörden und 
Stellen aus dem Stadt- und Landkreis Karlsruhe (3.).

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Zu 1.:
Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung in der Karl-
Martin-Graff-Straße zwischen Winkler-Dentz-Straße 
und Ringelberghohl in Ost-West-Richtung

Für die Karl-Martin-Graff-Straße wurde von der 
Stadt Karlsruhe die Sperrung für den Kraftfahrzeug-
verkehr – mit Ausnahme des Anliegerverkehrs – und 
die Ausweisung als Einbahnstraße zur Sicherstellung 
von Sicherheit und Ordnung des Verkehrs nach § 45 
Absatz 1 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) geprüft. 
Zur Analyse der Verkehrssituation wurden deswegen 
das Geschwindigkeitsniveau und das Verkehrsauf-
kommen ermittelt. Hierzu wurden mehrfach und stets 
über einen Zeitraum von etwa zwei Wochen außer-
halb von Ferienzeiten Verkehrszahlen erhoben. Die 
letzte Erhebung erfolgte vom 15. bis einschließlich 
28. November 2019. Sämtliche Erhebungen belegen, 
dass es nur unter der Woche zu den Spitzenstunden 
von 16:00 bis 18:00 Uhr zu einem erhöhten Verkehrs-
aufkommen in der Karl-Martin-Graff-Straße kommt. 
Auch das Geschwindigkeitsniveau liegt deutlich unter 
dem Schwellenwert, der straßenverkehrsrechtliche 
Maßnahmen erlauben würde. Von den erfassten Fahr-
zeugen fuhren 85 Prozent mit einer Geschwindigkeit 
von maximal 38 km/h oder langsamer. Die Karl-Mar-
tin-Graff-Straße ist darüber hinaus unfallunauffällig. 
Zusätzlich wurde geprüft und verneint, dass nach § 45 
Absatz 9 StVO eine besondere örtliche Gefahrenlage 
vorliegt. Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen 
der zulässigen Ermessensausübung weder aus Ord-
nungs- noch aus Sicherheitsgründen ein Grund für die 
Anordnung einer Einbahnstraßenregelung erkannt.
Neben den technischen Erhebungen fanden in den 
letzten Jahren mehrere Vor-Ort-Termine und Ver-
kehrsschauen in der Karl-Martin-Graff-Straße statt, 
die jedoch kein anderes Bild vermittelten. Das Regie-
rungspräsidium Karlsruhe, die Verkehrspolizei und 
die Ortsverwaltung Grötzingen als Bürgervertretung 
wurden angehört und eng eingebunden.

Zu 2.:
Einrichtung einer Pförtnerampel an der Augusten-
burgstraße zur Einmündung der Bundesstraße 10

Die intelligente Verkehrssteuerung durch Lichtzeichen 
(Ampeln) dient auch der Wiederherstellung der 
Leichtigkeit von Fuß- oder Radverkehr, der Lenkung 
des Verkehrs auf vorrangige Routen, der Entlastung 
von kritischen Knotenpunkten und der Reduzierung 
des Kfz-Verkehrs. Ihre Anwendung bedarf der Beach-
tung der unterschiedlichen verkehrlichen Ziele.

schrift zwar behauptet, jedoch war der Petent von 
Januar 2018 bis Februar 2019 untergetaucht, wurde 
daraufhin abgemeldet, zur Aufenthaltsermittlung aus-
geschrieben und war deshalb auch zeitweise nicht im 
Besitz einer Duldung, Gestattung oder Aufenthaltser-
laubnis. Darüber hinaus hat er sich nach eigener Aus-
sage während dieser Zeit in Italien aufgehalten.

Bei der COVID-19-Pandemie handelt es sich um ein 
weltweites Geschehen. Eine Ansteckung droht sowohl 
im Bundesgebiet als auch in Pakistan, dem Heimat-
land des Petenten. Die persönliche Einhaltung der Hy-
giene- und Abstandsvorschriften sowie die empfoh-
lenen Schutzimpfungen bieten bestmöglichen Schutz 
vor Ansteckung.

Weitere Rechtsgrundlagen, die dem Petenten einen 
legalen Verbleib im Bundesgebiet ermöglichen könn-
ten, sind nicht ersichtlich.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Dr. Miller

19. Petition 16/4871 betr. Verkehrswesen

Der Petent begehrt verschiedene verkehrsrechtliche An-
ordnungen zur Verkehrsführung in Karlsruhe-Gröt-
zingen.

Der Petent macht geltend, dass es im abendlichen Be-
rufsverkehr von Karlsruhe Richtung Pfinztal-Berg-
hausen in Fahrtrichtung West-Ost auf der Bundes-
straße 10 vor beziehungsweise am Tunnelbauwerk 
in Höhe des Ortsteils Karlsruhe-Grötzingen zu Ver-
kehrsstaus kommt. Hierdurch würde der Verkehr die 
Bundesstraße 10 als vorgesehene Ortsumfahrung ver-
lassen und stattdessen die parallel durch den Ort ver-
laufende Augustenburgstraße nutzen. Kommt es auch 
hier zu Verkehrsbehinderungen, würde der Verkehr 
als weitere Umfahrung in das Wohngebiet südlich der 
Augustenburgstraße ausweichen.

Um die Wohnstraßen in Grötzingen-Süd vor diesem 
Schleichverkehr zu schützen, begehrt der Petent die 
Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung in der Karl-
Martin-Graff-Straße zwischen Winkler-Dentz-Straße 
und Ringelberghohl in Ost-West-Richtung. Ein Durch-
gangsverkehr in Fahrtrichtung Osten wäre damit un-
terbunden (1.).

Zur Entlastung aller betroffenen Straßen vom Umfah-
rungsverkehr einschließlich der Augustenburgstraße 
begehrt der Petent die Einrichtung einer Pförtneram-
pel am östlichen Ortsausgang von Karlsruhe-Grötzin-
gen. Mit dieser Ampel soll der Umfahrungsverkehr, 
der bei Stauaufbau vor dem Tunnel auf die Augusten-
burgstraße ausweicht und durch den Ort fährt, vor der 
Einschleusung auf die Bundesstraße 10 am östlichen 
Ortsende zurückgehalten werden und erst dann wie-
der freigegeben werden, wenn der Verkehr durch den 
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ruhe ein Planfeststellungsverfahren zur Bundesstraße 
293, Ortsumgehung Pfinztal-Berghausen. Auf Karls-
ruher Gemarkung ist ein Verschwenk der Bundesstra-
ße 10 unter die bestehende Brücke zwischen Grötzin-
gen und Pfinztal-Berghausen und eine Aufhebung der 
aktuell signalisierten Einmündung Grenzweg vorge-
sehen. Beide Maßnahmen können wesentlich dazu 
beitragen, die heutigen Rückstausituationen auf der 
Bundesstraße 10 in den Nachmittagsstunden stadtaus-
wärts in Grötzingen zu minimieren beziehungsweise 
ganz zu beseitigen.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Neumann-Martin

20.  Petition 17/1043 betr. Abstufung einer Kreis-
straße zu einer Gemeindestraße

Der Petent begehrt auf dem Gebiet der Gemeinde 
Elchesheim-Illingen die Abstufung der Kreisstraßen 
K 3722 (K 3722) und K 3725 (K 3725) zu Gemein-
destraßen. Zudem sollen auf von ihm beschriebenen 
Straßenabschnitten der Gemeinde durch die Verkehrs-
behörde des Landratsamts Rastatt Tempo-30-Rege-
lungen getroffen und aberkannt werden.

Seit 2015 bemüht sich der Petent um Verkehrsbe-
schränkungen auf einem Teilabschnitt der K 3722, 
Durmersheimer Straße, in Elchesheim-Illingen. Hier-
zu strebte er die Versetzung der Ortstafel, Maßnah-
men zur Begrenzung von Lärm und Abgasimmissio-
nen, Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindig-
keit zur Sicherheit und Ordnung des Verkehrs und 
die Abstufung der Durmersheimer Straße bei der Ge-
meinde, dem Landratsamt, dem Regierungspräsidium 
Karlsruhe und dem Verwaltungsgericht Karlsruhe an. 
Dieses wies mit rechtskräftigem Urteil vom 7. März 
2019 die Klage des Petenten gegen das vom Land-
ratsamt vertretene Land überwiegend ab. Das Gericht 
verpflichtete das Land aber, über den Antrag des Pe-
tenten auf Erlass der Anordnung einer Geschwindig-
keitsbegrenzung unter Beachtung seiner Rechtsauf-
fassung, das Landratsamt müsse hier fehlerfrei Er-
messen ausüben, neu zu entscheiden. 

Das Landratsamt lehnte darauf mit Bescheid vom  
23. Juli 2019 den Antrag des Petenten auf Anordnung 
einer Geschwindigkeitsbegrenzung aus Lärmschutz-
gründen auf der K 3722, Durmersheimer Straße, zwi-
schen einem Kreisverkehr und dem Ortseingang der 
Gemeinde ab. Die im vorliegenden Fall geringfügige 
Überschreitung der Lärmimmissionswerte rechtfertig-
ten nicht, die privaten Belange des Petenten über die 
Belange der Allgemeinheit zu stellen, da dies zu einer 
erhöhten Beeinträchtigung einer Vielzahl von Verkehrs-
teilnehmern und dem fließenden Verkehr führen würde.

Nachdem das Regierungspräsidium den Widerspruch 
hiergegen zurückgewiesen hatte, erhob der Petent er-

Lichtzeichengesteuerte Zuflussregelungsanlagen an 
einzelnen Punkten des Straßennetzes können darüber 
hinaus angeordnet werden, soweit es ausreichende 
Gründe der Sicherheit und Ordnung gibt. Der punk-
tuelle Einsatz von Lichtzeichenanlagen zur Regelung 
des Zuflusses in bestimmte Straßen kommt auch dann 
in Frage, wenn eine Gefahrenlage vorliegt oder be-
sondere Umstände (z. B. Überlastungssituation) dies 
begründen.

Eine Anordnung zur Ordnung des Verkehrs beinhaltet 
immer auch eine großräumige Betrachtung im Rahmen 
einer intelligenten Verkehrssteuerung, welche die zu-
ständige Behörde im Rahmen ihrer Ermessensaus-
übung zu prüfen hat. Demnach kommt der Einsatz 
von Pförtnerampeln in der gegebenen Situation grund-
sätzlich in Frage, unterliegt aber einem fachlichen Er-
messen.

Die Verkehrssituation in Karlsruhe-Grötzingen, ins-
besondere in der Augustenburgstraße und der parallel 
führenden Karl-Martin-Graff-Straße, war bereits am 
4. Dezember 2019 Thema einer Besprechung, an der 
neben Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Karlsru-
he (einschließlich der Ortsvorsteherin von Grötzingen) 
auch das Polizeipräsidium Karlsruhe und das Regie-
rungspräsidium Karlsruhe teilgenommen haben. Ergeb-
nis war, dass weder aus Sicherheits- noch Ordnungs-
gründen überzeugende Gründe für eine Regelung des 
Verkehrs in Form einer Pförtnerampel vorliegen.

Die Straße ist gerade und gut einsehbar. Es bestehen 
an mehreren Stellen gesicherte Übergangsmöglich-
keiten und das Geschwindigkeitsniveau ist auch hier 
unauffällig. Damit sind auch keine Sicherheitsgründe, 
die für eine Pförtnerampel sprechen, ersichtlich.

Für die Prüfung von Ordnungsgründen muss im Rah-
men der Abwägung durch die Straßenverkehrsbehör-
de auch die Verkehrsverhältnisse und die Belastungen 
auf denkbaren alternativen Routen in die Entschei-
dungsfindung einbezogen werden. Alternative Routen 
müssen den zusätzlichen Verkehr aufnehmen können 
und die Benutzung darf keinen unzumutbaren Mehr-
aufwand für die Verkehrsteilnehmerinnen und -teil-
nehmer auslösen. Verschlechterungen der Verkehrs-
verhältnisse gerade in anderen sensiblen Bereichen (z. 
B. Wohngebiete) sind zu vermeiden. Solche Verdrän-
gungseffekte aufgrund des zu erwartenden Rückstaus 
an der Pförtnerampel auf die umliegenden Straßen 
in Wohngebiete sind hier nach Darstellung der Stadt 
Karlsruhe zu befürchten.

Im Ergebnis ist die Ermessensentscheidung, die zur Ab-
lehnung der Pförtnerampel führt, nicht zu beanstanden.

Zu 3.:
Gesprächsdialog mit verantwortlichen Behörden zur 
überörtlichen Optimierung des Verkehrsflusses auf der 
Bundesstraße 10

Die Stadtverwaltung Karlsruhe steht für einen Ge-
sprächsdialog mit verantwortlichen Behörden zur über-
örtlichen Optimierung des Verkehrsflusses auf der 
Bundesstraße 10 gerne zur Verfügung. Derzeit läuft 
unter Federführung des Regierungspräsidiums Karls-
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richt mit seinem oben genannten rechtskräftigen Ur-
teil auf Seite 20 f. bestätigt hätte.
Im Übrigen sei nach § 6 Absatz 1 StrG eine Straße 
nur in die entsprechende Straßengruppe aus § 3 Ab-
satz 1 StrG umzustufen, wenn sich ihre Verkehrsbe-
deutung ändere. Die materiellen Voraussetzungen für 
eine Umstufung lägen im vorliegenden Fall jedoch 
nicht vor. Die objektive Verkehrsbedeutung der ge-
genständlichen Straßenabschnitte entspräche (weiter-
hin) derjenigen einer Kreisstraße. Kreisstraßen sind 
nach § 3 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe 1 StrG solche 
Straßen, die vorwiegend dem überörtlichen Verkehr 
zwischen benachbarten Kreisen oder innerhalb eines 
Kreises dienen oder zu dienen bestimmt sind, ferner 
die für den Anschluss einer Gemeinde an überörtliche 
Verkehrswege erforderlichen Straßen.
Die K 3722 sei eine Straße des überörtlichen Verkehrs 
und diene unter anderem dem Anschluss des vorhan-
denen Gewerbegebiets an überörtliche Verkehrswege. 
Eine Änderung der Verkehrsbedeutung liege daher 
nicht vor. Bezüglich der Einordnung der K 3725 sei 
zu beachten, dass auch Ortsteile/Teilorte beim An-
schluss an das übergeordnete Straßennetz analog zu 
den Hauptorten zu beurteilen und anzubinden seien.
Zur Ausweitung der Geschwindigkeitsreduzierung auf 
30 km/h im Bereich der Durmersheimer Straße (K 3722) 
bis zur Hauptstraße (L 78a) und in Gegenrichtung trägt 
das Landratsamt vor, dass das Verwaltungsgericht mit 
dem genannten Urteil vom 7. März 2019 die Klage 
auf Versetzung der Ortstafel auf der K 3722 (Dur-
mersheimer Straße) sowie auf Reduzierung der zuläs-
sigen Höchstgeschwindigkeit auf der K 3722 aus Grün-
den der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs abge-
wiesen habe. Die zulässigen Höchstgeschwindigkei-
ten für die einzelnen Verkehrsarten ergäben sich aus 
den Regelungen der Straßenverkehrsordnung. Die Dur-
mersheimer Straße sei in der Entscheidung von 1992 
nicht enthalten gewesen, da es sich um eine Kreisstra-
ße handele. Eine Ausweitung der Tempo-30-Zonenre-
gelung könne auch im Falle einer Abstufung zu einer 
Ortsstraße (Gemeindestraße) nicht auf Bereiche au-
ßerhalb der geschlossenen Ortschaft übertragen wer-
den (§ 45 Absatz 1c Straßenverkehrsordnung – StVO). 
Gemäß dem Sinn und Zweck der Anordnung von 
1992 ergäbe sich aus der verwendeten Bezeichnung 
„Ortsstraße“, dass es sich hierbei nur um die Straßen 
innerhalb der geschlossenen Ortschaft handele. Im 
Übrigen verweist das Landratsamt auf das genannte 
Urteil sowie das aktuelle gerichtliche Verfahren. 
Zur Aberkennung der Tempo-30-Zonenregelung im 
Gewerbegebiet trägt das Landratsamt vor, dass es sich 
hierbei um ausgewiesene Gewerbegebiete handele. Im 
Laufe der Zeit seien einige Gewerbebetriebe aufgege-
ben sowie Betriebsgebäude zu Wohnzwecken umge-
nutzt worden. Gerade im vorderen Teil des Gewerbe-
gebiets im Bereich des Bebauungsplans „Lachenwie-
sen“ seien einige neue Wohneinheiten entstanden. 
Dies belegten auch die von der Gemeinde bereitge-
stellten Meldedaten und die in diesem Bereich gemel-
deten 67 Bewohner. Die StVO sehe in § 45 Absatz 1c 
eine Einrichtung von Tempo-30-Zonen zum Schutz 
der Wohnbevölkerung, sowie der Fußgänger und 

neut Klage vor dem Verwaltungsgericht. In dem Ver-
fahren war die mündliche Verhandlung auf den 13. Mai 
2022 terminiert.

Der Petent trägt zur begehrten Abstufung vor, die  
K 3722 und die K 3725 müssten zu Gemeindestraßen 
abgestuft werden, da Elchesheim und Illingen im Jahr 
1971 als vormals eigenständige Orte zu einer Ge-
meinde zusammengeschlossen worden seien. Seither 
sei es unrechtmäßig, dass die Kreisstraßen nicht zu 
Gemeindestraßen abgestuft worden seien. Er vermu-
tet, dass Kreis und Gemeinde wegen der sonst für die 
Gemeinde entstehenden Kosten der Straßenbaulast 
rechtswidrig die Straßen als Kreisstraßen belassen 
hätten. Dazu legt er eine Beschlussvorlage der Ver-
waltung des Landkreises für den Ausschuss für Um-
welt, Bau und Planung vom 18. September 2018 vor, 
woraus hervorgehe, dass das Landratsamt eine Um-
stufung gegen den Willen der Gemeinde nicht vor-
nehmen wolle. Eine derartige Begründung, eine Um-
stufung abzulehnen, sei gesetzwidrig. Die Bedeutung 
der Kreisstraßen hätte sich durch den Gemeindezu-
sammenschluss grundlegend geändert, da keine über-
örtliche Verbindung mehr gefordert war und keine 
Durchgangsverkehr mehr stattfinde. Es herrsche nur 
noch Ziel- und Quellverkehr. Für Umstufungen gäbe 
es gesetzlich kein Ermessen, weshalb aus den von ihm 
genannten Gründen abzustufen sei. 

Zu den Tempo-30-Regelungen trägt er vor, dass das 
Landratsamt im Jahr 1992 alle Ortsstraßen, ausge-
nommen der Kreis- und Landesstraßen als Tempo 
30-Zone ausgewiesen habe. 1993 habe es im Bereich 
der Rheinstraße für die K 3722/K 3725 die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h festgelegt. Ins-
gesamt meint der Petent, dass durch die zwingende 
Abstufung der Kreisstraßen zu Gemeindestraßen die 
begehrten Geschwindigkeitsanpassungen angeordnet 
werden müssten und zwar wie folgt: Vom Ortsschild 
an der Durmersheimer Straße bis zur Hauptstraße und 
zudem eine Beschränkung der Geschwindigkeit auf 
den restlichen 200 m der, vom genannten Ortsschild 
ortsauswärts dann verbleibenden Gemeindeverbindungs-
straße bis zum Kreisel auf ebenfalls 30 km/h. Neben 
der genannten Geschwindigkeitsreduzierung auf den 
genannten Strecken hält der Petent die Tempo-30-Re-
gelung im Gewerbegebiet hingegen für nicht begrün-
det, weshalb sie dort aufgehoben werden müsse.

Das Landratsamt trägt zu der begehrten Abstufung 
demgegenüber vor, dass Anliegern keine – weder posi-
tive noch negatorische – subjektiven Rechte in Bezug 
auf eine Umstufung zustünden. Durch eine Einstu-
fung nach § 3 Absatz 1 Straßengesetz (StrG) werde 
gerade nicht geregelt, mit welcher Geschwindigkeit 
eine Straße befahren werden dürfe. Eine Abstufung 
hätte vorliegend keine Auswirkungen auf die straßen-
verkehrsrechtlichen Regelungstatbestände. Durch ei-
ne Abstufung käme der Petent daher seinem eigentli-
chen Begehren, eine Lärmreduzierung zu erreichen, 
nicht näher. Zwar gelte in der Gemeinde innerorts ei-
ne Geschwindigkeitsreduzierung von 30 km/h. Der 
gegenständliche Streckenabschnitt befinde sich je-
doch nicht innerorts, was auch das Verwaltungsge-
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Wohnnutzung des Gebiets das nicht erkennbare Motiv 
des Petenten für die Aberkennung der Zonenregelung. 
Der Petent ist kein Anlieger der betroffenen Straße. 
Sowohl der Wohnbevölkerung als auch dem Schutz 
der Fußgängerinnen und Fußgänger und Radfahrerin-
nen und Radfahrer mit Querungsbedarf wird durch 
die Tempo-30-Zone Rechnung getragen. Das Land-
ratsamt hat damit rechtmäßig aufgrund § 45 Absatz 1c 
StVO eine Tempo-30-Zone zum Schutz der Wohnbe-
völkerung sowie der Fußgängerinnen und Fußgänger 
und Radfahrerinnen und Radfahrer angeordnet.
Soweit der Petent die Abstufung der von ihm be-
schriebenen Straßenabschnitte begehrt, hat das Land-
ratsamt zutreffend festgestellt, dass nach § 6 Absatz 1 
StrG eine Straße nur in die entsprechende Straßen-
gruppe aus § 3 Absatz 1 StrG umzustufen ist, wenn 
sich ihre Verkehrsbedeutung ändert. Nach dem Vor-
bringen des Petenten könnte sich aufgrund des tat-
sächlich erfolgten Zusammenwachsens von Elches-
heim und Illingen zu einer Gemeinde die Verkehrsbe-
deutung einzelner von ihm beschriebenen Streckenab-
schnitte geändert haben. Insofern könnten die Voraus-
setzungen für eine Umstufung möglicherweise entge-
gen der derzeitigen Auffassung des Landratsamtes 
vorliegen, weshalb das Regierungspräsidium das Land-
ratsamt gebeten hat, erneut zu prüfen, ob eine Abstu-
fung vorzunehmen ist. 
Allerdings wird selbst für den Fall, dass eine Abstu-
fung in dem vom Petenten begehrten Umfang erfolgen 
sollte, die vom Petenten begehrte Wirkung der Redu-
zierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten nicht 
automatisch eintreten können. Die zulässigen Höchst-
geschwindigkeiten für die einzelnen Verkehrsarten er-
geben sich nämlich aus den Regelungen der Straßen-
verkehrsordnung. Nach § 45 Absatz 1c StVO kann eine 
Tempo-30-Zonenregelung nicht in Bereichen außer-
halb der geschlossenen Ortschaft getroffen werden. 
Sollte für einzelne Streckenabschnitte, die der Kläger 
beschreibt, diese Voraussetzung nicht erfüllt sein, so 
steht die Anordnung einer Tempo-30- Zone im Ermes-
sen des Landratsamts. Es wird dieses nach den derzeiti-
gen Gegebenheiten ausüben und kann gerade nicht 
pauschal die Entscheidung von 1992 auf gegebenen-
falls umzustufende Streckenabschnitte anwenden.

Beschlussempfehlung:
Bezüglich der angestrebten Tempo-30-Re-
gelungen kann der Petition nicht abgeholfen 
werden. Bezüglich der begehrten Abstufung 
der Kreisstraßen K 3722 und K 3725 zu Ge-
meindestraßen wird die Petition insoweit für 
erledigt erklärt, als das Landratsamt gebeten 
wurde, eine Abstufung erneut zu prüfen.

Berichterstatterin: Neumann-Martin

Radfahrer vor (vgl. Allgemeine Verwaltungsvor-
schrift zur Straßenverkehrs-Ordnung – VwV-StVO – 
Rn. 38). Bei den betroffenen Straßen handele es sich 
weder um Straßen des überörtlichen Verkehrs, noch 
um anderweitige Durchgangs- oder Hauptverkehrs-
straßen. Gemäß der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zur StVO kämen nach Rn. 38 zu § 45 StVO 
Tempo-30-Zonen in Gewerbe- oder Industriegebieten 
zwar grundsätzlich nicht in Betracht. Die Formulie-
rung impliziere allerdings kein Verbot, sondern viel-
mehr werde grundsätzlich im juristischen Sprachge-
brauch zur Kennzeichnung von Grundsätzen verwen-
det, welche Ausnahmen zuließen. Aus Sicht der vor-
liegend beteiligten Fachbehörden überwögen die Ver-
kehrssicherheit aufgrund der starken Wohnnutzung 
des Gewerbegebietes die für das Landratsamt nicht 
erkennbaren Motive des Petenten für die Aberkennung 
der Zonenregelung. Zum einen sei der Petent kein An-
lieger der betroffenen Straße und zum anderen bringe 
er den durch das Gewerbegebiet bedingten Verkehr 
an anderer Stelle zur Geschwindigkeitsreduzierung 
vor. Sowohl der Wohnbevölkerung als auch dem 
Schutz der Fußgängerinnen und Fußgänger und Rad-
fahrerinnen und Radfahrer mit Querungsbedarf werde 
durch die Tempo-30-Zone Rechnung getragen.

Bewertung:

Für die begehrte Änderung von Tempo-30-Regelun-
gen auf den beschriebenen Straßenabschnitten der Ge-
meinde besteht kein Anlass. Wie das Verwaltungsge-
richt mit rechtskräftigem Urteil vom 7. März 2019 zu-
treffend festgestellt hat, folgen die derzeit geltenden 
zulässigen Höchstgeschwindigkeiten für die einzelnen 
Verkehrsarten der Anwendung der Regelungen der 
Straßenverkehrsordnung durch das Landratsamt. So-
fern das Landratsamt sein Ermessen hierbei nicht aus-
geübt hatte, was das Verwaltungsgericht veranlasst 
hatte, das vom Landratsamt vertretene Land zu ver-
pflichten, über den Antrag des Petenten auf Erlass 
 einer straßenverkehrsrechtlichen Anordnung zur be-
gehrten Tempo-30-Regelung neu zu entscheiden, so 
ist diese Entscheidung mit Bescheid vom 23. Juli 
2019 ergangen. Indem das Landratsamt diese Ent-
scheidung im Wesentlichen darauf stützt, dass die im 
vorliegenden Fall geringfügige Überschreitung der 
Lärmimmissionswerte nicht rechtfertigten, die priva-
ten Belange des Petenten über die Belange der Allge-
meinheit zu stellen, da dies zu einer erhöhten Beein-
trächtigung einer Vielzahl von Verkehrsteilnehmerin-
nen und Verkehrsteilnehmer und dem fließenden Ver-
kehr führen würde, hat es sein Ermessen unter Beach-
tung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit rechts-
fehlerfrei ausgeübt. Aller Wahrscheinlichkeit nach 
wird das Verwaltungsgericht in der anhängigen Klage 
zu demselben Ergebnis gelangen, weshalb der Petiti-
on bezüglich der Anordnung von Tempo-30-Regelun-
gen auf den beschriebenen Streckenabschnitten nicht 
stattgegeben werden kann.

Ebenso hat die Petition keine Aussicht auf Erfolg für 
die Aberkennung der Tempo-30-Zonenregelung im 
Gewerbegebiet. Hier überwiegt das öffentliche In-
teresse der Verkehrssicherheit aufgrund der starken 
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22. Petition 17/1235 betr. Aufenthaltstitel

Der Petent begehrt die Erteilung einer Duldung, wel-
che nicht an einen konkreten Abschiebetermin gebun-
den ist, sowie einen dauerhaften Aufenthalt im Bun-
desgebiet. Es wird vorgebracht, dass der Petent seit 
mehreren Jahren in Vollzeit arbeite. Außerdem läge 
einem Gerichtsurteil gegen den Petenten offensichtli-
che, gravierende Fehler zugrunde, weshalb ein Wie-
deraufgreifen des Verfahrens empfohlen werden müs-
se. Das Gericht habe zu Unrecht viel zu hohe Maß-
stäbe an den Petenten gesetzt.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben: 

Bei dem Petenten handelt es sich um einen 39-jähri-
gen nigerianischen Staatsangehörigen. Er reiste eige-
nen Angaben zufolge Ende Oktober 2017 in die Bun-
desrepublik Deutschland ein. Anfang November 2017 
stellte er einen Asylantrag. Dieser wurde Anfang De-
zember 2017 mit Bescheid des Bundesamtes für Mig-
ration und Flüchtlinge (BAMF) als unzulässiger 
Zweitantrag abgelehnt, da der Petent zuvor bereits in 
Italien einen Asylantrag gestellt hatte. Gegen diesen 
Bescheid erhob der Petent Ende Dezember 2017 Kla-
ge zum Verwaltungsgericht und stellte im Wege vor-
läufigen Rechtsschutzes einen Antrag auf Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung, welcher mit unanfecht-
barem Beschluss des zuständigen Verwaltungsge-
richts von Anfang März 2018 abgelehnt wurde. 
Vom BAMF wurden im März 2018 die Überstel-
lungsmodalitäten nach Italien übersandt. Für den 
Petenten war daraufhin sowohl im Juni als auch im 
August 2018 die Überstellung nach Italien vorgese-
hen. Zu beiden Terminen wurde der Petent nicht an 
der ihm zugewiesenen Unterkunft angetroffen. Beide 
Überstellungsversuche blieben daher erfolglos. 
Nach Ablauf der Überstellungsfrist Anfang Septem-
ber 2018 ging die Entscheidung über den Asylantrag 
des Petenten deshalb in das nationale Verfahren über. 
Infolgedessen wurde das den abgelehnten Zweitantrag 
betreffende Klageverfahren nach Erledigung des 
Rechtsstreits in der Hauptsache mit Beschluss vom 
Januar 2019 eingestellt. Das BAMF lehnte mit Be-
scheid von Ende Juli 2020 die Anträge auf Zuerken-
nung der Flüchtlingseigenschaft, Anerkennung als 
Asylberechtigten und subsidiären Schutz ab, stellte 
fest, dass zielstaatsbezogene Abschiebungsverbote nicht 
vorliegen und forderte den Petenten unter Androhung 
der Abschiebung nach Nigeria zur Ausreise auf. Ge-
gen diesen Bescheid erhob der Petent Anfang August 
2020 Klage zum Verwaltungsgericht. Die Klage wur-
de mit Urteil des zuständigen Verwaltungsgerichts 
von Ende Januar 2022 abgewiesen. Das Urteil ist seit 
Mitte März 2022 rechtskräftig. 
Der Petent wurde im April 2022 über seine Pass-
pflicht belehrt. Ende Juli 2022 wurde ein gültiger ni-
gerianischer Reisepass des Petenten bei der Auslän-
derbehörde abgegeben.
Seit seiner Einreise ging der Petent immer wieder 
kurzzeitigen Beschäftigungen als Hilfskraft in Voll-
zeit nach. Seit August 2021 arbeitet er als Lager- und 

21. Petition 17/1128 betr. Forderung der AOK

Der Petent bestreitet, für die Verletzungen eines Ver-
sicherten der AOK Baden-Württemberg verantwort-
lich zu sein. Er möchte deshalb auch nicht für die Be-
handlungskosten aufkommen müssen und bittet den 
Petitionsausschuss um Unterstützung.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben: 

Die AOK Baden-Württemberg verlangte vom Peten-
ten Schadensersatz in Höhe von 1 465,15 Euro für 
entstandene Heilbehandlungskosten eines ihrer Ver-
sicherten, die aus einer vom Petenten vorsätzlich be-
gangenen Körperverletzungshandlung entstanden sind.

Nachdem der Petent die Zahlung abgelehnt hatte, 
machte die AOK Baden-Württemberg die Forderung 
gerichtlich geltend.

Das Amtsgericht entschied mit Urteil vom 9. Novem-
ber 2021, dass die Klage sowohl hinsichtlich der Haf-
tung als auch hinsichtlich der Kausalität begründet sei 
und verurteilte den Petenten zur Zahlung von Scha-
densersatz.

Der Petent legte gegen dieses Urteil Berufung ein, die 
vom Landgericht jedoch mit Beschluss vom 17. März 
2022 verworfen wurde. Das erstinstanzliche Urteil ist so-
mit rechtskräftig. Die Forderung der AOK Baden-Würt-
temberg wurden daraufhin vom Petenten beglichen.

Rechtliche Würdigung: 

Das Amtsgericht sowie das Landgericht haben festge-
stellt, dass der Petent für die Verletzungen des Ver-
sicherten der AOK Baden-Württemberg verantwort-
lich und somit schadensersatzpflichtig ist. Er wurde 
rechtskräftig verurteilt, der AOK Baden-Württemberg 
1 465,15 Euro nebst Zinsen zu zahlen. Es wurde zu-
dem festgestellt, dass die Haftung des Petenten auf 
 einer vorsätzlich begangenen unerlaubten Handlung 
beruht. Der Anspruch der AOK Baden-Württemberg 
beruht auf § 823 Absatz 1 BGB in Verbindung mit § 116 
Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X). In § 116 SGB 
X ist geregelt, dass ein auf anderen gesetzlichen Vor-
schriften beruhender Anspruch auf Ersatz eines Scha-
dens auf den Versicherungsträger oder Träger der 
Eingliederungshilfe oder der Sozialhilfe übergeht, so-
weit dieser aufgrund des Schadensereignisses Sozial-
leistungen zu erbringen hat, die der Behebung eines 
Schadens der gleichen Art dienen und sich auf den-
selben Zeitraum wie der vom Schädiger zu leistende 
Schadensersatz beziehen.

Die Forderung der AOK Baden-Württemberg gegen-
über dem Petenten auf Zahlung der Heilbehandlungs-
kosten ist auf der Grundlage der Urteile und unter 
Beachtung der Regeln der Gewaltenteilung nicht zu 
beanstanden.

Beschlussempfehlung: 

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Neumann-Martin
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enthG. Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 25 Absatz 3 AufenthG scheidet daher aus.
§ 25 Absatz 4 AufenthG findet ausschließlich auf nicht 
vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer Anwendung. 
Der Petent ist jedoch vollziehbar ausreisepflichtig.
Dem Personenkreis, dem eine Aufenthaltsgewährung 
nach § 25a AufenthG eröffnet ist, gehört der Petent nicht 
an, da er mit einem Alter von 39 Jahren nicht mehr als 
Jugendlicher oder Heranwachsender anzusehen ist. 
Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b 
AufenthG scheitert bereits an der geforderten Min-
destaufenthaltsdauer von acht Jahren.
Die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25 Ab-
satz 5 AufenthG kommt ebenfalls nicht in Betracht. 
Nach § 25 Absatz 5 AufenthG kann eine Aufenthalts-
erlaubnis erteilt werden, wenn die Ausreise aus recht-
lichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist. Eine 
Unmöglichkeit der Ausreise im Sinne des § 25 Ab-
satz 5 AufenthG, die sowohl die Abschiebung als 
auch die freiwillige Ausreise umfasst, liegt im Ergeb-
nis nicht vor.
Eine Rückführung wäre aus tatsächlichen Gründen 
unmöglich, wenn Rückreisedokumente nicht vorlie-
gen oder nicht beschafft werden können. Für den Pe-
tenten liegt jedoch ein gültiger Reisepass vor.
Rechtliche Abschiebungshindernisse aufgrund des 
Schutzes von Ehe und Familie gemäß Artikel 6 Grund-
gesetz (GG) und des Privatlebens gemäß Artikel 8 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) 
liegen ebenfalls nicht vor. Es liegen im Bundesgebiet 
keine durch Artikel 6 GG und Artikel 8 EMRK ge-
schützten familiären Bindungen vor.
Der Petent hat auch keine schützenswerten sozialen 
Bindungen im Sinne des Artikels 8 EMRK. Der Schutz-
bereich des Artikels 8 EMRK erfasst die sozialen Bin-
dungen eines Ausländers grundsätzlich nur auf der 
Grundlage eines rechtmäßigen Aufenthalts und eines 
schutzwürdigen Vertrauens auf den Fortbestand des 
Aufenthalts. Da dem Petenten ausschließlich asylver-
fahrensrechtliche Aufenthaltsgestattungen und Duldun-
gen erteilt worden sind, wurde ihm zu keiner Zeit ein 
Aufenthaltsrecht eingeräumt, das ein berechtigtes Ver-
trauen auf dessen Fortbestand hätte begründen können.
Auch im Übrigen kommt für den Petenten ein Schutz 
gemäß Artikel 8 EMRK aufgrund einer etwaigen tief-
greifenden Verwurzelung im Bundesgebiet und gleich-
zeitiger Entwurzelung im Heimatland nicht in Be-
tracht. Der Petent reiste erst im Alter von 34 Jahren in 
die Bundesrepublik Deutschland ein und hat damit die 
überwiegende Zeit seines Lebens, vor allem die be-
sonders prägende Zeit der Kindheit und Jugend, in 
seinem Heimatland verbracht. Der Petent erklärte in 
seiner Anhörung im Asylverfahren, dass er in Nigeria 
zehn Jahre lang die Schule besucht und im Anschluss 
als Schweißer gearbeitet habe. Ihm ist eine Rückkehr 
und Reintegration dort möglich und zumutbar. 
Weitere Rechtsgrundlagen, die dem Petenten einen 
legalen Verbleib im Bundesgebiet ermöglichen könn-
ten, sind nicht ersichtlich.

Produktionshelfer in Vollzeit und sichert so seit Sep-
tember 2021 seinen Lebensunterhalt. Zuvor hatte er 
für den Zeitraum Mai 2018 bis August 2021 Leistun-
gen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Le-
bensunterhalt, Unterkunft und Krankheitskosten er-
halten. 

Der Petent wurde laut Auszug aus dem Bundeszent-
ralregister vom Juni 2022 im August 2018 wegen un-
erlaubter Einreise ohne Pass in Tateinheit mit uner-
laubtem Aufenthalt ohne Pass zu einer Geldstrafe von 
30 Tagessätzen verurteilt. Im September 2020 wurde 
er wegen Beleidigung in zwei Fällen – in einem Fall 
in Tateinheit mit Bedrohung – zu einer Geldstrafe von 
40 Tagessätzen verurteilt. 

Darüber hinaus wurde gegen den Petenten zu ver-
schiedenen Zeitpunkten im November und Dezember 
2018 wegen gemeinschaftlich begangenen gefährli-
chen Körperverletzungen ermittelt. Die Ermittlungen 
wurden jedoch eingestellt. Ebenso wurde ein Ermitt-
lungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung 
durch lebensgefährdende Behandlung (Tatgeschehen 
vom Dezember 2019) eingestellt. Darüber hinaus ver-
stieß der Petent im März 2018 gegen die ihm aufer-
legte räumliche Beschränkung. Dies hatte ein Ord-
nungswidrigkeitenverfahren zur Folge.

Rechtliche Würdigung: 

In der Duldung des Petenten ist vermerkt, dass sie mit 
Bekanntgabe eines Abschiebungstermins erlischt. Die 
Duldung stellt in rechtlicher Hinsicht die vorüberge-
hende Aussetzung der Vollstreckung der vollziehba-
ren Ausreisepflicht dar. Die Duldung dispensiert nicht 
dauerhaft von der Pflicht zur Ausreise. 

Der Petent ist, nachdem sein Asylantrag abgelehnt 
wurde, vollziehbar zur Ausreise aus dem Bundesge-
biet verpflichtet. Duldungsgründe liegen nicht vor.

Die Erteilung einer Beschäftigungsduldung gemäß  
§ 60d Aufenthaltsgesetz (AufenthG) kommt für den Pe-
tenten nicht in Betracht. Der Betroffene wurde zuletzt 
mit Urteil von September 2020 rechtskräftig zu einer 
Geldstrafe wegen Beleidigung in zwei Fällen, in ei-
nem Fall in Tateinheit mit Bedrohung, verurteilt. Die 
Erteilung einer Beschäftigungsduldung scheitert so-
mit bereits an der entsprechenden Voraussetzung des 
§ 60d Absatz 1 Nummer 7 AufenthG.

Der Petent kann auch kein asylunabhängiges Auf-
enthaltsrecht erhalten. Der Asylantrag des Petenten 
wurde bestandskräftig abgelehnt. Ihm kann daher vor 
der Ausreise – außer im Falle eines Anspruchs – nur 
ein Aufenthaltstitel nach Maßgabe des Abschnitts 5 
des Aufenthaltsgesetzes erteilt werden (§ 10 Absatz 3 
Satz 1, Satz 3 AufenthG).

Der Petent verwirklicht jedoch erkennbar keinen An-
spruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels.

Im Hinblick auf die Erteilung einer Aufenthaltserlaub-
nis nach § 25 Absatz 3 AufenthG besteht eine Bin-
dungswirkung an die bestandskräftigen – negativen – 
Feststellungen des BAMF über das Vorliegen von 
Abschiebungsverboten nach § 60 Absatz 5 und 7 Auf-
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anlage des Gebäudes in Anspruch genommen, sodass 
lediglich eine Tiefe von circa 1,3 Metern unbebaut 
bleibt. Den Bauherren wurde von der unteren Bau-
rechtsbehörde erläutert, dass sofern keine anderweiti-
ge Lösung erreicht wird, ein Rückbau der bereits aus-
geführten Treppe bis auf die Breite von 2,5 Metern 
ausgehend von der Grundstücksgrenze erfolgen muss. 
Sie teilten im Gespräch mit, dass Kontakt zu allen Be-
teiligten aufgenommen werde, um eine einvernehm-
liche Lösung zu erzielen. Es wurden nach Kenntnis-
stand der unteren Baurechtsbehörde zwischenzeitlich 
von beiden Parteien Rechtsanwaltskanzleien beauftragt, 
um eine privatrechtliche Lösung herbeizuführen.
Dem Petenten wurde nach einer durchgeführten Orts-
besichtigung durch die untere Baurechtsbehörde mit-
geteilt, dass die 2,5 Meter freizuhaltende Fläche durch 
das Vorhaben eingehalten würden. Diese Fehlein-
schätzung der Örtlichkeit wurde nach Angaben der 
unteren Baurechtsbehörde im weiteren Schriftverkehr 
revidiert.

Rechtliche Würdigung:

Der Petent hat keinen Anspruch darauf, dass die Bau-
rechtsbehörde die Überbauung der streitigen Fläche 
verhindert.
Die Baurechtsbehörden haben nach § 47 Absatz 1 
Landesbauordnung (LBO) darauf zu achten, dass die 
baurechtlichen Vorschriften sowie die anderen öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften über die Errichtung und 
den Abbruch von Anlagen und Einrichtungen einge-
halten werden. Sie haben im Rahmen dieser Aufgaben 
diejenigen Maßnahmen zu treffen, die nach pflicht-
gemäßem Ermessen erforderlich sind. Ein Anspruch 
eines Nachbarn auf baurechtliches Einschreiten be-
steht dabei nur, wenn ein gegen eine zu prüfende ge-
setzliche Norm, die gerade zum Schutz des Nachbarn 
bestimmt ist, verstoßen wird.
Der Überbauung der streitigen Fläche stehen jedoch 
keine öffentlich-rechtlichen, nachbarschützenden Vor-
schriften entgegen. Insbesondere die bestehende Grund-
dienstbarkeit stellt keine von der Baurechtsbehörde zu 
prüfende öffentlich-rechtliche Vorschrift dar. Gemäß 
§ 58 Absatz 3 LBO ergeht die Baugenehmigung un-
beschadet privater Rechte Dritter.
Auch aus der in der Baugenehmigung enthaltenen 
 Nebenbestimmung erwächst dem Petenten kein An-
spruch auf behördliches Einschreiten, weil dieser Auf-
lage keine nachbarschützende Norm zugrunde liegt. 
Die Entscheidung der unteren Baurechtsbehörde, zu-
nächst nicht hoheitlich gegen die Bauherren wegen 
der verletzten Nebenbestimmung vorzugehen, ist nicht 
zu beanstanden. Gemäß § 64 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 
Nummer 3 Buchstabe a LBO kann die Baurechtsbe-
hörde die Einstellung von Arbeiten anordnen, wenn 
Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften errichtet werden, insbesondere, wenn bei 
der Ausführung eines Vorhabens von der erteilten 
Baugenehmigung abgewichen wird. Das insofern er-
öffnete Ermessen erlaubt der unteren Baurechtsbehör-
de neben der Auswahl verhältnismäßiger Maßnahmen 
(Auswahlermessen) auch die Entscheidung, ob sie ge-

Soweit mit der Petition ein Wiederaufgreifen des ver-
waltungsgerichtlichen Verfahrens gefordert wird, ist 
eine Überprüfung der abgewiesenen Klage des Ver-
waltungsgerichts im Petitionsverfahren nicht möglich. 
Richter sind nach dem Grundgesetz und der Verfas-
sung des Landes Baden-Württemberg unabhängig und 
nur dem Gesetz unterworfen. Eine Überprüfung kann 
allein durch die im Instanzenzug übergeordneten Ge-
richte erfolgen, soweit ein Beteiligter von einem statt-
haften Rechtsbehelf in zulässiger Weise Gebrauch ge-
macht hat.

Beschlussempfehlung: 

Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatterin: Neumann-Martin

23. Petition 17/1262 betr. Grunddienstbarkeit

Der Petent fordert die baurechtliche Durchsetzung einer 
zugunsten seines Grundstücks eingetragenen Grund-
dienstbarkeit. Er beschwert sich darüber, dass die un-
tere Baurechtsbehörde anlässlich einer diesbezüglich 
unzulässigen Bebauung auf dem Nachbargrundstück 
bislang keinen Baustopp verhängt hat. 

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Der Petent ist Eigentümer eines Grundstücks, zu des-
sen Gunsten eine Grunddienstbarkeit besteht, die das 
Recht festschreibt, einen Abwasserkanal in einen ge-
nauer bestimmten Bereich des Nachbargrundstücks 
(maximal 2,5 Meter an der Grundstücksgrenze ent-
lang) einzulegen, und den Eigentümer des Nachbar-
grundstücks verpflichtet, diesen Grundstücksstreifen 
grundsätzlich nicht zu bebauen. Der für das Gebiet 
geltende Bebauungsplan trifft an dieser Stelle keine 
entsprechende Festsetzung über eine mit Leitungs-
recht zu belastende Fläche.

Auf dem streitgegenständlichen Nachbargrundstück 
hat die untere Baurechtsbehörde am 14. August 2018 
die Genehmigung zur Errichtung eines Doppelhauses 
erteilt. Diese enthält eine Auflage, die auf die einge-
tragene Grunddienstbarkeit verweist und festlegt, dass 
dieser Streifen nicht überbaut werden darf. Hinsicht-
lich der in diesem Bereich geplanten Außenanlagen 
und vor allem auch der Treppenanlage wird darauf 
verwiesen, dass diese so zu planen sind, dass das Lei-
tungsrecht nicht beeinträchtigt wird. Ferner enthält 
die Auflage die Empfehlung sich vor der Ausführung 
mit dem städtischen Eigenbetrieb für Stadtentwässe-
rung abzustimmen.

Der Petent wurde im Baugenehmigungsverfahren als 
Angrenzer beteiligt. Seine hierbei erhobenen Einwen-
dungen, auch in Bezug auf das Leitungsrecht, wurden 
zurückgewiesen. Widerspruch wurde nicht erhoben.

Bei der Bauausführung wurde ein Teil der laut Grund-
dienstbarkeit freizuhaltenden Fläche für die Treppen-
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ledigung eingetreten. Zuvor hatte das Regierungsprä-
sidium zugesichert, die Petentin für den Fall des Ob-
siegens im Hauptsacheverfahren in den Schuldienst 
des Landes Baden-Württemberg zu übernehmen. Die 
Kosten des Verfahrens wurden der Petentin auferlegt. 
Derzeit sind ein von ihr beim Regierungspräsidium 
erhobener Widerspruch und eine Klage auf Einstel-
lung anhängig.
Aus Anlass der Petition hat das Regierungspräsidium 
geprüft, ob eine Abordnung mit dem Ziel der Verset-
zung bei Vorliegen der persönlichen Eignung möglich 
ist. Die Bezirksregierung in Nordrhein-Westfalen hat 
per Mail am 1. September 2022 mitgeteilt, dass sie 
mit einer Abordnung für die Dauer von sechs Mona-
ten (vom 1. Februar 2023 bis 31. Juli 2023) mit dem 
Ziel der Versetzung einverstanden wäre. Das Regie-
rungspräsidium ist bereit, die Petentin auf diesem 
Weg zunächst probeweise und bei Vorliegen der per-
sönlichen Eignung auch dauerhaft in den Schuldienst 
des Landes Baden-Württemberg aufzunehmen.

Beschlussempfehlung:
Die Petition wird für erledigt erklärt.

Berichterstatterin: Neumann-Martin

25. Petition 17/1426 betr. Justizvollzug

Der Petent beanstandet die Anordnung einer vierzehn-
tägigen Quarantäne aufgrund seiner Coronainfektion 
(1.), den Besuch eines Ruhestandsbeamten in der 
Justizvollzugsanstalt, bei welchem er sich – beim ge-
meinsamen Kuchenessen – mit dem Coronavirus infi-
ziert habe (2.), sowie die Temperatur in seinem Haft-
raum (3.). 

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben: 

Zu 1.:

Der Petent wurde am 2. August 2022 mittels eines 
Antigen-Schnelltests positiv auf das Coronavirus ge-
testet. Das Ergebnis wurde durch eine spätere PCR-
Testung bestätigt.
Abweichend von der Darstellung des Petenten wurde 
nach Maßgabe der medizinischen Abteilung der Jus-
tizvollzugsanstalt lediglich eine zehntägige Quaran-
täne bis zum 12. August 2022 angeordnet. Die Vor-
gehensweise der Isolation von positiv getesteten Ge-
fangenen erfolgt in Rücksprache mit dem zuständigen 
Gesundheitsamt. Über den Zeitraum der Quarantäne 
war die medizinische Versorgung des Petenten ge-
währleistet.

Zu 2.:

Entgegen dem schriftlichen Petitionsvorbringen geht 
die Infektion des Petenten nicht auf ein etwaiges Fehl-
verhalten von Vollzugsbediensteten im Zusammen-

genüber den Bauherren überhaupt hoheitlich tätig 
wird (Entschließungsermessen). Fehler in der Ermes-
sensabwägung sind nicht ersichtlich. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Neumann-Martin

24.  Petition 17/1331 betr. Versetzung in den Schul-
dienst des Landes Baden-Württemberg

Die Petentin möchte in den Schuldienst des Landes 
Baden-Württemberg versetzt oder abgeordnet werden. 

Sie ist Studienrätin im Schuldienst des Landes Nord-
rhein-Westfalen und dort an einem Gymnasium be-
schäftigt. Am 25. August 2017 wurde sie unter Beru-
fung in das Beamtenverhältnis auf Probe zur Studien-
rätin ernannt und in den Schuldienst des Landes Nord-
rhein-Westfalen eingestellt. Ihre Ernennung zur Be-
amtin auf Lebenszeit erfolgte am 9. September 2021.

Im Frühjahr 2022 bewarb sich die Petentin im schul-
bezogenen Stellenausschreibungsverfahren auf eine 
zum Beginn des Schuljahres 2022/23 ausgeschriebe-
ne Stelle an einer beruflichen Schule im Landkreis X 
(Baden-Württemberg) und wurde von der Schule vor-
geschlagen. Daraufhin teilte das Regierungspräsidium 
ihr mit Schreiben vom 31. März 2022 mit, dass sie 
vorbehaltlich der erforderlichen persönlichen Voraus-
setzungen unter Berufung in das Beamtenverhältnis 
auf Probe bzw. falls breits vorliegend auf Lebenszeit 
zum 1. August 2022 an dieser Schule eingestellt wer-
den könne. Während des Versetzungsverfahrens er-
gaben sich beim Regierungspräsidium nach Einsicht 
in die Personalakte Zweifel an der persönlichen und 
fachlichen Eignung der Petentin. Dies teilte das Re-
gierungspräsidium der Petetin am 20. Mai 2022 mit 
und zog das Einstellungsangebot zurück.

Am 24. Mai 2022 verfügte die Bezirksregierung in 
Nordrhein-Westfalen die Versetzung der Lehrkraft in 
den Schuldienst des Landes Baden-Württemberg zum 
1. August 2022. Ein Einverständnis des zuständigen Re-
gierungspräsidiums in Baden-Württemberg lag nicht 
vor.

Die Versetzungsverfügung vom 24. Mai 2022 steht 
daher im Widerspruch zu § 15 Absatz 3 Gesetz zur 
Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beam-
ten der Länder (Beamtenstatusgesetz – BeamtStG). Die 
Einverständniserklärung des aufnehmenden Dienst-
herrn ist materiell-rechtlich zwingend erforderliche 
Wirksamkeitsvoraussetzung der landesübergreifenden 
Versetzungsverfügung des abgebenden Dienstherrn.

In einem von der Petentin angestrengten Verfahren 
des einstweiligen Rechtsschutzes, mit dem sie das 
Ziel verfolgte, die Stelle an der Schule im Landkreis 
X (Baden-Württemberg) bis zum Abschluss des Ver-
setzungsverfahrens vorläufig nicht zu besetzen, ist Er-
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26.  Petition 17/1549 betr. Grundsteuerreform; Er-
hebung der Daten im Wege der Amtshilfe

Der Petent vertritt die Auffassung, dass der Steuer-
verwaltung und den Kommunen alle für die Grund-
steuerreform erforderlichen Daten bereits vorliegen 
würden. Folglich sei es nicht notwendig, dass die Bür-
gerinnen und Bürger die Daten mittels Feststellungs-
erklärungen an die Finanzämter übermitteln müssten. 
Vielmehr könnten die Daten im Wege der Amtshilfe 
zwischen den Behörden erhoben werden. Aus Sicht 
des Petenten bestehe ferner keine Pflicht zur Abgabe 
der Feststellungserklärung.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben: 

Nach § 22 Absatz 1 Landesgrundsteuergesetz (LGrStG) 
haben alle steuerpflichtigen Personen Erklärungen zur 
Feststellung der Grundsteuerwerte für den Hauptfest-
stellungszeitpunkt abzugeben, wenn sie hierzu durch 
die Finanzbehörde aufgefordert werden. Die Finanz-
verwaltung des Landes hat alle steuerpflichtigen Per-
sonen am 30. März 2022 mittels öffentlicher Bekannt-
machung zur Abgabe einer Erklärung zur Feststellung 
der Grundsteuerwerte aufgefordert. Diese sind daher 
zur Abgabe einer Feststellungserklärung verpflichtet. 
Die Erklärung zur Feststellung des Grundsteuerwerts 
für den Hauptfeststellungszeitpunkt 1. Januar 2022 
muss gemäß § 22 Absatz 6 Satz 1 LGrStG grundsätz-
lich nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch 
Datenfernübertragung übermittelt werden. In begrün-
deten Ausnahmefällen kann die Feststellungserklä-
rung jedoch auch in Papierform abgegeben werden  
(§ 22 Absatz 6 Sätze 2 und 3 LGrStG in Verbindung 
mit § 150 Absatz 8 Abgabenordnung). Dies ist der Fall, 
wenn die technischen Voraussetzungen für die elek-
tronische Datenübermittlung nicht vorliegen und die 
Beschaffung dieser mit einem nicht unerheblichen fi-
nanziellen Aufwand verbunden ist oder die betroffene 
Person nach ihren individuellen Kenntnissen und Fä-
higkeiten nicht in der Lage ist, ELSTER zu nutzen. 
Das heißt, wer seine Grundsteuererklärung nicht elek-
tronisch abgeben kann, muss das auch nicht tun. Wer 
dagegen über die technische Ausstattung und die per-
sönlichen Fähigkeiten verfügt, die Erklärung elektro-
nisch abzugeben, ist dazu auch verpflichtet.
Bei der Entscheidung zur Befreiung von der Ver-
pflichtung zur elektronischen Abgabe gilt eine groß-
zügige Verwaltungspraxis. Die Betroffenen können seit 
Juli 2022 einen entsprechenden Papiervordruck beim 
jeweils zuständigen Finanzamt abholen. Bei Bedarf 
versenden die Finanzämter auch PDF-Formulare.
Der Petent trägt keine Umstände vor, nach denen ihm 
eine elektronische Abgabe nicht möglich wäre, sodass 
eine abschließende Beurteilung dieser Frage nicht 
möglich ist. Falls solche Umstände vorliegen, sollte er 
diese direkt beim zuständigen Finanzamt vorbringen.
Die Kommunen sind auf die Einnahmen aus der 
Grundsteuer zur Aufrechterhaltung der kommunalen 
Leistungen angewiesen. Der Gesetzgeber hat sich im 
Landesgrundsteuergesetz daher für ein Verfahren ent-
schieden, das diese Einnahmen unter keinen Umstän-

hang mit dem Besuch eines ehemaligen Bediensteten 
der Justizvollzugsanstalt in der Justizvollzugsanstalt 
zurück. Denn ein Kontakt des Petenten zu dem in der 
Petition benannten ehemaligen Bediensteten hat vor 
der Infektion nicht stattgefunden.
Dementsprechend hat der Petent, welcher der deut-
schen Sprache nicht mächtig ist, im Rahmen einer 
Anhörung durch den zuständigen Vollzugsleiter im 
Beisein eines Übersetzers Folgendes erklärt:
„Ich hatte Corona und war in Quarantäne. Ich will 
mich wegen der Quarantäne beschweren. Ob das et-
was mit Herrn A zu tun hat weiß ich aber nicht. Der B 
hat das geschrieben, ich weiß nicht, was da steht. [Auf 
Vorhalt, dass in der Petition geschrieben stehe, dass er 
gemeinsam mit Herrn A Kuchen gegessen habe:] Das 
stimmt nicht, ich habe Herrn A noch einmal kurz ge-
sehen und er hat mich aus der Ferne gegrüßt. Ich habe 
gesehen, dass er Kuchen dabeihatte, der war aber für 
das Personal. […]“
Die Bediensteten der Torwache der Justizvollzugsan-
stalt wurden im Hinblick auf den nicht mehr vollstän-
dig nachvollziehbaren Anlass des Besuchs des ehe-
maligen Bediensteten der Justizvollzugsanstalt noch 
einmal vorsorglich durch den Leiter der Justizvoll-
zugsanstalt daran erinnert, dass der Zutritt ehemaliger 
Vollzugsbediensteter grundsätzlich vorheriger An-
meldung und der Beachtung der für Fremdpersonen 
geltenden pandemiebedingten Zutrittsbeschränkungen 
bedarf.

Zu 3.:

Bezüglich der Wärmebelastung der Gefangenen in 
den Hafträumen der Justizvollzugsanstalt im Sommer 
lagen keine für die Gefangenen unzumutbaren Unter-
bringungsbedingungen vor. Insbesondere bestand kein 
medizinischer Handlungsbedarf.
Alle Hafträume verfügen über ein Waschbecken mit 
Kaltwasseranschluss. Zwar konnte – aufgrund der be-
stehenden Infektionsgefahr – die übliche Praxis, an sehr 
heißen Sommertagen die Versorgungs- und Kommu-
nikationsklappen in den Haftraumtüren zu öffnen, um 
eine bessere Durchlüftung der Hafträume zu errei-
chen, beim Petenten nicht umgesetzt werden. Möglich 
ist allerdings der Bezug eines Ventilators, welcher 
ebenfalls zur Verbesserung der Luftzirkulation einge-
setzt werden kann.
Das Vorgehen der Justizvollzugsanstalt ist nicht zu 
beanstanden.

Beschlussempfehlung:
Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Neumann-Martin
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kann es bei der Berechnung der zu zahlenden Grund-
steuer auch bessergestellt werden.

Die Grundsteuer ist eine unerlässliche Einnahme-
quelle für Städte und Gemeinden. Bei der Ausarbei-
tung der Pläne zur Umsetzung der Grundsteuerreform 
war es oberste Prämisse, dass diese Einnahmequelle 
für die Kommunen nicht gefährdet wird. Es ist da-
her unabdingbar, bis Mitte 2024 für alle Grundstücke 
Grundsteuerwerte festzustellen und Grundsteuermess-
beträge festzusetzen. Zuverlässig kann das aus den 
oben genannten Gründen nur auf der Grundlage von 
Feststellungserklärungen erfolgen. Diese Grundent-
scheidung musste bereits bei der Konzeption des Ver-
fahrens in 2020 getroffen werden; einem Zeitpunkt, 
zu dem mangels Gesetzes noch gar nicht final fest-
stand, welche Daten konkret für die Grundsteuerbe-
rechnung herangezogen werden würden.

In der Sitzung des Petitionsausschusses am 30. No-
vember 2022 wurde ein aus der Mitte des Ausschus-
ses gestellter Antrag, der Petition abzuhelfen, bei 
zwei Ja-Stimmen abgelehnt. Sodann beschloss der Pe-
titionsausschuss mehrheitlich, dass der Petition nicht 
abgeholfen werden kann.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Salomon

27. Petition 17/1243 betr. Steuerangelegenheit

Der Petent begehrt weiterhin für sich und seine Ehe-
frau die Anerkennung der unbeschränkten Steuer-
pflicht in Deutschland, damit das Finanzamt die Ehe-
leute für die Jahre 2019 und 2020 als unbeschränkt 
steuerpflichtig veranlagt. Er begehrt zudem Einsicht 
in seine beim Finanzamt geführten Steuerakten. Des 
Weiteren bittet er, aus seiner Sicht vorsätzliches Fehl-
verhalten des Finanzamts in Form von Unterschlagung, 
Unterstellung und Unwahrheiten gegenüber dem Peti-
tionsausschuss zu bewerten.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Auf die Entscheidung zur Petition 17/307 (vgl. Druck-
sache 17/2193 lfd. Nr. 32) wird Bezug genommen. 
Der Sachverhalt ist um folgende zwischenzeitliche 
Entwicklungen zu ergänzen:

Unbeschränkte Einkommensteuerpflicht für 2019 und 
2020

Das Finanzamt hat eine Einkommensteuerveranlagung 
des Petenten und seiner Ehefrau als unbeschränkt Steu-
erpflichtige für 2019 und 2020 zu Recht abgelehnt. 
Denn die Eheleute hatten in diesen Jahren weder einen 
Wohnsitz (§ 8 Abgabenordnung – AO) noch einen ge-
wöhnlichen Aufenthalt (§ 9 AO) in Deutschland.

den in Gefahr bringt. Gleichwohl hat die Landesregie-
rung die Grundsteuer so gestaltet, dass die Bürgerin-
nen und Bürger im Land so wenig Aufwand wie mög-
lich haben. Zur Unterstützung der Erklärungsabgabe 
stellt die Steuerverwaltung zahlreiche Informationen, 
umfangreiche Anleitungen und Hilfen bereit. Hierzu 
zählt auch ein Erklärvideo.

Der Gedanke, darüber hinaus die an verschiedenen 
Stellen vorhandenen Daten miteinander zu verknüp-
fen und für eine „vollmaschinelle“ Grundsteuerreform 
zu nutzen, ist in der Tat naheliegend. Das Ministerium 
für Finanzen hat das daher auch als Erstes geprüft. 
Leider ist eine „vollmaschinelle“ Grundsteuerreform 
nicht umsetzbar: 

–  Die vergangene Hauptfeststellung – für den mittler-
weile als verfassungswidrig erklärten Einheitswert 
– liegt mehr als 50 Jahre zurück. Bei der nun an-
stehenden Hauptfeststellung wird die vorhandene 
Datenlage überprüft.

–  Die Finanzämter brauchen für die Bewertung der 
Grundstücke vollständige und zuverlässige Daten. 
Diese liegen elektronisch zwar teilweise schon vor, 
aber nicht so umfassend, dass sie vollautomatisch 
und korrekt bearbeitet werden können. Beispiels-
weise sind die Grundbucheinträge nicht immer ak-
tuell, wenn etwa das Grundbuch nach einem Erb-
fall nicht berichtigt wurde.

–  Der elektronische Bestand der Bodenrichtwerte 
liegt auch heute immer noch nicht vollständig vor, 
sondern wird teilweise noch von den Gutachteraus-
schüssen aufgebaut. Zudem musste bei der Kon-
zeption des Verfahrens die Möglichkeit berück-
sichtigt werden, dass ein Gutachterausschuss seine 
Bodenrichtwerte nicht rechtzeitig digital an die Fi-
nanzverwaltung liefern kann, sie aber wie bisher 
gegebenenfalls im Internetauftritt der Kommune 
oder in Papierform vor Ort bereitstellt. Dann ist zwar 
eine Erklärungsabgabe möglich, aber eben keine 
automatische Datenübernahme.

–  Außerdem liegen diese und alle weiteren Daten, die 
erforderlich wären, nicht in einer Form vor, die die 
Steuerverwaltung unmittelbar nutzen könnte. Sie 
müssen zuerst in steuerlich nutzbare Datensätze 
überführt werden. Für ein rein maschinelles Ver-
fahren müssen auch alle Sonder- und Ausnahme-
fälle detailliert beschrieben werden. Zur Umsetzung 
sind dann entsprechend aufwendige Programme 
 erforderlich. Dies ist im Bund-Länder-Vorhaben 
KONSENS bereits in Arbeit, wird aber aufgrund 
der Komplexität erst in einigen Jahren zur Verfü-
gung stehen. Wahrscheinlich kann jedoch bei der 
zweiten Hauptfeststellung zum 1. Januar 2029 auf ei-
ne Erklärung der Bodenrichtwerte verzichtet werden.

–  Manche Angaben sind der Steuerverwaltung bis-
lang auch gar nicht bekannt, weil sie nun wegen 
des Landesgrundsteuergesetzes komplett neu erho-
ben werden. Zum Beispiel muss jetzt zum ersten 
Mal angegeben werden, ob ein Grundstück über-
wiegend zu Wohnzwecken genutzt wird. Nur dann 
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ten hätte, ergäbe sich daraus kein zeitlich zusammen-
hängender Aufenthalt von mehr als sechs Monaten. 
Denn der Petent hätte sich danach zusammenhängend 
nie länger als 130 Tage in Deutschland aufgehalten.

Damit sind die Anwesenheitszeiten der Petenten im 
Inland als Besuchsaufenthalte zu qualifizieren. Da der 
Petent und seine Ehefrau in den Jahren 2019 und 2020 
weder einen Wohnsitz noch einen gewöhnlichen Auf-
enthalt in Deutschland haben, sind sie nicht unbe-
schränkt einkommensteuerpflichtig.

Antrag auf Akteneinsicht

Kein Anspruch auf Akteneinsicht nach Artikel 15 
DSGVO

Das Finanzamt hat den Antrag des Petenten auf Ak-
teneinsicht, soweit er auf Artikel 15 DSGVO gestützt 
wurde, zu Recht abgelehnt.

Nach Artikel 15 Absatz 1 DSGVO haben betroffene 
Personen das Recht auf eine Bestätigung, ob perso-
nenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der 
Fall, so besteht ein Recht auf Auskunft über diese 
personenbezogenen Daten und weitere in Artikel 15 
Absatz 1 DSGVO genannte Informationen. Das Aus-
kunftsrecht soll den betroffenen Personen die Wahr-
nehmung weiterer in der DSGVO eingeräumter Rech-
te ermöglichen, etwa des Rechts auf Berichtigung 
oder des Rechts auf Löschung.

In welcher Form die Auskunft erteilt werden soll, ist 
in Artikel 15 Absatz 1 DSGVO nicht geregelt: Das Fi-
nanzamt kann daher die Form der Auskunftserteilung 
nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmen (§ 32d Ab-
satz 1 AO). Die Akteneinsicht ist lediglich eine von 
mehreren möglichen Formen der Auskunft. Die Art 
der Auskunftserteilung wird durch Artikel 15 Absatz 1 
DSGVO jedoch nicht geregelt, sodass hieraus allein 
kein Akteneinsichtsrecht abgeleitet werden kann.

Das Finanzamt hat dem Petenten mit Schreiben vom 
31. Mai 2022 angeboten, in anderer Form Auskunft 
über seine verarbeiteten Daten zu geben. Von diesem 
Angebot hat der Petent keinen Gebrauch gemacht. Er 
hat auch keine datenschutzrechtlichen Interessen an 
der Akteneinsicht geltend gemacht. Es geht ihm er-
sichtlich um die Wahrnehmung seiner Interessen im 
Besteuerungsverfahren. Der Petent hat nicht näher 
konkretisiert, über welche Daten er Auskunft erhalten 
möchte.

Anspruch auf pflichtgemäße Ermessensausübung über 
einen Antrag auf Akteneinsicht

Auch die Abgabenordnung räumt keinen Anspruch auf 
Akteneinsicht ein. Das Finanzamt hat jedoch nach 
pflichtgemäßem Ermessen über einen Antrag auf Ak-
teneinsicht im Steuerverwaltungsverfahren zu entschei-
den, damit die Beteiligten die Grundlagen der Ver-
waltungsentscheidung nachvollziehen können (Anwen-
dungserlass zur Abgabenordnung zu § 364). 

Das Finanzamt hat nach Lage der Akten sein Ermes-
sen zu der vom Petenten beantragten Akteneinsicht 

Aus den in dem Bericht zur vorangegangenen Petition 
17/307 genannten Gründen haben der Petent und sei-
ne Ehefrau auch in den Jahren 2019 und 2020 keinen 
Wohnsitz in Deutschland. Das zwischenzeitliche Vor-
bringen des Petenten enthält keinen neuen Sachvor-
trag, der auf einen Wohnsitz in Deutschland schließen 
lässt.

Des Weiteren hat der Petent auch keinen gewöhnli-
chen Aufenthalt in Deutschland. Wie bereits in dem 
Bericht zur Petition 17/307 dargelegt, ist nach § 9 
Satz 2 AO als gewöhnlicher Aufenthalt stets, und von 
Beginn an, ein zeitlich zusammenhängender Aufent-
halt von mehr als sechs Monaten Dauer anzusehen; 
kurzfristige Unterbrechungen bleiben unberücksich-
tigt. Ein Aufenthalt von 183 Tagen in Deutschland 
ohne zeitlichen Zusammenhang ist hingegen für einen 
gewöhnlichen Aufenthalt nicht ausreichend.

Bei Anwendung dieser gesetzlichen Vorgaben haben 
die Eheleute nicht belegt, dass sie sich in den Jahren 
2019 und 2020 jeweils zusammenhängend mindestens 
sechs Monate in der Wohnung in A. aufgehalten haben.

Die vom Petenten eingereichten Maut-/Tankbelege 
belegen zwar entsprechende Aufwendungen. Mit den 
Flugtickets weist der Petent nach, dass er an bestimm-
ten Tagen von Deutschland nach Spanien bzw. von 
Spanien nach Deutschland geflogen ist. Auf die Ehe-
frau lautende Flugtickets legte der Petent dem Finanz-
amt nicht vor.

Die Unterlagen beweisen allerdings nicht, wie lange 
bzw. über welchen zusammenhängenden Zeitraum 
sich die Eheleute in Deutschland aufgehalten haben. 
Sie lassen insbesondere keine Aussage zu, ob sich die 
Eheleute in den angegebenen Zeiträumen in der Woh-
nung in A. aufgehalten haben. Die bereits mehrfach 
angeforderten Belege über Strom-, Wasser- und Hei-
zungsverbrauch für die Wohnung in A. hat der Petent 
bislang nicht vorgelegt.

Der Sachverhaltsvortrag des Petenten ist zudem un-
schlüssig hinsichtlich der genutzten Verkehrsmittel:

•  So trägt er zum einen vor, er sei im Februar 2019 
mit dem Pkw von Spanien nach Deutschland ein-
gereist und anschließend im Juni 2019 zurückge-
flogen. Im September 2019 sei er dann erneut mit 
dem Pkw von Spanien nach Deutschland gefahren. 
Unklar ist, mit welchem Pkw der Petent gefahren 
ist. Handelte es sich um denselben Pkw, ist nicht 
plausibel, wie dieser nach seiner Anreise im Febru-
ar wieder nach Spanien gelangte.

•  Zum anderen trägt der Petent vor, er sei am 12. De-
zember 2020 nach Spanien geflogen, obwohl er zu-
vor am 6./7. August 2020 mit dem Pkw eingereist 
sei. Dass der Petent mit dem Pkw nach Deutsch-
land reist und diesen anschließend in Deutschland 
für längere Zeit stehen lässt, ist unschlüssig. Unklar 
ist, ob und ggf. welchen Pkw der Petent in diesem 
Zeitraum in Spanien nutzte. 

Selbst wenn man zugunsten des Petenten unterstellt, 
dass er sich mit seiner Ehefrau in den vom Steuerbera-
ter mitgeteilten Zeiträumen in Deutschland aufgehal-
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ten gestellten Antrag auf Akteneinsicht nachholen und 
dem Petenten die Entscheidung hierüber mitteilen. 

Beschlussempfehlung: 
Soweit vom Finanzamt noch eine Ermes-
sensentscheidung über den Akteneinsichts-
antrag des Petenten zu treffen ist, wird die 
Petition für erledigt erklärt. Im Übrigen 
kann der Petition nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Seimer

30.11.2022 Der Vorsitzende:
 Marwein

noch nicht ausgeübt. Dies hat es nach Abschluss des 
Petitionsverfahrens nachzuholen. 
Die Akteneinsicht bietet sich insbesondere bei kom-
plexen Sachverhalten mit vielfältigem Tatsachen- und 
zahlreichem Urkundenmaterial an, also in Fällen, in 
denen die erheblichen Tatsachen nicht hinreichend 
vollständig und verständlich dargestellt werden kön-
nen. Vorliegend kommt in Betracht, dass für den Pe-
tenten nach der Entscheidung des Landtags über die 
Petition 17/307 und deren detaillierter Begründung 
auch ohne Akteneinsicht hinreichend und transparent 
nachvollziehbar ist, warum das Finanzamt ihn bisher 
nicht als unbeschränkt steuerpflichtig ansehen kann. 
Unabhängig davon steht dem Petenten aufgrund des 
laufenden Klageverfahrens ein Akteneinsichtsrecht 
nach § 78 Finanzgerichtsordnung zu. Beim Finanzge-
richt hat er die Möglichkeit, zumindest diejenigen 
Steuerakten einzusehen, die das Finanzamt dem Fi-
nanzgericht im Rahmen des Klageverfahrens vorge-
legt hat. Nach Auskunft der Geschäftsstelle des Fi-
nanzgerichts hat der Petent eine solche Akteneinsicht 
beim Finanzgericht bisher nicht beantragt.
Das Landesverwaltungsverfahrensgesetz und das So-
zialgesetzbuch sind im Besteuerungsverfahren nicht 
anwendbar, sodass der Hinweis des Petenten auf § 29 
LVwVfG und § 25 SGB X nicht greift. Das Landesin-
formationsfreiheitsgesetz gilt nicht für Landesfinanz-
behörden, soweit sie in Verfahren in Steuersachen tä-
tig sind (§ 2 Absatz 3 Nummer 4 LIFG).

Informationsweitergabe an den Petitionsausschuss

In der Stellungnahme des Finanzministeriums zur Pe-
tition 17/307 wurden die vom Petenten beim Finanz-
amt eingereichten Unterlagen berücksichtigt und ge-
würdigt, soweit sie für die Petition bedeutsam waren. 
Soweit der Petent behauptet, dass dem Petitionsaus-
schuss die Unwahrheit mitgeteilt wurde, ist dies un-
zutreffend.
In der damaligen Stellungnahme waren Ausführun-
gen über die dem Finanzamt vom Petenten vorgeleg-
ten Belege, die seinen Aufenthalt für die Jahre 2019 
und 2020 dokumentieren sollen, nicht erforderlich. 
Denn mit der Petition 17/307 machte der Petent zu 
den Steuererklärungen für die Jahre 2019 und 2020 
geltend, dass die Bearbeitung der Einkommensteuer-
erklärungen für diese beiden Jahre ungerechtfertigter-
weise vom Finanzamt gestoppt worden sei. Zu diesem 
Vorbringen teilte das Finanzministerium dem Peti-
tionsausschuss in seiner Stellungnahme mit, dass die 
Einkommensteuerklärungen 2019 und 2020 aufgrund 
des laufenden Petitionsverfahrens noch nicht bear-
beitet wurden. Das Begehren des Petenten verlangte 
daher keine inhaltliche Stellungnahme zu diesen Ein-
kommensteuerklärungen, sodass auch eine Vorlage 
der oben genannten Belege aus Sicht des Finanzmi-
nisteriums entbehrlich war.

Ergebnis 

Nach Abschluss des Petitionsverfahrens wird das Fi-
nanzamt die Ermessensausübung zu dem vom Peten-
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